
VERORDNUNG (EG) Nr. 883/2004 DES EUROPÄ-

ISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 29.04.2004

zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicher-

heit ➀ ➁

Die Verordnung gilt für Staatsangehörige der Mitglied-

staaten sowie (mit Ausnahme von Dänemark, Island,

Liechtenstein, Norwegen, der Schweiz und dem Ver-

einigten Königreich) aufgrund der Verordnung (EU)

1231/2010 für Drittstaatsangehörige, die ausschließlich

aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter

diese Verordnung fallen.
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➀ ABl. L 166 vom 30.04.2004, S. 1 in der durch ABL. L 200 vom 07.06.2004, S. 1 berichtigten Fassung
➁ Der hier wiedergegebene Text der Verordnung gibt in Auszügen die konsolidierte Fassung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 unter Berück-

sichtigung der folgenden Änderungen wieder:
➁ - der Verordnung (EG) Nr. 988/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16.09.2009 zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und zur Festlegung des Inhalts ihrer Anhänge (ABl. L 284
vom 30.10.2009, S. 43)

➁ - der Verordnung (EU) Nr. 1244/2010 der Kommission vom 09.12.2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des
Europäi-schen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004
(ABl. L 388 vom 22.12.2010, S. 35)

➁ - Beschluss Nr. 1 des Gemischten Ausschusses, eingesetzt im Rahmen des Abkommens zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren
Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über Freizügigkeit vom 31.03.2012 (ABl. L 103, S. 51).

➁ - Beschluss Nr. 76/2011 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 01.07.2011 (ABl. L 262 vom 06.10.2011, S. 33)
➁ - der Verordnung (EU) Nr. 465/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.05.2012 zur Änderung der Verordnung (EG)

Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der
Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (ABl. L 149 vom 08.06.2012, S. 4)

➁ - der Verordnung (EU) Nr. 1224/2012 der Kommission vom 18.12.2012 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (ABl. L
349 vom 19.12.2012, S. 45 - 46)

➁ - der Verordnung (EU) Nr. 517/2013 der Kommission vom 13.05.2013 zur Anpassung einiger Verordnungen und Beschlüsse in den Berei-
chen freier Warenverkehr, Freizügigkeit, Gesellschaftsrecht, Wettbewerbspolitik, Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit, Tier- und
Pflanzengesundheit, Verkehrspolitik, Energie, Steuern, Statistik, transeuropäische Netze, Justiz und Grundrechte, Recht, Freiheit und
Sicherheit, Umwelt, Zollunion, Außenbeziehungen, Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik und Organe aufgrund des Beitritts der
Republik Kroatien (ABl. L 158 vom 10.06.2013, S. 25 - 26)

➁ - der Verordnung (EU) Nr. 1372/2013 der Kommission vom 19.12.2013 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (ABl.
L 349 vom 20.12.2012, S. 27).

➁ - der Verordnung (EU) Nr. 2017/492 der Kommission vom 21.03.2017 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen
Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des
Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 (ABl.
L 76 vom 22.03.2017, S. 13).
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Berichtigung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des

Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April

2004 zur Koordinierung der Sys teme der sozialen Si -

cherheit

(Amtsblatt der Europäischen Union L 166 vom 30.

Ap ril 2004)

Änderung der Verordnung durch Beschluss Nr. 1/2012

des gemischten Ausschusses vom 31.3.2012①

Die Verordnung (EG) Nr. 883/2004 erhält fol gende

Fassung:

Der GKV-Spitzenverband DVKA übernimmt für die im

folgenden wiedergegebenen Inhalte keine Gewähr für

deren Richtigkeit

VERORDNUNG (EG) Nr. 883/2004 DES EU ROPÄI-

SCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 29. April

2004 

zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit

in der durch die VO (EG) 988/09 ➁ geänderten Fas sung

(Text von Bedeutung für den EWR und die Schweiz) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER

EUROPÄISCHEN UNION - 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäi-

schen Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 42

und 308,

auf Vorschlag der Kommission, vorgelegt nach Anhö-

rung der Sozialpartner und der Verwaltungskommissi-

on für die soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer ③,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirt schafts-

und Sozialausschusses ④,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Ver trags ⑤,

in Erwägung nachstehender Gründe: 
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① ABl. L 103 vom 13.04.2012, S. 51, in Kraft seit 1.4.2012
➁ ABl. L 284 vom 30.10.2009, S. 43
③ ABI. C 38 vom 12.2.1999, S. 10.
④ ABI. C 75 vom 15.3.2000, S. 29.
⑤ Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 3. September 2003 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Gemeinsamer Stand-

punkt des Rates vom 26. Januar 2004 (ABl. C 79 E vorn 30.3.2004, S. 15) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 20. April
2004 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). Beschluss des Rates vom 26. April 2004.

⑥ ABI. L 149 vom 5.7.1971, S. 2. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 631/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates
(ABI. L 187 vom 6.4.2004, S. 1).



(1) Die Vorschriften zur Koordinierung der na tio nalen

Systeme der sozialen Sicherheit sind Teil des frei-

en Personenverkehrs und sollten zur Verbes se rung

des Lebensstandards und der Arbeitsbe dingungen

beitragen.

(2) Für die Annahme geeigneter Maßnahmen im Be -

reich der sozialen Sicherheit für an dere Personen

als Arbeitnehmer sieht der Vetrag keine anderen

Befugnisse als diejenigen des Artikels 308 vor.

(3) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 des Ra   tes vom

14. Juni 1971 Über die Anwen dung der Systeme der

sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbst-

ständige sowie deren Familienangehörige, die inner-

halb der Gemeinschaft zu- und abwandern ⑥, ist

mehrfach geändert und aktualisiert worden, um

nicht nur den Entwicklungen auf Gemein schafts -

ebene - einschließlich der Urteile des Ge richts ho -

fes - sondern auch den Änderungen der Rechtsvor-

schriften auf nationaler Ebene Rechnung zu tragen.

Diese Faktoren haben da zu beigetragen, dass die

gemeinschaftlichen Koordinierungs re geln kom-

plex und umfangreich geworden sind. Zur Errei -

chung des Ziels des freien Personen ver kehrs ist

es daher von wesentlicher Be deu  tung, diese Vor-

schriften zu ersetzen und da bei gleichzeitig zu

aktualisieren und zu vereinfachen. 

(4) Es ist notwendig, die Eigenheiten der nationalen

Rechtsvorschriften Über soziale Sicherheit zu be -

rücksichtigen und nur eine Koordinierungsrege -

lung vorzusehen.

(5) Es ist erforderlich, bei dieser Koordi nie rung inner-

halb der Gemeinschaft sicherzustellen, dass die be-

treffenden Personen nach den verschiedenen na ti-

onalen Rechts vor schriften gleich behandelt werden.

(6) Die enge Beziehung zwischen den Rechts  vor schrif -

ten der sozialen Sicherheit und den tarifvertragli-

chen Vereinbarungen, die diese Rechts vor schrif -

ten ergänzen oder er setzen und die durch eine

be  hördliche Entscheidung für allgemein verbind-

lich erklärt oder in ihrem Geltungsbereich er wei -

tert wurden, kann einen Schutz bei der An wen -

dung dieser Bestimmungen erfordern, der dem je -

nigen vergleichbar ist, der durch diese Ver ord-

nung ge währt wird. Als erster Schritt könnten die

Er fah rungen der Mitgliedstaaten, die solche Re-

gelun gen no tifiziert haben, evaluiert werden. 

(7) Wegen der großen Unterschiede hinsichtlich des

persönlichen Geltungsbereichs der nationalen

Rechtsvorschriften ist es vor zuziehen, den Grund -

satz festzulegen, dass diese Verordnung auf Staats-

an ge hö rige eines Mitgliedstaats, Staatenlose und

Flüchtlinge mit Wohnort im Hoheitsgebiet eines

Mitgliedstaats, für die die Rechts vor schrif ten der

sozialen Sicherheit eines oder mehrerer Mit glied -

staaten gelten oder galten, sowie auf ihre Fa mi li -

en angehö ri gen und Hinterbliebenen An wen  dung

findet.

(8) Der allgemeine Grundsatz der Gleichbe handlung

ist für Arbeitnehmer, die nicht im Beschäfti gungs-

mitgliedstaat wohnen, einschließlich Grenz gän -

gern, von besonderer Bedeutung.

(9) Der Gerichtshof hat mehrfach zur Mög lichkeit der

Gleichstellung von Leistungen, Einkünften und

Sachverhalten Stellung genommen; dieser Grund   -

satz sollte explizit aufgenommen und ausgeformt

werden, wobei Inhalt und Geist der Ge richts ent -

scheidungen zu beachten sind.

(10) Der Grundsatz, dass bestimmte Sachver halte o der

Ereignisse, die im Hoheits ge biet eines anderen Mit -

gliedstaats eingetreten sind, so zu behandeln sind,

als ob sie im Hoheitsgebiet des Mit glied staats,

dessen Rechtsvorschriften Anwen dung finden, ein-

getreten wären, sollte jedoch nicht zu einem

Widerspruch mit dem Grundsatz der Zu sam men-

rechnung von Versicherungszei ten, Beschäfti gungs-

zeiten, Zeiten einer selbstständigen Er werbs tätig-

keit oder Wohnzeiten, die nach den Rechtsvor-

schriften eines anderen Mit glied staats zu rückge-

legt worden sind, mit Zeiten, die nach den Rechts-

vorschriften des zuständigen Mit gliedstaats zu-

rückgelegt worden sind, führen. Zei ten, die nach

den Rechts vorschriften eines an de ren Mitglied-

staats zurückgelegt worden sind, sollten deshalb

nur durch die Anwendung des Grund  sat zes der

Zusammenrechnung der Zeiten berücksichtigt

werden.
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(11) Die Gleichstellung von Sachverhalten o der Er eig -

nissen, die in einem Mitglied staat eingetreten sind,

kann in keinem Fall be wirken, dass ein an derer

Mitgliedstaat zu ständig wird oder dessen Rechts-

vor schrif ten anwendbar werden.

(12) Im Lichte der Verhältnismäßigkeit sollte sicherge-

stellt werden, dass der Grundsatz der Gleich stel -

lung von Sachverhalten o der Ereignissen nicht zu

sachlich nicht zu recht fertigenden Ergebnissen

oder zum Zu sammentreffen von Leistungen glei-

cher Art für denselben Zeitraum führt.

(13) Die Koordinierungsregeln müssen den Per sonen,

die sich innerhalb der Gemein schaft bewegen, so-

wie ihren Angehörigen und Hinterbliebenen die

Wahrung erworbener Ansprüche und Vorteile so -

wie der Anwartschaften ermöglichen.

(14) Diese Ziele müssen insbesondere durch die Zu -

sam menrechnung aller Zeiten, die nach den ver -

schie denen nationalen Rechts vorschriften für die

Begründung und Aufrechterhaltung des Leis tungs -

an spruchs und für dessen Berechnung zu be rück -

sichtigen sind, sowie durch die Gewäh rung von

Leistungen an die verschiedenen unter diese Ver -

ordnung fallenden Perso nen gruppen, erreicht

werden.

(15) Es ist erforderlich, Personen, die sich in nerhalb

der Gemeinschaft bewegen, dem System der so -

zi alen Sicherheit nur eines Mitgliedstaats zu un -

terwerfen, um eine Ku  mulierung anzuwendender

nationaler Rechtsvorschriften und die sich dar-

aus möglicherweise ergebenden Kompli ka ti o nen

zu vermeiden.

(16) Innerhalb der Gemeinschaft ist es grundsätzlich

nicht gerechtfertigt, Ansprüche der sozialen Si -

cherheit vom Wohnort der be treffenden Person

abhängig zu machen: in besonderen Fällen je doch

- vor allem bei besonderen Leistungen, die an das

wirtschaftliche und soziale Umfeld der be treffen-

den Person gebunden sind - könnte der Woh nort

berücksichtigt werden.

(17) Um die Gleichbehandlung aller im Hoheits gebiet

eines Mitgliedstaats erwerbstätigen Personen am

besten zu gewährleisten, ist es zweckmäßig, als

allgemeine Regel die Anwendung der Rechtsvor -

schriften des Mit gliedstaats vorzusehen, in dem die

be treffende Person eine Beschäftigung oder ei ne

selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt.

(17a) Sobald Rechtsvorschriften eines Mitglied staats für

eine Person nach Titel II dieser Ver ordnung an -

wendbar werden, sollten die Voraussetzungen für

einen Anschluss und den Anspruch auf Leis tun-

gen durch die Rechts vorschriften des zuständigen

Mit gliedstaats geregelt werden, wobei das Ge -

meinschaftsrecht einzuhalten ist.

(18) Von dieser allgemeinen Regel ist in be son deren

Fällen, die andere Zugehörig keitskriterien recht-

fertigen, abzuweichen.

18a) Der Grundsatz, dass nur die Rechtsvorschriften

eines einzigen Mitgliedstaats anzuwenden sind, ist

von großer Bedeutung und sollte hervorgehoben

werden. Dies sollte jedoch nicht bedeuten, dass

allein die Gewährung einer Leistung nach die ser

Verordnung, einschließlich der Zahlung von Ver-

sicherungsbeiträgen oder der Gewährung ei nes

Versicherungsschutzes für den Begüns tig ten, die

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, des sen Trä-

ger diese Leistung erbracht hat, zu den für diese

Person geltenden Rechtsvorschriften macht.

18b) In Anhang III der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91

des Rates vom 16. Dezember 1991 zur Harmoni-

sierung der technischen Vorschriften und der  Ver-

waltungsverfahren in der Zivilluftfahrt (*) ist das

Konzept der „Heimatbasis“ für Mitglieder von Flug-

und Kabinenbesatzungen definiert als der vom

Luftfahrtunternehmer gegenüber dem Besatzungs-

mitglied benannte Ort, wo das Besatzungsmitglied

normalerweise eine Dienstzeit oder eine Abfolge

von Dienstzeiten beginnt und beendet und wo der

Luftfahrtunternehmer normalerweise nicht für die

Unterbringung des betreffenden Besatzungsmit-

glieds verantwortlich ist. Um die Anwendung des

Titels II dieser Verordnung auf Mitglieder von Flug-

und Kabinenbesatzungen zu erleichtern, ist es ge-
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rechtfertigt, das Konzept der „Heimatbasis“ als

das Kriterium für die Bestimmung der für die Mit-

glieder von Flug- und Kabinenbesatzungen gelten-

den Rechtsvorschriften heranzuziehen. Es sollte je-

doch für Kontinuität bei den für die Mitglieder

von Flug- und Kabinenbesatzungen geltenden

Rechtsvorschriften gesorgt werden, und das Prin-

zip der Heimatbasis sollte nicht zu einem häufi-

gen Wechsel der geltenden Rechtsvorschriften

aufgrund der Arbeitsmuster oder des saisonbe-

dingten Bedarfs der Branche führen.

(19) In einigen Fällen können Leistungen bei Mut ter -

schaft und gleichgestellte Leistun gen bei Vater -

schaft von der Mutter oder dem Vater in An -

spruch genommen werden: weil sich für Väter

diese Leistungen von Erziehungsleistungen unter-

scheiden und mit Leistungen bei Mutterschaft im

engeren Sinne gleichgesetzt werden können, da

sie in den ersten Lebensmonaten eines Neuge bo-

renen gewährt werden, ist es angezeigt, Leis tun-

gen bei Mutterschaft und gleichgestellte Leis tun-

gen bei Vater schaft gemeinsam zu regeln.

(20) In Bezug auf Leistungen bei Krankheit, Leistungen

bei Mutterschaft und gleichgestellten Leistungen

bei Vaterschaft sollte den Versicherten sowie ih -

ren Familien an gehörigen, die in einem anderen

als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnen oder

sich dort aufhalten, Schutz gewährt werden.

(21) Die Bestimmungen über Leistungen bei Krank heit,

Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte

Leistungen bei Vater schaft wurden im Lich te der

Rechts sprechung des Gerichtshofes erstellt. Die

Bestimmungen über die vorherige Geneh mi gung

wurden unter Berücksichtigung der einschlä gigen

Entscheidungen des Ge richtshofes ver  bes sert.

(22) Die besondere Lage von Rentenantrag stellern und

Rentenberechtigten sowie ih rer Familienan gehö -

ri  gen erfordert Be stimmungen auf dem Gebiet

der Krankenversicherung, die dieser Situation ge -

recht werden.

(23) In Anbetracht der Unterschiede zwischen den ver -

schiedenen nationalen Systemen ist es angezeigt,

dass die Mitgliedstaaten nach Möglichkeit vorse-

hen, dass Fami li en  angehörigen von Grenz gän gern

in dem Mit gliedstaat, in dem die Grenz gänger ih- 

re Tätigkeit ausüben, medizinische Be hand lung ge-

währt wird. 

(24) Es ist erforderlich, spezifische Bestim mun  gen vor-

zusehen, die ein Zusammentreffen von Sach leis -

tun gen bei Krankheit mit Geldleistungen bei Krank-

     heit ausschließen, wie sie Gegenstand der Urteile

des Ge richtshofes in den Rechtssachen C-215/99

(Jauch) und C-160/96 (Molenaar) waren, so  fern

diese Leistungen das gleiche Risiko abdecken.

(25) In Bezug auf Leistungen bei Arbeitsun fäl len und

Berufskrankheiten sollten Regeln erlassen werden,

die Personen, die in ei nem anderen als dem zu-

ständigen Mit gliedstaat wohnen oder sich dort

aufhalten, Schutz gewähren.

(26) Für Leistungen bei Invalidität sollten Ko or di nie -

rungsregeln vorgesehen werden, die die Eigen -

hei ten der nationalen Rechts vor schriften, ins be -

son de re im Hinblick auf die Anerkennung des In -

va li ditätszustands und seiner Verschlimme rung,

be rücksichtigen.

(27) Es ist erforderlich, ein System zur Fest stel  lung der

Leistungen bei Alter und an Hin terbliebene für Per-

sonen zu erarbeiten, für die die Rechtsvor schrif -

ten eines oder mehrerer Mitgliedstaaten galten.

(28) Es ist erforderlich, den Betrag einer Rente festzu-

legen, die nach der Zusammenrech nungs- und

Zei  tenverhältnisregelung be rech net und durch

das Gemeinschafts recht garantiert ist, wenn sich

die Anwen dung der nationalen Rechtsvor schrif ten

ein- schließlich ihrer Kürzungs-, Ruhens- und Ent -

zie-hungsvorschriften als weniger günstig er weist

als die genannte Rege lung.

(29) Um Wanderarbeitnehmer und ihre Hinter blie be -

nen gegen eine Übermäßig strenge Anwendung

der nationalen Kürzungs-, Ruhens- und Ent zie -

hungs vorschriften zu schützen, ist es erforderlich,

Bestimmun gen aufzunehmen, die für die Anwen -

dung dieser Vorschriften strenge Regeln festlegen.

(30) Wie der Gerichtshof stets bekräftigt hat, ist der

Rat nicht dafür zuständig, Rechts vor schriften zu

erlassen, mit denen das Zu sam mentreffen von
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zwei oder mehr Ren ten ansprüchen, die in ver-

schiedenen Mit gliedstaaten erworben wurden, da-

durch eingeschränkt wird, dass der Betrag ei ner

Rente, deren Anspruch ausschließlich nach natio-

nalen Rechtsvorschriften erworben wurde, gekürzt

wird.

(31) Nach Auffassung des Gerichtshofes ist es Sache

des nationalen Gesetzgebers, derartige Rechts vor-

schriften zu erlassen, wobei der Gemein schafts ge-

setzgeber die Grenzen festlegt, in denen die nati -

onalen Kürzungs-, Ruhens- oder Entzie hungs vor -

 schriften anzuwenden sind.

(32) Zur Förderung der Mobilität der Arbeit neh mer ist

vor allem ihre Arbeitssuche in den verschiedenen

Mitgliedstaaten zu erleichtern: daher ist eine stär-

kere und wirksamere Koordinierung zwischen den

Sys te men der Arbeitslosenversicherung und der

Arbeitsverwaltung aller Mitgliedstaaten not wendig.

(33) Es ist erforderlich, gesetzliche Vorruhe stands rege-

 lungen in den Geltungsbereich dieser Verord nung

einzubeziehen und dadurch die Gleichbehand lung

und die Mög lichkeit des „Exports" von Vor ruhe-

standsleis tungen sowie die Feststellung von Fa -

milien- und Gesundheitsleistungen für die be tref-

fende Person nach den Bestim mun gen dieser Ver-

ordnung zu gewährleisten; da es gesetzliche Vor -

ruhestands rege lun gen jedoch nur in einer sehr be-

grenzten An zahl von Mitgliedstaaten gibt, sollten

die Vorschriften über die Zusammenrech nung von

Zeiten auf diese Regelungen nicht an ge wen det

werden.

(34) Da die Familienleistungen sehr vielfältig sind und

Schutz in Situationen gewähren, die als klassisch

beschrieben werden können, sowie in Situationen,

die durch ganz spezifische Faktoren ge kenn zei-

chnet sind und die Gegenstand der Urteile des Ge-

 richtshofes in den verbundenen Rechts  sachen

C-245/94 und C-312/94 (Hoever) und (Zachow)

und in der Rechtssache C-275/96 (Kuusijärvi) wa -

ren, ist es erforderlich, diese Leistungen in ihrer

Ge samtheit zu regeln. 

(35) Zur Vermeidung ungerechtfertigter Dop pel leis tun -

gen sind für den Fall des Zusam mentreffens von

Ansprüchen auf Fami li en leistungen nach den

Rechtsvorschriften des zuständigen Mitglied staats

mit An sprüchen auf Familienleistungen nach den

Rechtsvorschriften des Wohnmitglied staats der Fa-

milienangehörigen Priori täts regeln vor zusehen.

(36) Unterhaltsvorschüsse sind zurückzuzahlen de Vor -

schüsse, mit denen ein Aus gleich da  für geschaf-

fen werden soll, dass ein El ternteil seiner gesetz-

lichen Verpflichtung zur Leistung von Unterhalt

für sein Kind nicht nachkommt; hierbei handelt

es sich um eine familienrechtliche Verpflichtung.

Daher sollten diese Vorschüsse nicht als direkte

Leis tungen aufgrund einer kollektiven Unter stüt -

zung zu Gunsten der Fami li en angesehen werden.

Auf grund dieser Be  sonderheiten sollten die Ko or -

dinie rungs re geln nicht für solche Unterhaltsvor -

schüsse gelten.

(37) Der Gerichtshof hat wiederholt festgestellt, dass

Vorschriften, mit denen vom Grund satz der „Ex -

portierbarkeit" der Leistungen der sozialen Si -

cherheit abgewichen wird, eng ausgelegt werden

müssen. Dies be deutet, dass sie nur auf Leis tun -

gen angewendet werden können, die den genau

fest  gelegten Bedingungen entsprechen. Da  raus

folgt, dass Titel III Kapitel 9 dieser Verordnung

nur auf Leistungen angewendet werden kann, die

sowohl besonders als auch beitragsunabhängig

sind und in An hang X dieser Verordnung aufge-

führt sind.

(38) Es ist erforderlich, eine Verwaltungs kom mission

ein zusetzen, der ein Regierungs vertreter jedes Mit -

 gliedstaats angehört und die insbesondere damit

beauftragt ist, alle Verwaltungs- und Auslegungs -

fragen zu behandeln, die sich aus dieser Ver ord -

nung ergeben, und die Zusammen ar beit zwischen

den Mitgliedstaaten zu fördern.

(39) Es hat sich herausgestellt, dass die Ent wick lung

und Benutzung von elektronischen Datenver ar bei-

tungsdiensten für den Informationsaustausch die

Einset zung eines Fachausschusses unter der Ver -

 antwortung der Verwaltungskom mis sion mit spe zi-

fischen Zuständigkeiten in den Bereichen der Da-

tenverarbeitung er forderlich machen.
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(40)Die Benutzung von elektronischen Daten ver ar bei -

tungsdiensten für den Datenaus tausch zwischen

Trägern erfordert Be stim mungen, die gewährlei-

sten, dass elektronisch ausgetauschte oder her -

aus gegebene Dokumente genauso anerkannt wer -

den wie Dokumente in Papierform. Ein solcher Aus-

 tausch hat unter Beachtung der Gemein schafts  be-

stimmungen über den Schutz natürlicher Per sonen

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten

und den freien Datenverkehr zu erfolgen.

(41) Zur Erleichterung der Anwendung der Ko ordi nie -

rungsregeln ist es erforderlich, be sondere Bestim -

mungen vorzusehen, die den jeweiligen Eigen hei-

 ten der nationalen Rechtsvorschriften gerecht wer -

den.

(42) Im Einklang mit dem Verhältnismäßig keits prinzip

und der Absicht, diese Verordnung auf alle Uni -

onsbürger auszudehnen, und mit dem Ziel, eine

Lösung zu erreichen, die allen Zwängen Rech nung

trägt, die mit den besonderen Merkmalen von auf

dem Wohnortkriterium basierenden Sys te men ver  -

knüpft sein könnten, wurde eine be sondere Aus -

nahmeregelung in Form eines Ein trags für Däne -

mark in Anhang XI für zweckdienlich erachtet, die

ausschließlich auf Sozial ren ten ansprüche für die

neue Ka tegorie von nicht er werbstätigen Per so nen,

auf die diese Verordnung ausgeweitet wurde, be-

schränkt ist; damit wird den besonderen Merk-

malen des dänischen Sys tems sowie der Tatsache

Rechnung ge  tragen, dass diese Renten nach dem

gel tenden dänischen Recht (Rentenge setz) nach

einer Wohnzeit von zehn Jah ren „ex por  tiert" wer-

den können.

(43) Im Einklang mit dem Grundsatz der Gleich be hand -

lung wird eine besondere Ausnah me re ge lung in

Form eines Eintrags für Finn  land in An hang Xl für

zweckdienlich er achtet, die auf wohnsitzabhängi-

ge staatliche Renten beschränkt ist, um den be son -

deren Merkmalen der finnischen Rechts vorschrif-

ten über die soziale Sicher heit Rech nung zu tragen;

dadurch soll sichergestellt werden, dass die staat-

liche Rente nicht niedriger sein darf als die staat-

liche Rente, die sich ergäbe, wenn sämtliche Versi-

cherungszeiten, die in anderen Mit gliedstaaten zu-

rückgelegt wurden, in Finn land zurückgelegt wor-

den wären.

(44) Es ist erforderlich, eine neue Verordnung zu erlas-

sen, um die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 aufzu-

heben. Dabei muss die Ver ordnung (EWG) Nr.

1408/71 jedoch im Hinblick auf bestimmte Rechts -

akte der Gemeinschaft und Abkommen, bei de nen

die Gemeinschaft Vertragspartei ist, zur Wah rung

der Rechtssicherheit in Kraft bleiben und weiterhin

Rechtsgültigkeit be sitzen.

(45) Da das Ziel der beabsichtigten Maß nah me, näm-

lich Koordinierungsmaßnahmen zur Sicher stellung,

dass das Recht auf Freizügigkeit wirksam ausge-

übt werden kann, auf Ebene der Mitglied staaten

nicht ausreichend erreicht werden kann und da -

her wegen des Umfangs und der Wirkun gen der

Maßnahme besser auf Gemein schafts ebene zu er-

reichen ist, kann die Ge  meinschaft im Einklang mit

dem in Ar ti kel 5 des Vertrags niedergelegten Sub-

sidiaritätsprinzip tätig werden. Ent spre chend dem

in demselben Artikel genannten Verhältnismäßig-

keitsprinzip geht diese Verord nung nicht über das

für die Er rei chung dieses Ziels erforderliche Maß

hinaus -

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
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TITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Artikel 1

Definitionen 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der

Aus  druck:

a) „Beschäftigung" jede Tätigkeit oder gleichgestellte

Situation, die für die Zwecke der Rechtsvor schrif -

ten der sozialen Sicherheit des Mitgliedstaats, in

dem die Tätigkeit ausgeübt wird oder die gleichge-

stellte Situation vorliegt, als solche gilt;

b) „selbstständige Erwerbstätigkeit" jede Tätigkeit

oder gleichgestellte Situation, die für die Zwecke

der Rechtsvorschriften der so zialen Sicherheit des

Mitgliedstaats, in dem die Tätigkeit ausgeübt wird

oder die gleichgestellte Situation vorliegt, als solche

gilt;

c) „Versicherter" in Bezug auf die von Titel III Ka pitel

1 und 3 erfassten Zweige der sozialen Sicherheit

je de Person, die unter Be rück sichtigung der Be -

stimmungen dieser Ver  ordnung die für einen Leis -

tungsan spruch nach den Rechtsvorschriften des ge-

mäß Titel Il zuständigen Mitgliedstaats vorgesehe-

nen Vor aussetzungen erfüllt;

d) „Beamter" jede Person, die in dem Mit glied staat,

dem die sie beschäftigende Verwal tungseinheit an  -

gehört, als Beamter oder die sem gleichgestellte Per-

son gilt;

e) „Sondersystem für Beamte" jedes System der so -

zi a len Sicherheit, das sich von dem allgemeinen

Sys tem der sozialen Sicher heit, das auf die Arbeit -

neh mer des betreffenden Mitgliedstaats anwend-

bar ist, unterscheidet und das für alle oder be -

stimmte Gruppen von Beamten unmittelbar gilt;

f) „Grenzgänger" eine Person, die in einem Mitglied -

staat eine Beschäftigung oder eine selbstständige

Erwerbstätigkeit ausübt und in einem anderen Mit -

gliedstaat wohnt, in den sie in der Regel täglich,

mindestens jedoch einmal wöchentlich zu rück -

kehrt;

g) „Flüchtling" eine Person im Sinne des Ar ti kels 1

des am 28. Juli 1951 in Genf unterzeichneten Ab -

kommens über die Rechts stellung der Flüchtlinge:

h) „Staatenloser" eine Person im Sinne des Ar tikels 1

des am 28. September 1954 in New York unterzei-

chneten Abkommens über die Rechtsstellung der

Staatenlosen;

i) „Familienangehöriger":

1. i)   jede Person, die in den Rechts vor schrif ten,

nach denen die Leistungen ge währt werden,

als Familienangehöriger bestimmt oder an -

er kannt oder als Haushaltsangehöriger be -

zeichnet wird;

ii) in Bezug auf Sachleistungen nach Titel III Ka -

pitel 1 über Leistungen bei Krankheit so wie

Leistungen bei Mut terschaft und gleichgestell-

te Leistun gen bei Vaterschaft jede Per son, die

in den Rechtsvorschriften des Mit glied staats,

in dem sie wohnt, als Familien angehöriger

bestimmt oder anerkannt wird oder als Haus-

haltsangehöriger be zeichnet wird;

2. unterscheiden die gemäß Nummer 1 anzuwen -

denden Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats

die Familienangehörigen nicht von anderen Per-

sonen, auf die diese Rechtsvorschriften an wend-

 bar sind, so werden der Ehegatte, die min der-

jährigen Kinder und die unterhaltsberechtigten

volljährigen Kinder als Familien an ge  hörige an-

gesehen;

3. wird nach den gemäß Nummern 1 und 2 anzu-

wendenden Rechtsvorschriften eine Person nur

dann als Familien- oder Haus  haltsangehöriger

an gesehen, wenn sie mit dem Versicherten oder

dem Ren tner in häuslicher Gemeinschaft lebt,

so gilt diese Voraussetzung als erfüllt, wenn der

Unterhalt der betreffenden Per son überwiegend

von dem Versicherten oder dem Rentner be-

stritten wird;

j) „Wohnort" den Ort des gewöhnlichen Auf ent halts

einer Person;

k) „Aufenthalt" den vorübergehenden Aufent halt;
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I) „Rechtsvorschriften" für jeden Mitgliedstaat die Ge-

setze, Verordnungen, Satzungen und alle anderen

Durchführungsvor schrif ten in Bezug auf die in Ar-

tikel 3 Absatz 1 genannten Zweige der sozialen Si-

cherheit.

Dieser Begriff umfasst keine tarifvertraglichen Ver-

einbarungen, mit Ausnahme derjenigen, durch die

eine Versicherungsver pflich   tung, die sich aus den

in Unterabsatz 1 genannten Gesetzen oder Verord -

nungen er gibt, erfüllt wird oder die durch eine be -

hördliche Entscheidung für allgemein ver bindlich

erklärt oder in ihrem Geltungs be reich er weitert

wurden, sofern der betreffende Mitglied staat in ei-

ner einschlägigen Erklärung den Präsi den ten des

Europä i schen Parlaments und den Prä si denten des

Rates der Europäischen Union davon unterrichtet.

Diese Erklärung wird im Amts blatt der Eu ropä-

ischen Union veröffentlicht;

m) „zuständige Behörde" in jedem Mitglied staat den

Minister, die Minister oder eine ent sprechende an -

dere Behörde, die im ge samten Gebiet des betref-

fenden Mitglied staates oder einem Teil davon für

die Sys te me der sozialen Sicherheit zuständig sind;

n) „Verwaltungskommission" die in Artikel 71 genann-

te Kommission;

0) „Durchführungsverordnung" die in Artikel 89 ge -

nannte Verordnung;

p) „Träger" in jedem Mitgliedstaat die Einrichtung

oder Behörde, der die Anwendung al ler Rechts vor-

schriften oder eines Teils hiervon obliegt;

q) „zuständiger Träger":

i) den Träger, bei dem die betreffende Per son zum

Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Leistun -

gen versichert ist,

oder

ii) den Träger, gegenüber dem die betreffende Per -

son einen Anspruch auf Leistun gen hat oder

hätte, wenn sie selbst oder ihr Familienange -

höriger bzw. ihre Familien angehörigen in dem

Mitgliedstaat woh  nen würden, in dem dieser

Träger seinen Sitz hat,

oder

iii)den von der zuständigen Behörde des be tref -

fenden Mitgliedstaats bezeichneten Träger,

oder

iv) bei einem System, das die Verpflichtungen des

Arbeitgebers hinsichtlich der in Artikel 3 Absatz

1 genannten Leistungen betrifft, den Arbeit ge ber

oder den betreffenden Versicherer oder, falls es

einen solchen nicht gibt, die von der zu ständi-

gen Behörde des betreffenden Mitglied staats be-

 zeichnete Einrichtung oder Be hörde;

r) „Träger des Wohnorts" und „Träger des Aufent -

halts orts" den Träger, der nach den Rechts vor -

schrif ten, die für diesen Träger gelten, für die Ge -

währung der Leistungen an dem Ort zuständig ist,

an dem die betreffende Person wohnt oder sich

aufhält, oder, wenn es einen solchen Träger nicht

gibt, den von der zuständigen Behörde des betref-

fenden Mitgliedstaats bezeichneten Träger;

s) „zuständiger Mitgliedstaat" den Mitglied staat, in

dem der zuständige Träger seinen Sitz hat;

t) „Versicherungszeiten" die Beitragszeiten, Be schäf -

ti gungszeiten oder Zeiten einer selbstständigen Er-

werbstätigkeit, die nach den Rechtsvorschriften,

nach denen sie zurückgelegt worden sind oder als

zurückgelegt gelten, als Versicherungszeiten be -

stimmt oder anerkannt sind, sowie alle gleichge-

stellten Zeiten, soweit sie nach diesen Rechts vor -

schriften als den Versicherungs zei ten gleichwertig

anerkannt sind;

u) „Beschäftigungszeiten" oder "Zeiten einer selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit" die Zei ten, die nach den

Rechtsvorschriften, nach de nen sie zurückgelegt

worden sind, als solche bestimmt oder anerkannt

sind, sowie alle gleichgestellten Zeiten, so weit sie

nach diesen Rechtsvorschriften als den Be schäf ti -

gungszeiten oder den Zeiten einer selbstständigen

Erwerbstätigkeit gleichwertig anerkannt sind;

v) „Wohnzeiten" die Zeiten, die nach den Rechts  vor -

schriften, nach denen sie zurückgelegt worden sind

oder als zurückgelegt gelten, als solche be stimmt

oder anerkannt sind;
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va) „Sachleistungen“

i) für Titel III Kapitel 1 (Leistungen bei Krankheit

sowie Leistungen bei Mutterschaft und gleichge-

stellte Leistungen bei Vaterschaft) Sach leis tun-

gen, die nach den Rechtsvorschriften eines Mit-

gliedstaats vorgesehen sind und die den Zweck

verfolgen, die ärztliche Behandlung und die die-

se Behandlung ergänzenden Produkte und Dienst-

leistungen zu erbringen bzw. zur Ver fügung zu

stellen oder direkt zu bezahlen oder die dies-

bezüglichen Kosten zu erstatten. Dazu gehören

auch Sachleistungen bei Pfle ge be dürf tigkeit;

ii) für Titel III Kapitel 2 (Leistungen bei Arbeits un -

fällen und Berufskrankheiten) alle Sachleistun -

gen im Zusammenhang mit Arbeits un fällen und

Berufskrankheiten gemäß der Definition nach

Zif fer i, die nach den Arbeitsunfall- und Be rufs -

 krankheiten rege lun gen der Mitglied staa ten vor-

 gesehen sind."

w) „Renten" nicht nur Renten im engeren Sinn, son-

dern auch Kapitalabfindungen, die an deren Stelle

treten können, und Bei trags er stattungen sowie, so-

 weit Titel III nichts anderes bestimmt, Anpas sungs-

beträge und Zulagen;

x) „Vorruhestandsleistungen" alle anderen Geld leis -

tun gen als Leistungen bei Arbeits lo sigkeit und vor -

gezogene Leistungen we gen Alters, die ab einem

bestimmten Le bensalter Arbeitnehmern, die ihre

berufliche Tätigkeit eingeschränkt oder beendet ha -

ben oder ihr vorübergehend nicht mehr nach ge-

hen, bis zu dem Lebensalter ge währt werden, in

dem sie Anspruch auf Al tersrente oder auf vorzei-

tiges Alters ruhe geld geltend machen können, und

deren Bezug nicht davon abhängig ist, dass sie der

Arbeitsverwaltung des zuständigen Staates zur Ver-

fügung stehen: eine „vorgezogene Leistung we gen

Alters" ist eine Leis tung, die vor dem Errei chen des

Le bensalters, ab dem üblicherweise An spruch auf

Rente entsteht, gewährt und nach Er rei chen dieses

Lebensalters weiterhin ge währt oder durch eine

andere Leistung bei Alter abgelöst wird;

y) „Sterbegeld" jede einmalige Zahlung im To desfall,

mit Ausnahme der unter Buch stabe w) genannten

Kapitalabfindungen;

z) „Familienleistungen" alle Sach- oder Geld leis tun gen

zum Ausgleich von Familien las ten, mit Aus nah me

von Unterhaltsvor schüs sen und besonderen Ge-

burts- und Adop tionsbeihilfen nach Anhang I.

Artikel 2

Persönlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für Staatsangehörige eines

Mit gliedstaats, Staatenlose und Flücht linge mit

Wohnort in einem Mitglied staat, für die die Rechts -

vorschriften eines oder mehrerer Mit glied staaten

gelten oder galten, sowie für ihre Fami li en  an ge hö-

rigen und Hinterbliebenen.

(2) Diese Verordnung gilt auch für Hinter blie bene von

Personen, für die die Rechtsvor schriften eines o der

mehrerer Mitglied staa ten galten, und zwar oh ne

Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit dieser Per  so-

nen, wenn die Hinterbliebenen Staats an ge hörige

eines Mitgliedstaats sind oder als Staa ten lose o der

Flüchtlinge in einem Mitgliedstaat woh nen.

Artikel 3

Sachlicher Geltungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle Rechts vor schriften,

die folgende Zweige der sozialen Sicherheit be-

treffen:

a) Leistungen bei Krankheit;

b) Leistungen bei Mutterschaft und gleichgestellte

Leistungen bei Vaterschaft;

c) Leistungen bei Invalidität;

d) Leistungen bei Alter;

e) Leistungen an Hinterbliebene;

f) Leistungen bei Arbeitsunfällen und Berufs krank-

 heiten;

g) Sterbegeld;

h) Leistungen bei Arbeitslosigkeit;

i) Vorruhestandsleistungen;

j) Familienleistungen.

(2) Sofern in Anhang XI nichts anderes be stimmt ist,

gilt diese Verordnung für die allgemeinen und die

besonderen, die auf Bei trägen beruhenden und die
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beitragsfreien Systeme der sozialen Sicherheit so wie

für die Systeme betreffend die Verpflich tun gen von Ar-

beitgebern und Reedern. 

(3) Diese Verordnung gilt auch für die besonderen bei-

tragsunabhängigen Geldleistun gen gemäß Artikel

70.

(4) Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die

Verpflichtungen von Reedern werden jedoch durch

Titel III nicht berührt.

(5) Diese Verordnung gilt nicht für

a) soziale und medizinische Fürsorge oder

b) Leistungen, bei denen ein Mitgliedstaat die Haf -

tung für Personenschäden übernimmt und Ent-

schädigung leistet, beispielsweise für Opfer von

Krieg und militärischen Aktionen oder der sich

daraus ergebenden Folgen, Opfer von Straftaten,

Attentaten oder Terrorakten, Opfer von Schäden,

die von Bediensteten eines Mit glied staats in Aus-

übung ihrer Pflichten verursacht wurden, oder

für Personen, die aus politischen oder religiösen

Gründen oder aufgrund ihrer Ab stammung Nach-

teile erlitten haben.

Artikel 4

Gleichbehandlung 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes be stimmt

ist, haben Personen, für die diese Ver ordnung gilt, die

gleichen Rechte und Pflichten aufgrund der Rechts vor-

schriften eines Mitglied staats wie die Staatsangehöri -

gen dieses Staa tes. 

Artikel 5

Gleichstellung von Leistungen, Einkünften, 

Sachver halten oder Ereignissen 

Sofern in dieser Verordnung nicht anderes be stimmt ist,

gilt unter Berücksichtigung der be son deren Durch füh-

rungsbestimmungen Fol ge ndes: 

a) Hat nach den Rechtsvorschriften des zu stän digen

Mitgliedstaats der Bezug von Leis tungen der sozi-

alen Sicherheit oder sons tiger Einkünfte bestimm-

te Rechtswirkun gen, so sind die entsprechenden

b) Rechts vor schriften auch bei Bezug von nach den

Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied staats ge-

währten gleichartigen Leistungen oder bei Bezug

von in einem anderen Mitgliedstaat erzielten Ein -

künften anwendbar.

b) Hat nach den Rechtsvorschriften des zuständigen

Mitgliedstaats der Eintritt be stimm ter Sachver hal -

te oder Ereignisse Rechts wirkungen, so berücksich-

tigt dieser Mitgliedstaat die in einem anderen Mit -

gliedstaat eingetretenen entsprechenden Sach ver -

halte oder Ereignisse, als ob sie im eigenen Ho -

heits gebiet eingetreten wären.

Artikel 6

Zusammenrechnung der Zeiten 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes be stimmt

ist, berücksichtigt der zuständige Träger eines Mit glied-

staats, dessen Rechtsvor schrif ten: 

- den Erwerb, die Aufrechterhaltung, die Dau er oder

das Wiederaufleben des Leis tungs anspruchs,

- die Anwendung bestimmter Rechtsvor schrif ten,

oder

- den Zugang zu bzw. die Befreiung von der Pflicht-

versicherung, der freiwilligen Versiche rung oder der

freiwilligen Weiterversicherung,

von der Zurücklegung von Versicherungszeiten, Be schäf-

tigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Erwerbstä-

tigkeit oder Wohnzeiten abhängig machen, so weit er-

forderlich die nach den Rechtsvorschriften ei nes ande-

ren Mit gliedstaats zurückgelegten Versiche rungs zei ten,

Beschäftigungszeiten, Zeiten einer selbstständigen Er-

werbstätigkeit oder Wohnzeiten, als ob es sich um Zei-

ten handeln würde, die nach den für diesen Träger gel-

tenden Rechts vorschriften zurückgelegt worden sind. 

Artikel 7

Aufbebung der Wohnortklauseln 

Sofern in dieser Verordnung nichts anderes bestimmt

ist, dürfen Geldleistungen, die nach den Rechtsvor -

schriften eines oder mehrerer Mit gliedstaaten oder

nach dieser Verordnung zu zahlen sind, nicht aufgrund
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der Tatsache ge kürzt, geändert, zum Ruhen gebracht,

entzogen oder beschlagnahmt werden, dass der Be rech-

tigte oder seine Familienangehörigen in ei nem an deren

als dem Mitgliedstaat wohnt bzw. wohnen, in dem der

zur Zahlung verpflichtete Träger seinen Sitz hat. 

Artikel 8

Verhältnis zwischen dieser Verordnung und 

anderen Koordinierungsregelungen 

(1) Im Rahmen ihres Geltungsbereichs tritt die se Ver -

ordnung an die Stelle aller zwischen den Mit glied -

staaten geltenden Abkommen über soziale Sicher -

heit. Einzelne Bestim mun gen von Abkommen über

soziale Si cher heit, die von den Mitglied staa ten vor

dem Beginn der Anwendung dieser Ver ord nung ge-

schlossen wurden, gelten jedoch fort, sofern sie

für die Berechtigten günstiger sind oder sich aus be-

sonderen historischen Umständen er geben und ihre

Gel tung zeitlich begrenzt ist. Um weiterhin An wen-

dung zu finden, müssen diese Bestimmungen in

Anhang II aufgeführt sein. Ist es aus objektiven

Gründen nicht möglich, einige dieser Bestimmun -

gen auf alle Personen auszudehnen, für die die se

Verordnung gilt, so ist dies anzugeben.

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten können bei Be darf

nach den Grundsätzen und im Geist dieser Ver ord-

nung Abkommen miteinander schließen.

Artikel 9

Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Gel tungs 

be reich dieser Verordnung 

(1) Die Mitgliedstaaten notifizieren der Europäischen

Kommission schriftlich die Erklärungen gemäß Arti-

kel 1 Buchstabe 1, die Rechtsvorschriften, Systeme

und Regelungen im Sinne des Artikels 3, die Ab-

kommen im Sinne des Artikels 8 Absatz 2, die

Mindestleistungen im Sinne des Artikels 58 und

das Fehlen eines Versicherungssystems im Sinne

des Artikels 65a Absatz 1 sowie wesentliche Ände-

rungen. In diesen Notifizierungen ist das Datum an-

zugeben, ab dem diese Verordnung auf die von den

Mitgliedstaaten darin genannten Regelungen An-

wendung findet.

(2) Diese Notifizierungen werden der Europäischen

Kommission jährlich übermittelt und im erforder-

lichen Umfang bekannt gemacht

Artikel 10

Verbot des Zusammentreffens von Leistun gen 

Sofern nichts anderes bestimmt ist, wird aufgrund die-

ser Verordnung ein Anspruch auf mehrere Leistun gen

gleicher Art aus derselben Pflichtversiche rungs zeit we-

der erworben noch aufrechterhalten. 
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TITEL II 

BESTIMMUNG DES ANWENDBAREN RECHTS 

Artikel 11

Allgemeine Regelung

(1) Personen, für die diese Verordnung gilt, unter lie gen

den Rechtsvorschriften nur eines Mitglied staats.

Welche Rechtsvorschriften dies sind, be stimmt sich

nach diesem Titel.

(2) Für die Zwecke dieses Titels wird bei Per so nen,

die aufgrund oder infolge ihrer Be schäftigung oder

selbstständigen Erwerbs tätigkeit eine Geld leis tung

beziehen, davon ausgegangen, dass sie diese Be -

schäfti gung oder Tätigkeit ausüben. Dies gilt nicht

für lnvaliditäts-, Alters- oder Hinter blie be nen ren ten

oder für Renten bei Arbeits un fäl len oder Be rufs -

krankheiten oder für Geld leis tungen bei Krank  heit,

die eine Behand lung von unbegrenzter Dauer ab-

decken.

(3) Vorbehaltlich der Artikel 12 bis 16 gilt Fol gen des:

a) eine Person, die in einem Mitgliedstaat eine Be -

schäftigung oder selbstständige Erwerbs tätigkeit

ausübt, unterliegt den Rechtsvor schriften dieses Mit-

gliedstaats;

b) ein Beamter unterliegt den Rechtsvor schrif ten des

Mitgliedstaats, dem die ihn be schäf tigende Ver wal-

  tungseinheit angehört;

c) eine Person, die nach den Rechts vor schrif ten des

Wohnmitgliedstaats Leistungen bei Arbeits losig keit

gemäß Artikel 65 erhält, un terliegt den Rechts vor -

schriften dieses Mit gliedstaats;

d) eine zum Wehr- oder Zivildienst eines Mitglied -

staats einberufene oder wiedereinberufene Per son

unterliegt den Rechts vor schriften dieses Mitglied-

staats;

e) jede andere Person, die nicht unter die Buch sta -

ben a) bis d) fällt, unterliegt unbeschadet anders

lautender Bestimmungen dieser Verordnung, nach

denen ihr Leis tun gen aufgrund der Rechts vor schrif-

ten eines oder mehrerer anderer Mit glied staaten zu-

stehen, den Rechtsvorschriften des Wohnmit glied-

staats.

(4) Für die Zwecke dieses Titels gilt eine Be schät ti gung

oder selbstständige Erwerbs tä tigkeit, die ge wöhn-

lich an Bord eines unter der Flagge eines Mit  glied -

staats fahrenden Schiffes auf See ausgeübt wird,

als in diesem Mitgliedstaat ausgeübt. Eine Person,

die einer Beschäftigung an Bord eines un ter der

Flagge eines Mitgliedstaats fahrenden Schif fes nach-

geht und ihr Entgelt für diese Tä tig keit von einem

Unternehmen oder ei ner Person mit Sitz oder Wohn-

sitz in einem anderen Mit glied staat erhält, unter-

liegt je doch den Rechtsvor schrif ten des letzteren

Mit gliedstaats, sofern sie in diesem Staat wohnt.

Das Unternehmen oder die Per son, das bzw. die

das Entgelt zahlt, gilt für die Zwe cke dieser Rechts-

vorschriften als Ar beit geber.

(5) Eine Tätigkeit, die ein Flug- oder Kabinenbesat-

zungsmitglied in Form von Leistungen im Zusam-

menhang mit Fluggästen oder Luftfracht ausübt,

gilt als in dem Mitgliedstaat ausgeübte Tätigkeit,

in dem sich die ‚Heimatbasis‘ im Sinne von An-

hang III der Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 be-

findet.

Artikel 12

Sonderregelung

(1) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat für Rech-

nung eines Arbeitgebers, der gewöhnlich dort tä-

tig ist, eine Beschäftigung ausübt und die von die-

sem Arbeitgeber in einen anderen Mitgliedstaat

entsandt wird, um dort eine Arbeit für dessen Rech-

nung auszuführen, unterliegt weiterhin den Rechts-

vorschriften des ersten Mitgliedstaats, sofern die

voraussichtliche Dauer dieser Arbeit 24 Monate

nicht überschreitet und diese Person nicht eine

andere entsandte Person ablöst.

(2) Eine Person, die gewöhnlich in einem Mit glied staat

eine selbstständige Erwerbs tä tig keit ausübt und die

eine ähnliche Tätigkeit in einem anderen Mitglied-

staat ausübt, unterliegt weiterhin den Rechts vor-

schriften des ersten Mitgliedstaats, so fern die vor-

aussichtliche Dauer dieser Tätigkeit vierundzwan-

zig Monate nicht überschreitet.
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Artikel 13

Ausübung von Tätigkeiten in zwei 

oder mehr Mit glied staaten 

(1) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr

Mit  gliedstaaten eine Beschäftigung aus  übt, unter-

liegt:

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats,

wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätig-

keit ausübt, oder

b) wenn sie im Wohnmitgliedstaat keinen wesentli-

chen Teil ihrer Tätigkeit ausübt,

i) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in

dem das Unternehmen oder der Arbeitgeber

seinen Sitz oder Wohnsitz hat, sofern sie bei ei-

nem Unternehmen bzw. einem Arbeitgeber be-

schäftigt ist, oder

ii) den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in

dem die Unternehmen oder Arbeitgeber ihren

Sitz oder Wohnsitz haben, wenn sie bei zwei

oder mehr Unternehmen oder Arbeitgebern be-

schäftigt ist, die ihren Sitz oder Wohnsitz in nur

einem Mitgliedstaat haben, oder

iii)den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in

dem das Unternehmen oder der Arbeitgeber

außerhalb des Wohnmitgliedstaats seinen Sitz

oder Wohnsitz hat, sofern sie bei zwei oder

mehr Unternehmen oder Arbeitgebern beschäf-

tigt ist, die ihre Sitze oder Wohnsitze in zwei

Mitgliedstaaten haben, von denen einer der

Wohnmitgliedstaat ist, oder

iv) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats,

sofern sie bei zwei oder mehr Unternehmen

oder Arbeitgebern beschäftigt ist, von denen

mindestens zwei ihren Sitz oder Wohnsitz in

verschiedenen Mitgliedstaaten außerhalb des

Wohnmitgliedstaats haben.

(2) Eine Person, die gewöhnlich in zwei oder mehr Mit-

gliedstaaten eine selbstständige Erwerbstätig keit

ausübt, unterliegt:

a) den Rechtsvorschriften des Wohnmitgliedstaats,

wenn sie dort einen wesentlichen Teil ihrer Tätig -

keit ausübt, oder

b) den Rechtsvorschriften des Mitglied staats, in dem

sich der Mittelpunkt ihrer Tätigkeiten befindet, wenn

sie nicht in ei nem der Mit gliedstaaten wohnt, in

de nen sie einen we sentlichen Teil ihrer Tätigkeit

ausübt.

(3) Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mit-

gliedstaaten eine Beschäftigung und eine selbst-

ständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt den

Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in dem sie

eine Beschäf ti gung ausübt, oder, wenn sie eine

solche Be schäftigung in zwei oder mehr Mitglied -

staa ten ausübt, den nach Absatz 1 be stimm  ten

Rechts vorschriften.

(4) Eine Person, die in einem Mitgliedstaat als Be am-

ter beschäftigt ist und die eine Be schäftigung und/

oder eine selbstständige Er werbstätigkeit in einem

oder mehreren an  deren Mitgliedstaaten ausübt,

unter- liegt den Rechtsvorschriften des Mit glied -

staats, dem die sie beschäftigende Ver wal tungs -

 ein heit angehört.

(5) Die in den Absätzen 1 bis 4 genannten Per sonen

werden für die Zwecke der nach diesen Bestim -

mun  gen ermittelten Rechtsvor schriften so behan-

delt, als ob sie ihre ge samte Beschäftigung oder

selbstständige Er werbstätigkeit in dem betreffen-

den Mit gliedstaat: ausüben und dort ihre gesamten

Einkünfte erzielen würden.

Artikel 14

Freiwillige Versicherung oder 

freiwillige Weiterversicherung 

(1) Die Artikel 11 bis 13 gelten nicht für die freiwillige

Versicherung oder die freiwillige Wei terver siche -

rung, es sei denn, in einem Mit gliedstaat gibt es

für einen der in Artikel 3 Absatz 1 genannten Zwei -

ge nur ein System der freiwilligen Versicherung.

(2) Unterliegt die betreffende Person nach den Rechts-

vorschriften eines Mitgliedstaats der Pflicht ver siche-

rung in diesem Mitgliedstaat, so darf sie in einem

anderen Mitgliedstaat keiner freiwilligen Ver siche-

rung oder freiwilligen Weiterversicherung unterlie-

gen. In al len übrigen Fällen, in denen für einen be-

stimmten Zweig eine Wahlmöglichkeit zwischen

mehreren Systemen der freiwilligen Ver sicherung
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oder der freiwilligen Weiter ver si che rung besteht,

tritt die betreffende Per son nur dem Sys tem bei, für

das sie sich entschieden hat. 

(3) Für Leistungen bei Invalidität, Alter und an Hin ter -

bliebene kann die betreffende Person jedoch auch

dann der freiwilligen Ver si che rung oder der frei-

willigen Weiterversiche rung eines Mitgliedstaats

beitreten, wenn sie nach den Rechtsvorschriften ei-

nes an de ren Mitgliedstaats pflichtversichert ist, so -

fern sie in der Vergangenheit zu einem Zeit punkt

ihrer beruflichen Laufbahn aufgrund oder infolge

einer Beschäftigung oder selbst ständigen Erwerbs-

tätigkeit den Rechts vorschriften des ersten Mitglied -

staats un terlag und ein solches Zusam men treffen

nach den Rechtsvorschriften des ers ten Mit glied -

staats ausdrücklich oder stillschweigend zugelas-

sen ist.

(4) Hängt nach den Rechtsvorschriften eines Mit glied -

staats das Recht auf freiwillige Versicherung oder

freiwillige Weiterversicherung davon ab, dass der

Berechtigte seinen Wohnort in diesem Mitglied staat

hat oder dass er zuvor beschäftigt bzw. selbst -

ständig erwerbstätig war, so gilt Artikel 5 Buch-

stabe b ausschließlich für Personen, die zu irgend-

einem Zeitpunkt in der Vergangenheit den Rechts-

vorschriften dieses Mitgliedstaats unterlagen, weil

sie dort eine Beschäftigung oder eine selbstständi-

ge Erwerbstätigkeit ausgeübt haben.

Artikel 15

Vertragsbedienstete der Europäischen 

Gemeinschaf ten

Die Vertragsbedienstete der Europäischen Gemein schaf-

ten können zwischen der Anwendung der Rechts vor -

schriften des Mitgliedstaats, in dem sie be schäftigt sind,

der Rechtsvorschriften des Mit glied staats, denen sie zu-

 letzt unterlagen, o der der Rechts vorschriften des Mit -

gliedstaats, dessen Staats an ge hö rigkeit sie besitzen,

wählen; ausgenommen hiervon sind die Vor schrif ten

ü ber Familienbeihilfen, die nach den Beschäf ti gungs -

bedingungen für diese Vertragsbe dienstete ge währt

werden. Dieses Wahlrecht kann nur einmal aus   geübt

werden und wird mit dem Tag des Dienstantritts

wirksam.

Artikel 16

Ausnahmen von den Artikeln 11 bis 15 

(1) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten, die zuständigen

Behörden dieser Mitgliedstaaten oder die von die-

sen Behörden bezeichneten Ein richtungen können

im gemeinsamen Ein vernehmen Ausnahmen von

den Arti keln 11 bis 15 im Interesse bestimmter Per -

sonen oder Personengruppen vorsehen.

(2) Wohnt eine Person, die eine Rente oder Ren  ten nach

den Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mit -

gliedstaaten erhält, in einern an deren Mitglied staat,

so kann sie auf An trag von der Anwendung der

Rechts vor schrif ten des letzteren Staates freigestellt

werden, sofern sie diesen Rechts vor schrif ten nicht

aufgrund der Ausübung einer Be schäftigung oder

selbstständigen Er werbs tätigkeit unterliegt.
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TITEL III 

BESONDERE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE 

VERSCHIEDENEN ARTEN VON LEISTUNGEN 

KAPITEL 1

Leistungen bei Krankheit sowie Leistungen bei 

Mut ter schaft und gleichgestellte Leis tun  gen 

bei Vater schaft 

Abschnitt 1 

Versicherte und ihre Familienangehörigen 

mit Ausnah me von Rentnern und deren 

Fa mi li enangehörigen

Artikel 17 

Wohnort in einem anderen als 

dem zuständigen Mit gliedstaat 

Ein Versicherter oder seine Familienan ge hö ri gen, die

in einem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat

woh nen, erhalten in dem Wohn mit gliedstaat Sach leis -

tungen, die vom Träger des Wohnorts nach den für

ihn geltenden Rechtsvorschriften für Rechnung des zu-

 ständigen Trägers erbracht werden, als ob sie nach

die sen Rechtsvorschriften versichert wären. 

Artikel 18 

Aufenthalt in dem zuständigen Mitglied staat,

wenn sich der Wohnort in einem anderen 

Mit gliedstaat be fin det - Besondere Vor schrif ten

für die Familien an ge hörigen von Grenz gängern 

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist,

haben der in Artikel 17 genannte Versicherte und

seine Familienangehörigen auch während des Auf-

enthalts in dem zu stän di gen Mitgliedstaat An spruch

auf Sach leis tun gen. Die Sachleistungen wer den vom

zu ständigen Träger für dessen Rech nung nach den

für ihn geltenden Rechtsvorschrif ten erbracht, als

ob die betreffenden Per sonen in diesem Mit glied -

staat wohnen würden.

(2) Die Familienangehörigen von Grenzgängern ha ben

Anspruch auf Sachleistungen während ihres Auf -

enthalts im zuständigen Mitgliedstaat.

Ist dieser Mitgliedstaat jedoch in Anhang III aufge-

führt, haben die Familienangehörigen von Grenz -

gän gern, die im selben Mitgliedstaat wie der Grenz -

gänger wohnen, im zuständigen Mitglied staat nur

unter den Voraussetzungen des Artikels 19 Absatz 1

Anspruch auf Sachleistungen.

Artikel 19 

Aufenthalt außerhalb des 

zuständigen Mit gliedstaats 

(1) Sofern in Absatz 2 nichts anderes bestimmt ist,

ha ben ein Versicherter und seine Fa mi lienan ge hö-

 ri gen, die sich in einem anderen als dem zuständi-

gen Mitgliedstaat aufhalten, Anspruch auf die Sach-

 leistungen, die sich während ihres Aufent halts als

medizinisch notwendig erweisen, wobei die Art der

Leistungen und die voraussichtliche Dauer des Auf-

enthalts zu berücksichtigen sind. Die se Leis tun -

gen werden vom Träger des Auf ent halts orts nach

den für ihn geltenden Rechts vor schrif ten für Rech -

nung des zu stän digen Trägers erbracht, als ob die

be treffenden Personen nach diesen Rechts vor schrif-

ten versichert wären.

(2) Die Verwaltungskommission erstellt eine Lis te der

Sachleistungen, für die aus praktischen Gründen

eine vorherige Verein ba rung zwischen der betref-

fenden Person und dem die medizinische Leistung

erbringenden Träger erforderlich ist, damit sie wäh -

rend eines Aufenthalts in einem anderen Mit glied -

staat erbracht werden können.

Artikel 20

Reisen zur Inanspruchnahme von Sach leis tungen 

(1) Sofern in dieser Verordnung nichts anderes be -

stimmt ist, muss ein Versicherter, der sich zur In -

an spruchnahme von Sachleis tun  gen in einen an -

de ren Mitgliedstaat be gibt, die Genehmigung des

zu ständigen Trägers einholen.

(2) Ein Versicherter, der vom zuständigen Trä ger die

Genehmigung erhalten hat, sich in einen anderen

Mitgliedstaat zu begeben, um eine seinem Zu stand

angemessene Be handlung zu erhalten, erhält Sach-

leistungen, die vom Träger des Aufenthaltsorts nach

den für ihn geltenden Rechtsvor schrif ten für Rech-

nung des zuständigen Trägers er bracht werden, als

ob er nach diesen Rechts  vorschriften versichert
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wäre. Die Ge nehmigung wird erteilt, wenn die be-

treffende Behandlung Teil der Leistungen ist, die

nach den Rechtsvorschriften des Wohnmit glied -

staats der betreffenden Person vorgesehen sind, und

ihr diese Behandlung nicht innerhalb eines in An-

betracht ihres derzeitigen Gesund heits zustands und

des voraussichtlichen Verlaufs ihrer Krankheit me-

dizinisch vertretbaren Zeitraums ge währt werden

kann. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Fami li en an ge -

höri gen des Versicherten entsprechend.

(4) Wohnen die Familienangehörigen eines Ver sicher -

ten in einem anderen Mitglied staat als der Ver si-

cherte selbst und hat sich dieser Mitgliedstaat für

die Erstattung in Form von Pauschalbeträgen ent-

schieden, so wer den die Sachleistungen nach Ab-

satz 2 für Rechnung des Trägers des Wohnorts der

Fa milienangehörigen erbracht. In diesem Fall gilt

für die Zwecke des Absatzes 1 der Träger des Wohn-

orts der Familienangehörigen als zuständiger Träger.

Artikel 21

Geldleistungen 

(1) Ein Versicherter und seine Familienangehörigen,

die in einem anderen als dem zuständigen Mit -

gliedstaat wohnen oder sich dort aufhalten, ha ben

Anspruch auf Geld leis tungen, die vom zuständigen

Träger nach den für ihn geltenden Rechts vor schrif-

ten erbracht werden. Im Einvernehmen zwischen

dem zuständigen Träger und dem Träger des Wohn-

oder Aufenthaltsorts können diese Leistun gen je-

doch vom Träger des Wohn- oder Auf ent halts orts

nach den Rechtsvorschriften des zuständigen Mit -

glied staats für Rechnung des zu ständigen Trägers

erbracht werden.

(2) dessen Rechtsvorschriften Geldleistungen anhand

eines Durchschnittserwerbseinkornmens oder einer

durchschnittlichen Beitragsgrundlage zu berech -

nen sind, ermittelt das Durchschnittserwerbsein -

kommen oder die durchschnittliche Beitragsgrund-

lage ausschließlich anhand der Er werbseinkom -

men oder Beitragsgrundla gen, die für die nach die-

sen Rechtsvorschrif ten zurückgelegten Zeiten fest -

gestellt worden sind.

(3) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach

dessen Rechtsvorschriften Geld leis tun gen anhand

eines pauschalen Erwerbs einkommens zu berech-

nen sind, berücksichtigt ausschließlich das pau-

schale Er werbseinkommen oder gegebenenfalls

den Durchschnitt der pauschalen Erwerbs ein kom -

men für Zeiten, die nach diesen Rechts vor schrif -

ten zurückgelegt worden sind.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend, wenn

nach den für den zuständigen Träger geltenden

Rechtsvorschriften ein bestimmter Bezugszeitraum

vorgesehen ist, der in dem betreffenden Fall ganz

oder teilweise den Zeiten entspricht, die die be-

tref fende Person nach den Rechtsvorschriften eines

oder mehrerer anderer Mitgliedstaaten zurückge-

legt hat.

Artikel 22

Rentenantragsteller 

(1) Ein Versicherter, der bei der Einreichung eines Ren-

tenantrags oder während dessen Be arbeitung nach

den Rechtsvorschriften des letzten zuständigen Mit-

gliedstaats den Anspruch auf Sachleistun gen ver -

liert, hat weiterhin Anspruch auf Sachleistun gen

nach den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats, in

dem er wohnt, sofern der Rentenantragsteller die

Versicherungsvoraussetzungen nach den Rechts-

vorschriften des in Absatz 2 genannten Mitglied-

staats erfüllt. Der Anspruch auf Sachleistungen in

dem Wohnmitgliedstaat besteht auch für die Fami-

lienangehörigen des Rentenantragstellers.

(2) Die Sachleistungen werden für Rechnung des Trä -

gers des Mitgliedstaats erbracht, der im FaIle der

Zu erkennung der Rente nach den Artikeln 23 bis

25 zuständig wäre.
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Abschnitt 2

Rentner und ihre Familienangehörigen

Artikel 23 

Sachleistungsanspruch nach den Rechts-

vorschriften des Wohnmitgliedstaats

Eine Person, die eine Rente oder Renten nach den

Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mitgliedstaa -

ten erhält, wovon einer der Wohnmitglied staat ist, und

die Anspruch auf Sachleis tun gen nach den Rechtsvor-

schriften dieses Mitgliedstaats hat, erhält wie auch ihre

Familienangehörigen diese Sachleistun gen vom Träger

des Wohnorts für dessen Rechnung, als ob sie aIlein

nach den Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats An-

spruch auf Rente hätte.

Artikel 24 

Nichtvorliegen eines Sachleistungsan spruchs nach

den Rechtsvorschriften des Wohnmit gliedstaats 

(1) Eine Person, die eine Rente oder Renten nach den

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer Mitglied -

staaten erhält und die keinen Anspruch auf Sach -

leis tungen nach den Rechtsvorschriften des Wohn-

  mitgliedstaats hat, erhält dennoch Sachleistungen

für sich selbst und ihre Familienangehörigen, so -

fern nach den Rechtsvorschriften des für die Zah -

lung ihrer Rente zuständigen Mit gliedstaats oder

zumindest eines der für die Zahlung ihrer Rente zu-

ständigen Mitgliedstaaten An spruch auf Sachleis -

tungen bestünde, wenn sie in diesem Mit glied staat

wohnte. Die Sach  leistungen werden vom Trä ger des

Wohn orts für Rechnung des in Absatz 2 genann-

ten Trägers erbracht, als ob die betreffende Per-

son Anspruch auf Rente und Sach    leistungen nach

den Rechtsvor schrif ten dieses Mitgliedstaats hätte.

(2) In den in Absatz 1 genannten Fällen werden die

Kosten für die Sachleistungen von dem Träger über-

nommen, der nach folgenden Regeln bestimmt wird:

a) hat der Rentner nur Anspruch auf Sach leis tungen

nach den Rechtsvorschriften eines einzigen Mit -

gliedstaats, so übernimmt der zuständige Träger

dieses Mitgliedstaats die Kosten;

b) hat der Rentner Anspruch auf Sachleis tun gen nach

den Rechtsvorschriften von zwei oder mehr Mit -

gliedstaaten, so übernimmt der zuständige Trä ger

des Mitgliedstaats die Kosten, dessen Rechts vor -

schriften für die betreffende Person am längsten ge-

golten haben: sollte die Anwendung dieser Regel

dazu führen, dass die Kosten von mehreren Trä gern

zu übernehmen wären, ge hen die Kosten zu lasten

des Trägers, der für die Anwendung der Rechts vor-

schriften zuständig ist, die für den Ren tner zuletzt

ge golten haben. 

Artikel 25

Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder 

mehrerer anderer Mitgliedstaaten als dem Wohn-

mit glied staat, wenn ein Sachleis tungsanspruch 

in diesem Mit gliedstaat be steht 

Wohnt eine Person, die eine Rente oder Ren ten nach

den Rechtsvorschriften eines oder meh rerer Mitglied -

staaten erhält, in einem Mit gliedstaat, nach dessen

Rechtsvorschriften der Anspruch auf Sachleistungen

nicht vom Be ste hen einer Versicherung, einer Be schäf-

  tigung oder einer selbstständigen Erwerbs tä tig keit ab -

hängt und von dem sie keine Rente erhält, so werden

die Kosten für die Sachleistungen, die ihr oder ihren

Familienangehörigen gewährt wer den, von dem Trä ger

eines der für die Zah lung ihrer Rente zu ständigen Mit -

gliedstaaten übernommen, der nach Ar ti kel 24 Ab satz

2 be stimmt wird, soweit dieser Ren tner und sei ne Fa -

milienangehörigen Anspruch auf die se Leistun gen hät-

ten, wenn sie in diesem Mit gliedstaat wohnen würden.

Artikel 26

Familienangehörige, die in einem anderen 

Mit   gliedstaat als dem Wohnmitgliedstaat 

des Rentners wohnen 

Familienangehörige einer Person, die eine Ren te oder

Renten nach den Rechtsvorschriften eines oder meh-

rerer Mitgliedstaaten erhält, haben, wenn sie in ei nem

anderen Mitgliedstaat als der Rentner wohnen, An -

spruch auf Sach leis tungen vom Träger ihres Wohn orts

nach den für ihn geltenden Rechtsvorschriften, so fern

der Rentner nach den Rechtsvor schrif ten eines Mit glied-

staats Anspruch auf Sach leis tun gen hat. Die Kos ten

übernimmt der zuständige Träger, der auch die Kosten

für die dem Ren tner in dessen Wohnmit glied staat ge-

währten Sachleistungen zu tragen hat.
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Artikel 27

Aufenthalt des Rentners oder seiner Fami li en-

angehörigen in einem anderen Mitglied staat 

als ihrem Wohnmitgliedstaat 

- Aufenthalt im zuständigen Mit gliedstaat -

Zulassung zu einer notwendigen 

Behand lung außerhalb des Wohnmitgliedstaats 

(1) Artikel 19 gilt entsprechend für eine Person, die ei-

ne Rente oder Renten nach den Rechts  vorschriften

eines oder mehrerer Mitglied staaten erhält und

Anspruch auf Sachleistungen nach den Rechtsvor -

schriften eines der ihre Rente(n) gewährenden Mit-

gliedstaaten hat, oder für ihre Familienange höri -

gen, wenn sie sich in einem anderen Mit glied staat

als ihrem Wohnmitgliedstaat aufhalten.

(2) Artikel 18 Absatz 1 gilt entsprechend für die in Ab -

satz 1 genannten Personen, wenn sie sich in dem

Mitgliedstaat aufhalten, in dem der zuständige Trä-

ger seinen Sitz hat, der die Kosten für die dem

Rentner in dessen Wohnmitgliedstaat gewährten

Sachleistungen zu tragen hat, und wenn dieser Mit-

gliedstaat sich dafür entschieden hat und in An-

hang IV aufgeführt ist.

(3) Artikel 20 gilt entsprechend für einen Rentner und/

oder seine Familienangehörigen, die sich in einem

anderen Mitgliedstaat als ihrem Wohnmit gliedstaat

aufhalten, um dort die ihrem Zustand an gemessene

Behand lung zu erhalten.

(4) Sofern in Absatz 5 nichts anderes bestimmt ist,

übernimmt der zuständige Träger die Kos  ten für

die Sachleistungen nach den Ab sätzen 1 bis 3, der

auch die Kosten für die dem Rentner in dessen

Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistungen zu

tragen hat.

(5) Die Kosten für die Sachleistungen nach Absatz 3

werden vom Träger des Wohnortes des Rentners

oder seiner Familienangehörigen übernommen,

wenn diese Personen in einem Mitgliedstaat woh-

nen, der sich für die Erstattung in Form von Pau -

schalbeträgen entschieden hat. In diesen Fällen gilt

für die Zwecke des Absatzes 3 der Träger des Wohn-

orts des Rentners oder seiner Familienangehörigen

als zuständiger Träger.

Artikel 28

Besondere Vorschriften für Grenzgänger in Ren te 

(1) Ein Grenzgänger, der wegen Alters oder Invalidi-

tät Rentner wird, hat bei Krankheit weiterhin An -

spruch auf Sachleistungen in dem Mitgliedstaat, in

dem er zuletzt eine Beschäftigung oder eine selbst-

ständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat, soweit es

um die Fortsetzung einer Behandlung geht, die in

diesem Mitgliedstaat begonnen wur de. Als „Fort -

setzung einer Behandlung" gilt die fort laufende Un-

tersuchung, Diagnose und Be hand lung einer Krank-

heit während ihrer gesamten Dauer.

Unterabsatz 1 gilt entsprechend für die Familien -

angehörigen eines ehemaligen Grenzgängers, es sei

denn, der Mitgliedstaat, in dem der Grenzgän ger

seine Erwerbstätigkeit zuletzt ausübte, ist in An -

hang III aufgeführt.

(2) Ein Rentner, der in den letzten fünf Jahren vor dem

Zeitpunkt des Anfalls einer Alters- oder Invalidi -

tätsrente mindestens zwei Jahre als Grenz gän ger

eine Beschäftigung oder eine selbstständige Er -

werbstätigkeit aus geübt hat, hat Anspruch auf Sach-

  leistungen in dem Mitgliedstaat, in dem er als Grenz-

gänger eine solche Beschäftigung oder Tätig keit aus-

geübt hat, wenn dieser Mit gliedstaat und der Mit-

gliedstaat, in dem der zuständige Trä ger sei nen Sitz

hat, der die Kosten für die dem Rentner in dessen

Wohnmitgliedstaat gewährten Sachleistun gen zu

tragen hat, sich dafür entschieden ha ben und beide

in Anhang V aufgeführt sind.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend für die Familienange -

hörigen eines ehemaligen Grenz gän gers oder für

seine Hinterbliebenen, wenn sie während der in Ab-

satz 2 genannten Zeiträume Anspruch auf Sach leis-

tungen nach Artikel 18 Absatz 2 hatten, und zwar

auch dann, wenn der Grenzgänger vor dem An fall

seiner Rente verstorben ist, sofern er in den letz-

ten fünf Jahren vor seinem Tod mindestens zwei

Jahre als Grenzgänger eine Beschäftigung oder ei-

ne selbstständige Erwerbstätigkeit ausgeübt hat.

(4) Die Absätze 2 und 3 gelten so lange, bis auf die be -

treffende Person die Rechtsvorschrif ten eines Mit -

gliedstaats aufgrund der Ausübung einer Beschäf -
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tigung oder einer selbst ständigen Erwerbstätig keit

Anwendung finden.

(5) Die Kosten für die Sachleistungen nach den Ab -

sät zen 1 bis 3 übernimmt der zuständige Träger,

der auch die Kosten für die dem Rentner oder sei-

nen Hinterbliebenen in ihrem jeweiligen Wohnmit-

glied staat ge währ ten Sachleistungen zu tragen hat.

Artikel 29

Geldleistungen für Rentner

(1) Geldleistungen werden einer Person, die eine Ren -

te oder Renten nach den Rechts vor schrif ten eines

oder mehrerer Mitglied staaten erhält, vom zustän-

digen Träger des Mitgliedstaats ge währt, in dem

der zuständige Träger seinen Sitz hat, der die Kos -

ten für die dem Rentner in dessen Wohnmitglied -

staat gewährten Sachleistun gen zu tra  gen hat. Arti-

kel 21 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Familienangehöri gen des

Rentners.

Artikel 30

Beiträge der Rentner

(1) Der Träger eines Mitgliedstaats, der nach den für

ihn geltenden Rechtsvorschriften Bei träge zur De-

ckung der Leistungen bei Krankheit sowie der Leis-

tungen bei Mutter schaft und der gleichgestellten

Leistungen bei Vaterschaft einzubehalten hat, kann

die se Beiträge, die nach den für ihn geltenden

Rechtsvorschriften berechnet werden, nur ver lan-

gen und erheben, soweit die Kosten für die Leis -

tungen nach den Artikeln 23 bis 26 von einem Trä-

ger in diesem Mit glied staat zu übernehmen sind.

(2) Sind in den in Artikel 25 genannten Fällen nach den

Rechtsvorschriften des Mitglied staats, in dem der

betreffende Rentner wohnt, Beiträge zu entrichten

oder ähnliche Zahlungen zu leisten, um An spruch

auf Leis tungen bei Krankheit sowie auf Leis tungen

bei Mutterschaft und gleichgestellte Leis tun gen bei

Vaterschaft zu haben, können solche Beiträge nicht

eingefordert werden, weil der Ren tner dort wohnt.

Abschnitt 3

Gemeinsame Vorschriften

Artikel 31

Allgemeine Bestimmung

Die Artikel 23 bis 30 finden keine Anwendung auf ei -

nen Rentner oder seine Familien an ge hö rigen, die auf-

grund einer Beschäftigung oder ei ner selbstständigen

Erwerbstätigkeit An spruch auf Leistungen nach den

Rechtsvor schriften ei nes Mitgliedstaats haben. In die-

sem Fall gelten für die Zwecke dieses Kapitels für die

be tref fen de Person die Artikel 17 bis 21.

Artikel 32

Rangfolge der Sachleistungsansprüche - Be sondere

Vor schrift für den Leistungsan  spruch von Familien -

an gehöri gen im Wohn mit glied staat

(1) Ein eigenständiger Sachleistungsanspruch aufgrund

der Rechtsvorschriften eines Mit gliedstaats oder

dieses Kapitels hat Vor rang vor einem abgeleiteten

Anspruch auf Leistungen für Familien an gehörige.

Ein ab geleiteter Anspruch auf Sachleis tun gen hat je-

doch Vorrang vor eigenständigen An sprü chen, wenn

der eigenständige Anspruch im Wohnmitgliedstaat

unmittelbar und ausschließlich aufgrund des Wohn-

orts der be tref fenden Per son in diesem Mitglied-

staat be steht.

(2) Wohnen die Familienangehörigen eines Ver sicher-

ten in einem Mitgliedstaat, nach dessen Rechts vor-

schrif ten der Anspruch auf Sachleistungen nicht

vom Bestehen einer Ver sicherung, einer Beschäf ti-

gung oder ei ner selbstständigen Erwerbstä figkeit

abhängt, so werden die Sachleistungen für Rech -

nung des zuständigen Trägers in dem Mit glied -

staat erbracht, in dem sie wohnen, sofern der Ehe-

gatte oder die Person, die das Sorgerecht für die

Kinder des Ver si cher ten hat, eine Beschäf ti gung

oder eine selbstständige Erwerbstätigkeit in diesem

Mit glied staat ausübt oder von diesem Mit glied-

staat aufgrund einer Beschäftigung oder ei ner selbst-

ständigen Erwerbstätigkeit eine Rente er hält.

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004)

22
© GKV-Spitzenverband, DVKA Stand: 11.04.2017



Artikel 33 

Sachleistungen von erheblicher Bedeutung 

(1) Hat ein Träger eines Mitgliedstaats einem Versi -

cherten oder einem seiner Familien an gehörigen vor

dessen Versicherung nach den für einen Träger

eines anderen Mit gliedstaats geltenden Rechts vor -

schriften den Anspruch auf ein Körperersatzstück,

ein größeres Hilfsmittel oder andere Sach leis tun -

gen von erheblicher Bedeutung zuerkannt, so wer-

den diese Leistungen auch dann für Rechnung des

ersten Trägers ge währt, wenn die betreffende Per -

son zum Zeitpunkt der Gewährung dieser Leistun -

gen bereits nach den für den zweiten Träger gel -

tenden Rechtsvorschriften versichert ist.

(2) Die Verwaltungskommission legt die Liste der von

Absatz 1 erfassten Leistungen fest.

Artikel 34 

Zusammentreffen von Leistungen 

bei Pflegebedürftigkeit

(1) Kann der Bezieher von Geldleistungen bei Pflege -

bedürftigkeit, die als Leistungen bei Krankheit gel-

ten und daher von dem für die Gewährung von

Geldleistungen zuständigen Mitgliedstaat nach den

Artikeln 21 oder 29 erbracht werden, im Rah men

dieses Ka pitels gleichzeitig für denselben Zweck

vorgesehene Sachleistungen vom Träger des Wohn-

oder Aufenthaltsortes in einem an de ren Mit glied-

staat in Anspruch nehmen, für die eben falls ein

Träger des ersten Mit gliedstaats die Kosten nach

Artikel 35 zu erstatten hat, so ist das allgemeine

Verbot des Zusammentreffens von Leis tun gen nach

Artikel 10 mit der folgenden Ein schrän  kung an-

wendbar: Beantragt und erhält die betreffende Per-

son die Sachleistung, so wird die Geld leis tung um

den Betrag der Sachleistung ge mindert, der dem

zur Kos ten erstattung verpflichteten Träger des ers-

ten Mitgliedstaats in Rechnung ge stellt wird oder

gestellt werden könnte.

(2) Die Verwaltungskommission legt die Liste der von

Absatz 1 erfassten Geldleistungen und Sach leis tun-

gen fest.

(3) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder deren zu stän-

dige Behörden können andere oder ergänzende Re-

gelungen vereinbaren, die für die betreffenden Per-

sonen nicht ungünstiger als die Grund sät ze des

Absatzes 1 sein dürfen.

Artikel 35 

Erstattungen zwischen Trägern 

(1) Die von dem Träger eines Mitgliedstaats für Rech -

nung des Trägers eines anderen Mit gliedstaats nach

diesem Kapitel gewährten Sachleistungen sind in

voller Höhe zu er statten.

(2) Die Erstattungen nach Absatz 1 werden nach Maß -

gabe der Durchführungs ver ord nung festgestellt und

vorgenommen, und zwar ent weder gegen Nach -

weis der tatsächlichen Aufwendungen oder auf der

Grundla ge von Pauschalbeträgen für Mit glied staa-

ten bei de ren Rechts- und Verwaltungs struk tur eine

Erstattung auf der Grundlage der tatsächlichen Auf-

wendungen nicht zweckmäßig ist.

(3) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten und deren zu stän-

dige Behörden können andere Er stattungsver fah -

ren vereinbaren oder auf jeg liche Erstattung zwi-

schen den in ihre Zuständigkeit fallenden Trä gern

verzichten.

KAPITEL 2 

Leistungen bei Arbeitsunfällen 

und Berufskrankheiten

Artikel 36

Anspruch auf Sach- und Geldleistungen 

(1) Unbeschadet der günstigeren Bestimmungen der

Absätze 2 und 2 a des vorliegenden Artikels gelten

Artikel 17, Artikel 18 Absatz 1, Artikel 19 Absatz 1

und Artikel 20 Absatz 1 auch für Leistungen als

Fol ge eines Arbeitsunfalls oder einer Berufs krank -

heit.

(2) Eine Person, die einen Arbeitsunfall erlitten oder

sich eine Berufskrankheit zugezogen hat und in ei-

nem anderen als dem zuständigen Mitgliedstaat

wohnt oder sich dort auf hält, hat Anspruch auf die

besonderen Sachleistungen bei Arbeitsun fäl len und
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Be rufskrankheiten, die vom Träger des Wohn-  oder

Aufenthaltsorts nach den für ihn geltenden Rechts-

vorschriften für Rechnung des zu ständigen Trägers

erbracht werden, als ob die be treffende Per son

nach diesen Rechtsvorschriften ver sichert wäre. 

(2a)Der zuständige Träger kann die in Artikel 20 Ab-

satz 1 vorgesehene Genehmigung einer Person nicht

verweigern, die einen Arbeitsunfall erlitten hat oder

die an einer Berufskrankheit leidet und die zu Las-

ten dieses Trägers leistungsberechtigt geworden ist,

wenn ihr die ihrem Zustand angemessene Behand-

lung im Gebiet ihres Wohnmitgliedstaats nicht

innerhalb eines in Anbetracht ihres derzeitigen Ge-

sundheitszustands und des voraussichtlichen Ver-

laufs der Krankheit medizinisch vertretbaren Zeit-

raums gewährt werden kann.

(3) Artikel 21 gilt auch für Leistungen nach diesem

Ka pitel.

Artikel 37 

Transportkosten 

(1) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach

dessen Rechtsvorschriften die Übernahme der Kos  -

ten für den Transport einer Person, die einen Ar -

beitsunfall erlitten hat oder an einer Berufs krank -

heit leidet, bis zu ihrem Wohnort oder bis zum

Krankenhaus vorgesehen ist, übernimmt die Kos -

ten für den Transport bis zu dem entsprechenden

Ort in einem anderen Mitgliedstaat, in dem die Per-

son wohnt, sofern dieser Träger den Trans port

unter gebührender Berücksich ti gung der hierfür

sprechenden Gründe zu vor genehmigt hat. Eine

sol che Genehmi gung ist bei Grenzgängern nicht

erforderlich.

(2) Der zuständige Träger eines Mitgliedstaats, nach

dessen Rechtsvorschriften bei einem tödlichen Ar -

beitsunfall die Übernahme der Kosten für die Über-

führung der Leiche bis zur Begräbnisstätte vor ge-

sehen ist, übernimmt nach den für ihn geltenden

Rechts vorschriften die Kosten der Überführung bis

zu dem entsprechenden Ort in einem an deren Mit-

gliedstaat, in dem die betreffende Per son zum Zeit-

punkt des Unfalls gewohnt hat.

Artikel 38 

Leistungen bei Berufskrankheiten, wenn die 

be tref fen de Person in mehreren Mitglied staa ten 

dem gleichen Risiko ausgesetzt war 

Hat eine Person, die sich eine Berufskrankheit zu ge -

zo gen hat, nach den Rechtsvorschriften von zwei oder

mehr Mitgliedstaaten eine Tä tig keit ausgeübt, die ih -

rer Art nach geeignet ist, ei ne solche Krankheit zu ver-

ursachen, so werden die Leistungen, auf die sie oder

ih re Hin ter blie benen Anspruch haben, ausschließlich

nach den Rechtsvorschriften des letzten dieser Mit glied-

staa ten gewährt, dessen Voraussetzun gen er füllt sind. 

Artikel 39 

Verschlimmerung einer Berufskrankheit 

Bei Verschlimmerung einer Berufskrankheit, für die die

betreffende Person nach den Rechts vor schriften eines

Mitgliedstaats Leistungen bezogen hat oder be zieht, gilt

Folgendes: 

a) Hat die betreffende Person während des Be zugs der

Leistungen keine Beschäfti gung oder selbstständi-

ge Erwerbstätigkeit nach den Rechtsvor schrif ten

eines anderen Mit gliedstaats ausgeübt, die geeignet

war, eine solche Krankheit zu verursachen oder zu

verschlimmern, so übernimmt der zu stän di ge Trä-

ger des ersten Mitgliedstaats die Kos   ten für die Leis-

tungen nach den für ihn geltenden Rechtsvorschrif-

ten unter Berück sichtigung der Verschlimmerung

der Krank heit.

b) Hat die betreffende Person während des Be zugs der

Leistungen eine solche Tätig keit nach den Rechts -

vorschriften eines an de ren Mitgliedstaats aus geübt,

so übernimmt der zuständige Träger des ersten Mit-

gliedstaats die Kosten für die Leis tun gen nach den

für ihn geltenden Rechtsvor schrif ten oh ne Berück-

sichtigung der Verschlim me rung der Krank heit. Der

zuständige Trä ger des zwei ten Mit gliedstaats ge-

währt der betreffenden Person eine Zulage in Höhe

des Unterschieds be trags zwischen dem Be trag der

nach der Ver schlim merung ge schul deten Leistun-

gen und dem Betrag, den er vor der Verschlimme-

rung aufgrund der für ihn geltenden Rechtsvorschrif-

ten ge schul det hätte, wenn die betreffende Per son

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004)

24
© GKV-Spitzenverband, DVKA Stand: 11.04.2017



sich die Krankheit zugezogen hätte, während die

Rechts vorschriften dieses Mit gliedstaats für sie

galten.

c) Die in den Rechtsvorschriften eines Mit glied staats

vorgesehenen Bestimmungen über die Kürzung,

das Ruhen oder die Ent ziehung sind nicht auf die

Empfänger von Leistungen anwendbar, die gemäß

Buch stabe b) von den Trägern zweier Mitglied -

staaten gewährt werden.

Artikel 40

Regeln zur Berücksichtigung von Beson der heiten 

be stimmter Rechtsvorschriften 

(1) Besteht in dem Mitgliedstaat, in dem die be tref fen -

de Person wohnt oder sich aufhält, keine Versiche -

rung gegen Arbeitsunfälle oder Berufs krankheiten

oder besteht dort zwar eine derartige Versiche rung,

ist jedoch kein für die Gewährung von Sach leis-

tungen zuständiger Träger vorgesehen, so werden

diese Leistungen von dem Träger des Wohn- oder

Aufenthaltsorts gewährt, der für die Gewäh rung

von Sachleistungen bei Krank heit zuständig ist.

(2) Besteht in dem zuständigen Mitgliedstaat keine Ver-

sicherung gegen Arbeitsunfälle oder Berufs krank-

heiten, so finden die Be stim mungen dieses Kapi-

tels über Sachleis tungen dennoch auf eine Per  son

Anwen dung, die bei Krankheit, Mutter schaft oder

gleichgestellter Vaterschaft nach den Rechts vor-

schriften dieses Mitgliedstaats An spruch auf diese

Leistungen hat, falls die betreffende Per son einen

Arbeitsunfall erleidet oder an einer Be rufskrank-

heit leidet, während sie in einem anderen Mit glied-

staat wohnt oder sich dort aufhält. Die Kosten wer-

den von dem Träger übernommen, der nach den

Rechtsvorschriften des zuständigen Mit gliedstaats

für die Sach leis tungen zuständig ist

(3) Artikel 5 gilt für den zuständigen Träger ei nes Mit -

gliedstaats in Bezug auf die Gleich stellung von spä-

ter nach den Rechtsvor schrif ten eines anderen Mit -

gliedstaats eingetretenen oder festgestellten Ar -

beitsun fäl len und Berufskrankheiten bei der Be -

mes   sung des Grades der Erwerbsmin de rung, der

Begründung des Leistungsbe trags oder der Fest set-

zung des Leistungsbetrags, sofern:

a) für einen bzw. eine früher nach den für ihn gel-

tenden Rechtsvorschriften eingetretene(n) oder

festgestellte(n) Arbeits un fall oder Berufskrank -

heit kein Leistungs anspruch bestand,

und

b) für einen bzw. eine später eingetrete ne(n) oder

festgestellte(n) Arbeitsunfall oder Be rufs krank -

heit kein Leistungsan spruch nach den Rechts vor-

schriften des anderen Mitgliedstaats, nach de-

 nen der Ar beits unfall oder die Berufs krank heit

ein ge treten ist oder festgestellt wurde, be steht.

Artikel 41

Erstattungen zwischen Trägern 

(1) Artikel 35 gilt auch für Leistungen nach diesem Ka-

pitel; die Erstattung erfolgt auf der Grundlage der

tatsächlichen Aufwendun gen.

(2) Zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder ihre zu stän di -

gen Behörden können andere Er stattungs ver fah-

ren vereinbaren oder auf jeg  liche Erstattung zwi-

schen den in ihre Zu ständigkeit fallenden Trägern

verzichten.

KAPITEL 3 

Sterbegeld 

Artikel 42

Anspruch auf Sterbegeld, wenn der Tod in ei nem

anderen als dem zuständigen Mit glied staat eintritt

oder wenn die berechtigte Per son in einem ande-

ren als dem zuständigen Mitgliedstaat wohnt 

(1) Tritt der Tod eines Versicherten oder eines seiner

Familienangehörigen in einern anderen als dem

zuständigen Mitgliedstaat ein, so gilt der Tod als

in dem zuständigen Mit gliedstaat eingetreten.

(2) Der zuständige Träger ist zur Gewährung von Ster -

begeld nach den für ihn geltenden Rechts vor schrif-

 ten auch dann verpflichtet, wenn die berechtigte

Person in einem an de ren als dem zuständigen Mit -

gliedstaat wohnt.
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(3) Die Absätze 1 und 2 finden auch dann An wen  dung,

wenn der Tod als Folge eines Ar beitsunfalls oder

einer Berufskrankheit eingetreten ist.

Artikel 43

Gewährung von Leistungen 

bei Tod eines Ren tners

(1) Bei Tod eines Rentners, der Anspruch auf eine Ren -

te nach den Rechtsvorschriften ei nes Mitglied staats

oder auf Renten nach den Rechtsvor schrif ten von

zwei oder mehr Mitgliedstaaten hatte und in einem

anderen als dem Mitgliedstaat wohnte, in dem der

für die Übernahme der Kosten für die nach den

Artikeln 24 und 25 gewährten Sach leis tungen zu-

ständige Träger seinen Sitz hat, so wird das Sterbe-

geld nach den für diesen Träger geltenden Rechts-

vorschriften zu seinen Lasten gewährt, als ob der

Rentner zum Zeitpunkt seines Todes in dem Mit -

gliedstaat gewohnt hätte, in dem dieser Trä ger sei-

nen Sitz hat.

(2) Absatz 1 gilt für die Familienangehörigen ei nes Rent-

ners entsprechend.

KAPITEL 4 

Leistungen bei Invalidität 

Artikel 44

Personen, für die ausschließlich 

Rechtsvor schriften des Typs A galten 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 45

Besondere Vorschriften für die 

Zusam me nrechnung von Zeiten 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 46

Personen, für die entweder ausschließlich

Rechtsvor schriften des Typs B oder sowohl

Rechtsvorschriften des Typs A als auch 

des Typs B galten 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 47 

Verschlimmerung des Invaliditätszustands 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 48

Umwandlung von Leistungen bei Invalidität 

in Leis tun gen bei Alter 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 49

Besondere Vorschriften für Beamte 

(nicht wiedergegeben)

KAPITEL 5 

Alters- und Hinterbliebenenrenten 

Artikel 50

Allgemeine Vorschriften 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 51 

Besondere Vorschriften über die 

Zusam men rechnung von Zeiten 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 52

Feststellung der Leistungen  

(nicht wiedergegeben)

Artikel 53

Doppelleistungsbestimmungen

(nicht wiedergegeben)

Artikel 54

Zusammentreffen von Leistungen gleicher Art

(nicht wiedergegeben)

Artikel 55 

Zusammentreffen von Leistungen 

unterschied licher Art 

(nicht wiedergegeben)
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Artikel 56

Ergänzende Vorschriften für die 

Berech nung der Leis tungen 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 57 

Versicherungs- oder Wohnzeiten 

von weniger als ei nem Jahr 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 58 

Gewährung einer Zulage 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 59 

Neuberechnung und Anpassung der Leis tun gen 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 60 

Besondere Vorschriften für Beamte 

(nicht wiedergegeben)

KAPITEL 6 

Leistungen bei Arbeitslosigkeit 

Artikel 61

Besondere Vorschriften für die Zusam men -

rechnung von Versicherungszeiten, Be schäf -

tigungszeiten und Zei ten einer selbstständigen

Erwerbstätigkeit 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 62

Berechnung der Leistungen 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 63 

Besondere Bestimmungen für die 

Auf he bung der Wohn ortklauseln 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 64 

Arbeitslose, die sich in einen 

anderen Mit gliedstaat begeben 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 65 

Arbeitslose, die in einem anderen als dem 

zu ständigen Mitgliedstaat gewohnt haben 

(nicht wiedergegeben)

KAPITEL 7 

Vorruhestandsleistungen

Artikel 66

Leistungen

(nicht wiedergegeben)

KAPITEL 8 

Familienleistungen 

Artikel 67

Familienangehörige, die in einem 

anderen Mit glied staat wohnen 

(nicht wiedergegeben)

Artikel 68 

Prioritätsregeln bei Zusammentreffen 

von An  sprüchen

(nicht wiedergegeben)

Artikel 68a

Gewährung von Leistungen

(nicht wiedergegeben)

Artikel 69 

Ergänzende Bestimmungen 

(nicht wiedergegeben)
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KAPITEL 9 

Besondere beitragsunabhängige Geldleis tungen 

Artikel 70 

Allgemeine Vorschrift 

(1) Dieser Artikel gilt für besondere beitragsunabhän-

gige Geldleistungen, die nach Rechts vorschriften ge- 

währt werden, die aufgrund ih res persönlichen

Geltungsbereichs, ihrer Ziele und/oder ihrer An -

spruchs voraus set zun gen sowohl Merkmale der in

Artikel 3 Absatz 1 genannten Rechtsvorschriften der

sozialen Sicherheit als auch Merkmale der Sozial-

hilfe aufweisen.

(2) Für die Zwecke dieses Kapitels bezeichnet der Aus-

druck „besondere beitragsunabhängige Geld leis -

tungen" die Leistungen:

a) die dazu bestimmt sind:

i) einen zusätzlichen, ersatzweisen oder ergän z-

enden Schutz gegen die Ri si ken zu ge wäh-

ren, die von den in Arti kel 3 Absatz 1 ge-

nannten Zweigen der sozialen Sicherheit ge-

deckt sind, und den betreffenden Per so nen

ein Min desteinkommen zur Bestreitung des

Le bensunterhalts garantieren, das in Be zie-

hung zu dem wirtschaftlichen und sozialen

Umfeld in dem betreffenden Mitglied staat

steht,

oder

ii) allein dem besonderen Schutz des Behinder -

ten zu dienen, der eng mit dem sozialen Um -

feld dieser Person in dem betreffenden Mit -

gliedstaat verknüpft ist,

         und

b) deren Finanzierung ausschließlich durch obliga -

torische Steuern zur Deckung der allgemeinen

öffentlichen Ausgaben er folgt und deren Ge wäh-

rung und Be rech nung nicht von Bei trä gen hin-

sichtlich der Leistungsempfänger ab hän gen. Je-

doch sind Leistungen, die zusätzlich zu einer bei-

tragsabhängigen Leistung gewährt werden, nicht

allein aus diesem Grund als beitragsabhängige

Leistungen zu be trachten,

         und 

c) die in Anhang X aufgeführt sind.

(3) Artikel 7 und die anderen Kapitel dieses Ti tels gel-

ten nicht für die in Absatz 2 des vorliegenden Ar -

ti kels genannten Leistun gen.

(4) Die in Absatz 2 genannten Leistungen werden aus-

schließlich in dem Mitgliedstaat, in dem die be tref -

fenden Personen wohnen, und nach dessen Rechts-

vorschriften ge währt. Die Leistungen werden vom

Träger des Wohnorts und zu seinen Las ten ge währt.
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TITEL IV 

VERWALTUNGSKOMMISSION UND 

BERATENDER AUSSCHUSS 

Artikel 71

Zusammensetzung und Arbeitsweise 

der Ver  wal tungs kommission 

(1) Der bei der Kommission der Europäischen Ge -

meinschaften eingesetzten Verwal tungs kommis -

sion für die Koordinierung der Sys teme der sozia-

len Si cher heit (im Folgenden „Verwaltungskom -

mis  sion" ge nannt) gehört je ein Regierungsver tre -

ter jedes Mit glied staats an, der erforderlichenfalls

von Fach be ratern unterstützt wird. Ein Vertreter

der Kom mis sion der Europäischen Gemein schaf -

ten nimmt mit beratender Stimme an den Sit zun -

gen der Ver waltungskommission teil.

(2) Die Verwaltungskommission beschließt mit der in

den Verträgen festgelegten qualifizierten Mehrheit;

dies gilt nicht für die Annahme ihrer Satzung, die

von ihren Mitgliedern im gegenseitigen Einverneh-

men erstellt wird.

Entscheidungen zu den in Artikel 72 Buchstabe a

genannten Auslegungsfragen werden im erforder-

lichen Umfang bekannt gemacht.

(3) Die Sekretariatsgeschäfte der Verwaltungs kom mis-

sion werden von der Kommission der Euro pä i -

schen Gemeinschaften wahrgenommen.

Artikel 72 

Aufgaben der Verwaltungskommission 

Die Verwaltungskommission hat folgende Auf gaben:

a) Sie behandelt alle Verwaltungs- und Aus le gungs -

fragen, die sich aus dieser Verord nung oder der

Durchführungsverordnung o der in deren Rahmen

geschlossenen Ab kom men oder getroffenen Ver -

ein barungen ergeben; jedoch bleibt das Recht der

be treffenden Be hörden, Träger und Personen, die

Ver fah  ren und Gerichte in Anspruch zu nehmen,

die nach den Rechtsvorschriften der Mit glied staa-

ten, nach dieser Verord nung so wie nach dem Ver-

trag vorgesehen sind, un berührt.

b) Sie erleichtert die einheitliche Anwendung des Ge-

meinschaftsrechts, insbesondere, in dem sie den Er-

fahrungsaustausch und die Verbreitung der besten

Verwaltungs pra xis fördert.

c) Sie fördert und stärkt die Zusammenarbeit zwi-

schen den Mitgliedstaaten und ihren Trä gern im

Be reich der sozialen Sicherheit, um u. a. spezifi-

sche Fragen in Bezug auf be stimmte Perso nen -

grup pen zu berücksichtigen; sie erleichtert die

Durchfüh rung von Maßnahmen der grenzüber-

schreitenden Zu sammenarbeit auf dem Gebiet der

Koor di nie rung der sozialen Sicherheit.

d) Sie fördert den größtmöglichen Einsatz neu er

Tech nologien, um den freien Perso nen ver kehr zu

erleichtern, insbesondere durch die Moderni sie -

rung der Verfahren für den In formations aus tausch

und durch die An pas sung des Infor ma ti onsflus -

ses zwischen den Trägern zum Zweck des Aus -

tauschs mit elektronischen Mitteln unter Be rück -

sich tigung des Entwicklungsstands der Da ten  ver -

arbeitung in dem jeweiligen Mitglied staat; die Ver-

waltungskommission erlässt die ge mein samen

strukturellen Regeln für die elek tro ni schen Daten-

verarbeitungs dienste, ins besondere zu Sicherheit

und Nor men ver wendung, und legt die Einzel hei -

ten für den Betrieb des gemeinsamen Teils dieser

Dienste fest.

e) Sie nimmt alle anderen Aufgaben wahr, für die

sie nach dieser Verordnung, der Durch führungs -

ver ordnung und aller in deren Rah men geschlos-

senen Abkommen oder ge trof fenen Vereinbarun -

gen zuständig ist.

f) Sie unterbreitet der Kommission der Euro pä i schen

Gemeinschaften geeignete Vor schläge zur Koor di -

nierung der Systeme der sozialen Sicher heit mit

dem Ziel, den ge meinschaftlichen Be sitz stand

durch die Er arbeitung weiterer Verordnun gen oder

durch andere im Vertrag vorgesehene In stru men -

te zu verbessern und zu modernisieren.

g) Sie stellt die Unterlagen zusammen, die für die

Rechnungslegung der Träger der Mit gliedstaaten

über deren Aufwendungen auf grund dieser Ver-

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004)

29
© GKV-Spitzenverband, DVKA Stand: 11.04.2017



ord nung zu berücksichtigen sind, und stellt auf der

Grundlage eines Berichts des in Artikel 74 ge nannten

Rech nungsausschusses die Jahresab rech  nung zwischen

diesen Trägern auf. 

Artikel 73 

Fachausschuss für Datenverarbeitung 

(1) Der Verwaltungskommission ist ein Fach aus  schuss

für Datenverarbeitung (im Fol genden „Fach  aus -

schuss" genannt) angeschlossen. Der Fach aus -

schuss unterbreitet der Verwal tungs kom mission

Vorschläge für die gemeinsamen Archi tektur re geln

zur Ver waltung der elektronischen Datenver ar bei-

tungsdienste, insbesondere zu Si cher heit und Nor-

menverwendung; er erstellt Be  richte und gibt eine

mit Gründen versehene Stel lungnahme ab, bevor

die Verwaltungs kom mis si on eine Ent scheidung

nach Artikel 72 Buch stabe d) trifft. Die Zusammen -

set zung und die Ar beits weise des Fach aus schusses

werden von der Ver waltungs kom mis sion bestimmt.

(2) Zu diesem Zweck hat der Fachausschuss folgen-

de Aufgaben:

a) Er trägt die einschlägigen fachlichen Unterla gen

zusammen und übernimmt die zur Erle di gung

seiner Aufgaben erforderlichen Unter su chun-

gen und Arbeiten.

b) Er legt der Verwaltungskommission die in Ab -

satz 1 genannten Berichte und mit Grün den ver-

sehenen Stellungnahmen vor.

c) Er erledigt alle sonstigen Aufgaben und Un ter -

suchungen zu Fragen, die die Ver waltungs kom-

mission an ihn verweist.

d) Er stellt den Betrieb der gemeinschaftlichen

Pilotprojekte unter Einsatz elektronischer Da -

tenverarbeitungsdienste und, für den gemein-

schaftlichen Teil, der operativen Systeme unter

Einsatz elektronischer Datenverarbei tungs dien-

ste sicher.

Artikel 74 

Rechnungsausschuss 

(1) Der Verwaltungskommission ist ein Rechnungs aus-

schuss angeschlossen. Seine Zu sammenset zung

und seine Arbeitsweise wer den von der Ver wal-

tungskommission be  stimmt.

Der Rechnungsausschuss hat folgende Auf gaben:

a) Er prüft die Methode zur Feststellung und Be -

rechnung der von den Mitgliedstaaten vorgeleg-

ten durchschnittlichen jährlichen Kosten.

b) Er trägt die erforderlichen Daten zusammen und

führt die Berechnungen aus, die erforderlich

sind, um den jährlichen Fo rderungsstand jedes

einzelnen Mitgliedstaats festzustellen.

c) Er erstattet der Verwaltungskommission regel-

mäßig Bericht über die Ergebnisse der An wen -

dung dieser Verordnung und der Durch füh -

rungsverordnung, insbesondere in finanzieller

Hinsicht.

d) Er stellt die für die Beschlussfassung der Ver -

waltungskommission gemäß Artikel 72 Buch -

stabe g) erforderlichen Daten und Berichte zur

Verfügung.

e) Er unterbreitet der Verwaltungs kom mis sion al le

geeigneten Vorschläge im Zu sam menhang mit

den Buchstaben a), b) und c), einschließlich

derjenigen, die die se Verordnung betreffen.

f) Er erledigt alle Arbeiten, Untersuchungen und

Aufträge zu Fragen, die die Verwal tungs kom -

mis sion an ihn verweist.

Artikel 75 

Beratender Ausschuss für die Koordinie rung 

der Sys teme der sozialen Sicherheit 

(1) Es wird ein Beratender Ausschuss für die Ko or di -

nierung der Systeme der sozialen Si cherheit (im

Folgenden „Beratender Aus schuss" genannt) ein-

gesetzt, der sich für je den Mitgliedstaat wie folgt

zusammensetzt:
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a) ein Vertreter der Regierung,

b) ein Vertreter der Arbeitnehmerverbände,

c) ein Vertreter der Arbeitgeberverbände.

Für jede der oben aufgeführten Kategorien wird für

je den Mitgliedstaat ein stellvertretendes Mit glied er -

nannt.

Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des Be-

ratenden Ausschusses werden vom Rat ernannt. Den

Vorsitz im Beratenden Ausschuss führt ein Ver tre ter

der Kommission der Euro pä ischen Gemein schaf ten.

Der Beratende Aus schuss gibt sich eine Ge schäftsord-

nung. 

(2) Der Beratende Ausschuss ist befugt, auf An trag der

Kommission der Europäischen Ge mein schaf ten,

der Verwaltungs kom mis sion oder auf eigene Ini-

tiative:

a) über allgemeine oder grundsätzliche Fra gen

und über die Probleme zu beraten, die die An -

wendung der gemeinschaftlichen Bestimmun -

gen über die Koordinie rung der Systeme der

sozialen Sicher heit, insbesondere in Bezug auf

be stimm te Per sonengruppen, aufwirft;

b) Stellungnahmen zu diesen Bereichen für die

Verwaltungskommission sowie Vor schläge für

eine etwaige Überarbeitung der genannten Be -

stimmungen zu formulieren.
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TITEL V 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

Artikel 76 

Zusammenarbeit 

(1) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten un   -

terrichten einander über:

a) alle zur Anwendung dieser Verordnung ge  trof -

fe nen Maßnahmen;

b) alle Änderungen ihrer Rechtsvor schrif ten, die

die Anwendung dieser Verord nung be rühren

können.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung unterstüt zen

sich die Behörden und Träger der Mit glied staat -

en, als handelte es sich um die An  wendung ihrer

eigenen Rechtsvor schrif ten. Die gegenseitige Amts-

hilfe dieser Behörden und Träger ist grundsätzlich

kostenfrei. Die Verwaltungskommission legt jedoch

die Art der erstattungsfähigen Aus ga ben und die

Schwellen für die Erstattung dieser Aus ga ben fest.

(3) Die Behörden und Träger der Mitglied staa ten kön-

nen für die Zwecke dieser Verord nung miteinan-

der sowie mit den betroffenen Personen oder de -

ren Vertretern unmittelbar in Verbindung treten.

(4) Die Träger und Personen, die in den Gel tungs be -

reich dieser Verordnung fallen, sind zur gegenseiti-

gen Information und Zusam menarbeit verpflichtet,

um die ordnungsgemäße Anwendung die ser Ver-

ordnung zu ge währleisten.

Die Träger beantworten gemäß dem Grund   satz der

guten Verwaltungspraxis alle An fra gen binnen ei-

ner angemessenen Frist und übermitteln den be-

troffenen Personen in diesem Zusam men hang alle

erforderlichen Angaben, damit diese die ihnen

durch diese Verordnung eingeräumten Rechte aus-

üben können.

Die betroffenen Personen müssen die Trä ger des

zuständigen Mitgliedstaats und des Wohnmit glied-

 staats so bald wie möglich ü ber jede Änderung

ihrer persönlichen oder familiären Situation un-

terrichten, die sich auf ihre Leistungsansprü che

nach dieser Ver ordnung auswirkt.

(5) Die Verletzung der Informationspflicht ge mäß Ab-

satz 4 Unterabsatz 3 kann angemessene Maß nah -

men nach dem nationalen Recht nach sich ziehen.

Diese Maß nah men müssen jedoch denjenigen ent-

sprechen, die für vergleichbare Tatbestände der

nationalen Rechtsordnung gelten, und dür fen die

Ausübung der den Antragstellern durch diese Ver-

ordnung eingeräumten Rech te nicht praktisch un-

möglich machen oder übermäßig er schweren.

(6) Werden durch Schwierigkeiten bei der Aus legung

oder Anwendung dieser Verordnung die Rechte

einer Person im Geltungs be reich der Verordnung

in Frage gestellt, so setzt sich der Träger des zu -

ständigen Mit glied staats oder des Wohnmit glied -

staats der be treffenden Person mit dem Träger des

an de ren betroffenen Mitgliedstaats oder den Trä-

gern der anderen betroffenen Mit glied staaten in

Verbindung. Wird binnen einer angemessenen Frist

keine Lösung gefunden, so können die be treffen-

den Behörden die Verwaltungskommission be-

fassen.

(7) Die Behörden, Träger und Gerichte eines Mit glied -

staats dürfen die bei ihnen eingereichten An  träge

oder sonstigen Schrift stü cke nicht deshalb zurück-

weisen, weil sie in einer Amtssprache eines ande-

ren Mit glied staats abgefasst sind, die gemäß Ar-

tikel 290 des Vertrags als Amtssprache der Organe

der Gemeinschaft anerkannt ist.

Artikel 77 

Schutz personenbezogener Daten 

(1) Werden personenbezogene Daten aufgrund die-

ser Verordnung oder der Durch füh rungs ver ord -

nung von den Behörden oder Trä gern eines Mit -

gliedstaats den Behörden oder Trä gern eines an -

de ren Mitgliedstaats übermittelt, so gilt für diese

Datenübermittlung das Datenschutzrecht des über-

mittelnden Mitgliedstaats. Für jede Weiter ga be

durch die Behörde oder den Träger des Em pfän ger-

mitgliedstaats sowie für die Speiche rung, Verän-

derung oder Löschung der Daten durch diesen Mit-

gliedstaat gilt das Daten schutzrecht des Empfän-

germitgliedstaats.
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(2) Die für die Anwendung dieser Verordnung und der

Durchführungsverordnung erforder lichen Da ten

werden durch einen Mit glied staat an einen an de-

ren Mitgliedstaat unter Beachtung der Ge mein -

schaftsbe stimmun gen über den Schutz na tür licher

Personen bei der Verarbeitung personen bezogener

Da ten und den freien Daten ver kehr übermittelt.

Artikel 78 

Elektronische Datenverarbeitung 

(1) Die Mitgliedstaaten verwenden schrittweise die

neuen Technologien für den Austausch, den Zu -

gang und die Verarbeitung der für die Anwendung

dieser Verordnung und der Durchführungsverord-

nung erforderlichen Daten. Die Kommission der

Europäischen Ge meinschaften gewährt bei Aufga-

ben von gemeinsamem Interesse Un ter stützung,

so bald die Mitgliedstaaten diese elektronischen

Datenverarbeitungsdienste eingerich tet haben.

(2) Jeder Mitgliedstaat betreibt seinen Teil der elektro-

nischen Datenverarbeitungsdienste in eigener Ver-

antwortung unter Beachtung der Gemein schafts-

 bestimmungen über den Schutz natürlicher Per-

sonen bei der Verar beitung personenbezogener

Daten und den freien Datenverkehr.

(3) Ein von einem Träger nach dieser Ver ord nung und

der Durchführungsverordnung ver  sandtes oder

herausgegebenes elektronisches Dokument darf

von einer Behörde oder einem Träger eines an-

deren Mit glied staats nicht deshalb abgelehnt wer-

den, weil es elektronisch empfangen wurde, wenn

der Empfängerträger zuvor erklärt hat, dass er in

der Lage ist, elektronische Dokumente zu emp-

fangen. Bei der Wiedergabe und der Auf zeich nung

solcher Dokumente wird da von ausgegangen, dass

sie eine korrekte und genaue Wie der gabe des Ori-

ginaldoku ments oder eine Darstellung der Infor-

mation ist, auf die sich dieses Dokument be zieht,

sofern kein gegenteiliger Be weis vorliegt.

(4) Ein elektronisches Dokument wird als gültig an -

ge sehen, wenn das EDV-System, in dem dieses Do -

kument aufgezeichnet wurde, die erforderlichen

Sicherheitselemente aufweist, um jede Ver ände-

rung, Übermittlung oder jeden unberechtigten Zu-

gang zu dieser Aufzeichnung zu verhindern. Die

aufgezeichnete Information muss jederzeit in ei -

ner sofort lesbaren Form reproduziert werden

können. Wird ein elektronisches Do ku ment von

einem Träger der sozialen Sicher heit an einen an-

deren Träger übermittelt. so werden ge eignete Si-

cherheits maß nahmen gemäß den Ge meinschafts -

be stimmungen über den Schutz na tür licher Per-

sonen bei der Verarbeitung personen bezogener

Daten und den freien Datenver kehr ge troffen. 

Artikel 79 

Finanzierung von Maßnahmen im 

Bereich der sozialen Sicherheit 

Im Zusammenhang mit dieser Verordnung und der

Durchführungsverordnung kann die Kom mis  sion der

Europäischen Gemeinschaften folgende Tätigkeiten

ganz oder teilweise finanzieren: 

a) Tätigkeiten, die der Verbesserung des In for ma ti -

onsaustauschs - insbesondere des elek tronischen

Datenaustauschs - zwischen Behörden und Trä -

gern der sozialen Si cher heit der Mitgliedstaaten

dienen,

b) jede andere Tätigkeit, die dazu dient, den Per so -

nen, die in den Geltungsbereich dieser Verord nung

fallen, und ihren Vertretern auf dem dazu am bes-

ten geeigneten Wege Informationen über die sich

aus dieser Ver ordnung ergebenden Rech te und

Pflichten zu vermitteln.

Artikel 80 

Befreiungen 

(1) Jede in den Rechtsvorschriften eines Mit glied staats

vorgesehene Befreiung oder Er mäßigung von Steu-

ern, Stempel-, Gerichts- oder Eintra gungs gebüh-

ren für Schriftstücke oder Urkunden, die ge mäß

den Rechtsvor schriften dieses Mit glied staats vor-

zulegen sind, findet auch auf die entsprechenden

Schriftstücke und Urkunden An wen dung, die ge-

mäß den Rechtsvorschriften ei nes an deren Mit-

gliedstaats oder gemäß dieser Ver ordnung einzu-

reichen sind.
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(2) Urkunden, Dokumente und Schriftstücke jeg li cher

Art, die in Anwendung dieser Ver ordnung vorzu-

legen sind, brauchen nicht durch diplomatische

oder konsularische Stellen legalisiert zu werden.

Artikel 81 

Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe 

Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe, die ge  mäß

den Rechtsvorschriften eines Mitglied staats innerhalb

einer bestimmten Frist bei ei ner Behörde, einem Trä -

ger oder einem Gericht dieses Mitgliedstaats einzurei-

chen sind, können innerhalb der gleichen Frist bei ei-

ner entsprechenden Behörde, einem entsprechenden

Trä ger oder einem entsprechenden Gericht ei nes an-

deren Mitgliedstaats eingereicht werden. In diesem

Fall übermitteln die in Anspruch genommenen Be hör-

den, Träger oder Gerichte diese An träge, Erklärun gen

oder Rechtsbehelfe entweder unmittelbar oder durch

Einschaltung der zuständigen Behörden der be teiligten

Mitglied staaten unverzüglich der zuständigen Behörde,

dem zuständigen Träger oder dem zuständigen Ge-

richt des ersten Mitgliedstaats. Der Tag, an dem diese

Anträge, Erklärungen oder Rechtsbehelfe bei einer Be-

hörde, einem Träger oder einem Gericht des zweiten

Mitgliedstaats ein ge  gangen sind, gilt als Tag des Ein-

gangs bei der zuständigen Behörde, dem zu ständigen

Trä ger oder dem zuständigen Gericht. 

Artikel 82 

Ärztliche Gutachten 

Die in den Rechtsvorschriften eines Mitglied staats vor-

gesehenen ärztlichen Gutachten können auf Antrag des

zuständigen Trägers in ei nem anderen Mitglied staat

vom Träger des Wohn- oder Aufenthaltsorts des An-

tragstellers oder des Leistungsberechtigten unter den

in der Durchführungsverordnung festgelegten Be ding-

ungen oder den von den zuständigen Be hörden der

beteiligten Mitgliedstaaten vereinbarten Bedin gun gen

angefertigt werden

Artikel 83

Anwendung von Rechtsvorschriften

Die besonderen Bestimmungen zur Anwen dung der

Rechtsvorschriften bestimmter Mit glied staa ten sind in

Anhang XI aufgeführt.

Artikel 84

Einziehung von Beiträgen und 

Rückfor de rung von Leistungen

(1) Beiträge, die einem Träger eines Mitglied staats ge-

schuldet werden, und nichtgeschul dete Leis tun gen,

die von dem Träger eines Mitgliedstaats ge währt

wurden, können in einem anderen Mit gliedstaat

nach den Ver fahren und mit den Siche rungen und

Vor rechten eingezogen bzw. zurückgefordert wer-

den, die für die Einziehung der dem entsprechen-

den Träger des letzteren Mitglied staats geschulde-

ten Beiträge bzw. für die Rück for derung der vom

entsprechenden Trä ger des letzteren Mitglied-

staats nichtgeschuldeten Leistun gen gelten.

(2) Vollstreckbare Entscheidungen der Gerich te und

Behörden über die Einziehung von Beiträgen, Zin-

sen und allen sonstigen Kos ten oder die Rück for -

derung nichtgeschulde ter Leistungen gemäß den

Rechtsvor schrif ten eines Mitgliedstaats werden auf

An trag des zuständigen Trägers in einem an deren

Mitgliedstaat innerhalb der Grenzen und nach Maß-

gabe der in diesem Mitgliedstaat für ähn liche Ent-

scheidungen geltenden Rechtsvor schrif ten und an-

deren Verfahren anerkannt und voll streckt. Solche

Entschei dungen sind in diesem Mitgliedstaat für

vollstreckbar zu erklären, sofern die Rechtsvor -

schriften und alle anderen Ver fahren dieses Mit-

gliedstaats dies erfordern.

(3) Bei Zwangsvollstreckung, Konkurs oder Ver gleich

genießen die Forderungen des Trä gers eines Mit -

gliedstaats in einem anderen Mitgliedstaat die

gleichen Vorrechte, die die Rechtsvorschriften des

letzteren Mitglied staats Forderungen gleicher Art

einräumen.
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(4) Das Verfahren zur Durchführung dieses Ar tikels,

einschließlich der Kostenerstattung, wird durch die

Durchführungsverordnung und, soweit erforder-

lich, durch ergänzende Vereinbarungen zwischen

den Mitglied staa ten geregelt.

Artikel 85

Ansprüche der Träger

(1) Werden einer Person nach den Rechts vor schrif ten

eines Mitgliedstaats Leistungen für einen Scha den

gewährt, der sich aus einem in einem anderen

Mitgliedstaat eingetretenen Ereignis er gibt, so gilt

für etwaige An sprüche des zur Leis tung verpflich-

teten Trä gers gegenüber einem zum Scha den er satz

verpflichteten Dritten folgende Re ge lung:

a) Sind die Ansprüche, die der Leistungs em pfän -

ger gegenüber dem Dritten hat, nach den für

den zur Leistung verpflichteten Träger gelten-

den Rechtsvor schrif ten auf diesen Träger über-

gegangen, so erkennt jeder Mitgliedstaat diesen

Übergang an.

b) Hat der zur Leistung verpflichtete Träger einen

unmittelbaren Anspruch gegen den Dritten, so

erkennt jeder Mitgliedstaat die sen Anspruch an.

(2) Werden einer Person nach den Rechtsvor schrif -

ten eines Mitgliedstaats Leistungen für einen

Scha den gewährt, der sich aus einem in einem

anderen Mitgliedstaat eingetretenen Ereignis er -

gibt, so gel ten für die betreffende Person oder

den zu stän digen Träger die Bestimmungen die-

ser Rechtsvor schrif ten, in denen festgelegt ist, in

welchen Fäl len die Arbeitgeber oder ihre Arbeit -

neh mer von der Haftung befreit sind.

Absatz 1 gilt auch für etwaige Ansprüche des zur

Leistung verpflichteten Trägers ge genüber Arbeit -

gebern oder ihren Arbeit nehmern, wenn deren

Haftung nicht ausgeschlossen ist.

(3) Haben zwei oder mehr Mitgliedstaaten oder ihre

zuständigen Behörden gemäß Artikel 35 Absatz 3

und/oder Artikel 41 Absatz 2 eine Vereinbarung

über den Verzicht auf Er stattung zwischen Träg ern,

die in ihre Zu ständigkeit fallen, geschlossen oder

erfolgt die Erstattung unabhängig von dem Be -

trag der tatsächlich gewährten Leistungen, so gilt

für etwaige Ansprüche gegenüber ei nem für den

Schaden haftenden Dritten folgende Re ge lung:

a) Gewährt der Träger des Wohn- oder Auf ent -

haltsmitgliedstaats einer Person Leis tungen für

einen in seinem Hoheitsgebiet erlittenen Scha-

den, so übt dieser Träger nach den für ihn gel-

tenden Rechtsvor schriften das Recht auf For de-

rungs über gang oder direktes Vorgehen ge  gen

den schadenersatzpflichtigen Dritten aus.

b) Für die Anwendung von Buchstabe a) gilt:

i) der Leistungsempfänger als beim Trä ger des

Wohn- oder Aufenthaltsorts ver sichert,

und

ii) dieser Träger als zur Leistung verpflich teter

Träger.

c) Die Absätze 1 und 2 bleiben für alle Leis tungen

anwendbar, die nicht unter die Ver zichts ver ein-

 barung fallen oder für die keine Erstattung gilt,

die unabhängig von dem Betrag der tatsächlich

gewährten Leistungen erfolgt.

Artikel 86

Bilaterale Vereinbarungen

Bezüglich der Beziehungen zwischen Luxem burg ei ner-

 seits und Frankreich, Deutschland und Belgien an de-

rerseits werden über die An wen dung und die Dau er

des in Artikel 65 Absatz 7 ge nannten Zeitraums bila-

terale Vereinba run gen geschlossen.
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TITEL VI

ÜBERGANGS- UND SCHLUSS  BE STIMMUNGEN

Artikel 87 

Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung begründet keinen An spruch für

den Zeitraum vor dem Beginn ih rer An wen dung.

(2) Für die Feststellung des Leistungsan spruchs nach

dieser Verordnung werden alle Ver si cherungs zei -

ten sowie gegebenenfalls auch alle Beschäf ti gungs-

zeiten, Zeiten einer selbst ständigen Er werbs tätig-

keit oder Wohn zei ten berücksichtigt, die nach den

Rechts vor schriften eines Mitglied staats vor dem

Be ginn der Anwendung dieser Ver ord nung in dem

betreffenden Mitgliedstaat zu rück gelegt worden

sind.

(3) Vorbehaltlich des Absatzes 1 begründet die  se Ver-

ordnung einen Leistungsan spruch auch für Ereig-

nisse vor dem Beginn der An wendung dieser Ver-

ordnung in dem betreffenden Mitgliedstaat.

(4) Leistungen jeder Art, die wegen der Staatsange-

hörigkeit oder des Wohnorts der betreffenden Per-

son nicht festgestellt worden sind oder geruht ha-

ben, werden auf Antrag dieser Person ab dem Be-

ginn der Anwendung dieser Verordnung in dem be-

treffenden Mitgliedstaat gewährt oder wie der ge-

währt, vorausgesetzt, dass Ansprüche, aufgrund

deren früher Leistungen gewährt wurden, nicht

durch Kapitalabfindung abgegolten wurden.

(5) Die Ansprüche einer Person, der vor dem Be ginn

der Anwendung dieser Verordnung in einem Mit -

g liedstaat eine Rente gewährt wurde, können auf

Antrag der betreffenden Person unter Be rück sich-

tigung dieser Ver ordnung neu festgestellt wer den.

(6) Wird ein Antrag nach Absatz 4 oder 5 innerhalb

von zwei Jahren nach dem Beginn der An wen -

dung dieser Verordnung in einem Mit gliedstaat

gestellt, so werden die An sprü che aufgrund die-

ser Verordnung mit Wir kung von diesem Zeit punkt

an erworben, ohne dass der betreffenden Person

Aus schluss fristen oder Verjährungsfristen ei nes

Mitglied staats entgegengehalten werden kön nen.

(7) Wird ein Antrag nach Absatz 4 oder 5 erst nach

Ablauf von zwei Jahren nach dem Be ginn der An -

wendung dieser Verordnung in dem betreffenden

Mitgliedstaat gestellt, so werden nicht ausge-

schlossene oder verjährte Ansprüche - vorbehalt-

lich etwaiger güns tigerer Rechtsvorschriften ei nes

Mit glied staats - vom Tag der Antragstellung an

er worben.

(8) Gelten für eine Person infolge dieser Verordnung

die Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied -

staats als desjenigen, der durch Titel II der Ver -

ordnung (EWG) Nr. 1408/71 bestimmt wird, blei-

ben diese Rechtsvorschriften so lange, wie sich

der bis dahin vorherrschende Sachverhalt nicht

ändert, und auf jeden Fall für einen Zeitraum von

höchstens zehn Jahren ab dem Geltungsbeginn

dieser Verordnung anwendbar, es sei denn, die

betreffende Person beantragt, den nach dieser

Verordnung anzuwendenden Rechtsvorschriften

unterstellt zu werden. Der Antrag ist innerhalb

von drei Monaten nach dem Geltungsbeginn die-

ser Verordnung bei dem zuständigen Träger des

Mitgliedstaats, dessen Rechtsvorschriften nach

dieser Verordnung anzuwenden sind, zu stellen,

wenn die betreffende Person den Rechtsvor schrif -

ten dieses Mitgliedstaats ab dem Beginn der An -

wendung dieser Verordnung unterliegen soll. Wird

der An-trag nach Ablauf dieser Frist gestellt, gel-

ten diese Rechtsvorschriften für die betreffende

Person ab dem ersten Tag des darauf folgenden

Monats.

(9) Artikel 55 dieser Verordnung findet ausschließlich

auf Renten Anwendung, für die Ar tikel 46c der

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bei Beginn der An-

wendung dieser Verordnung nicht gilt.

(10) Die Bestimmungen des Artikels 65 Absatz 2 Satz

2 und Absatz 3 Satz 2 gelten in Luxemburg spä-

testens zwei Jahre nach dem Beginn der An wen -

dung dieser Ver ord nung.

Für Liechtenstein gilt Artikel 65 Absatz 2 und Ab-

satz 3 spätestens ab 1. Mai 2012.
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(10a)Die auf Estland, Spanien, Italien, Litauen, Un garn

und die Niederlande bezogenen Einträge in An -

hang III treten vier Jahre nach dem Gel tungs be -

ginn dieser Verordnung außer Kraft.

(10b)Die Liste in Anhang III wird spätestens bis zum

31. Oktober 2014 auf der Grundlage eines Be richts

der Ver waltungskommission überprüft. Die ser Be-

richt enthält eine Folgenabschätzung so wohl un-

ter absoluten als auch relativen Ge sichtspunkten

in Bezug auf die Relevanz, die Häufigkeit, den

Umfang und die Kosten der An wendung des An -

hangs III. Der Bericht enthält auch mögliche Aus-

wirkungen einer Auf he bung jener Vorschriften für

diejenigien Mit glied staa ten, die nach dem in Ab-

satz 10a ge nannten Zeitpunkt weiterhin in jenem

Anhang aufgeführt sind. Auf der Grundlage die-

ses Be richts entscheidet die Kommission über die

Vor  lage eines Vor schlags zur Überarbeitung die -

ser Liste, grundsätzlich mit dem Ziel, die Liste auf-

zuheben, es sei denn der Bericht der Ver waltungs-

kommission enthält zwingende Grün  de, die da-

gegen sprechen. 

(11) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass aus  rei chen-

de Informationen über die mit die ser Ver ordnung

und der Durchführungs ver ord nung eingeführten

Änderungen der Rechte und Pflichten zur Verfü-

gung gestellt werden.

Artikel 87a

Übergangsvorschrift für die Anwendung 

der Verordnung (EU) Nr. 465/2012

(1) Gelten für eine Person aufgrund des Inkrafttre-

tens der Verordnung (EU) Nr. 465/2012 nach de-

ren Inkrafttreten die Rechtsvorschriften eines an-

deren Mitgliedstaats als desjenigen, der durch Ti-

tel II dieser Verordnung bestimmt wird, bleiben

diese Rechtsvorschriften für einen Übergangszeit-

raum, der so lange andauert, wie sich der bis

dahin vorherrschende Sachverhalt nicht ändert,

und in jedem Fall für nicht länger als zehn Jahre

ab dem Datum des Inkrafttretens der Verordnung

(EU) Nr. 465/2012 anwendbar. Die betreffende Per-

son kann beantragen, dass der Übergangszeit-

raum auf sie nicht mehr Anwendung findet. Der

Antrag ist bei dem von der zuständigen Behörde

des Wohnmitgliedstaats bezeichneten Träger zu

stellen. Bis zum 29. September 2012 gestellte An-

träge gelten ab dem 28. Juni 2012 als wirksam.

Nach dem 29. September 2012 gestellte Anträge

gelten ab dem ersten Tag des darauf folgenden

Monats als wirksam.

(2) Spätestens am 29. Juni 2014 beurteilt die Verwal-

tungskommission die Umsetzung der Bestimmun-

gen des Artikels 65a dieser Verordnung und legt

einen Bericht über deren Anwendung vor. Auf der

Grundlage dieses Berichts kann die Kommission

gegebenenfalls Vorschläge zur Änderung dieser

Bestimmungen vorlegen.

Artikel 88

Aktualisierung der Anhänge

Die Anhänge dieser Verordnung werden regelmäßig

überarbeitet.

Artikel 89 

Durchführungsverordnung 

Die Durchführung dieser Verordnung wird in einer wei-

teren Verordnung geregelt. 

Artikel 90 

Aufhebung 

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 wird mit dem

Beginn der Anwendung dieser Ver ord nung aufge-

hoben.

Die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 bleibt je   doch

in Kraft und behält ihre Rechts wir kung für die

Zwecke:

a) der Verordnung (EG) Nr. 859/2003 des Rates

vom 14. Mai 2003 zur Ausdehnung der Bestim -

mungen der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 und

der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 auf Dritt-
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staatsangehörige, die ausschließlich aufgrund

ihrer Staatsangehörigkeit nicht bereits unter die-

se Bestimmungen fallen➀, solange jene Ver-

ordnung nicht aufgehoben oder geändert ist;

b) der Verordnung (EWG) Nr. 1661/85 des Rates

vom 13. Juni 1985 zur Festlegung der techni-

schen Anpassungen der Gemeinschaftsregelung

auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit der Wan-

derarbeitnehmer in Bezug auf Grönland➁, so-

lan ge jene Verordnung nicht aufgehoben oder

ge-ändert ist;

c) des Abkommens über den Europäischen Wirt -

schaftsraum➂ und des Abkommens zwischen

der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit-

 gliedstaaten einerseits und der Schweizerischen

Eidgenossenschaft andererseits über die Frei-

zügigkeit➃ sowie anderer Abkommen, die auf

die Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 Bezug neh-

men, solange diese Abkommen nicht infolge

der vorliegenden Verordnung geändert worden

sind.

(2) Bezugnahmen auf die Verordnung (EWG) Nr.

1408/71 in der Richtlinie 98/49/EG des Rates vom

29. Juni 1998 zur Wahrung ergänzender Renten-

ansprüche von Arbeitnehmern und Selbstständi -

gen, die innerhalb der Europäischen Gemeinschaft

zu- und abwandern➄, gelten als Bezugnahmen

auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 91 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer

Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro pä ischen Uni -

on in Kraft. 

Sie gilt ab dem Tag des Inkrafttretens der Durch  füh -

rungsverordnung. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich

und gilt unmittelbar in jedem Mit glied staat. 

Geschehen zu Brüssel am 29. April 2004. 

Im Namen des Europäischen Parlaments Der Präsident

P. COX

Im Namen des Rates Der Präsident 

M. McDOWEl.L
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ANHANG I

UNTERHALTSVORSCHÜSSE UND BE SONDERE

GEBURTS- UND ADOPTIONSHILFEN

(Artikel 1 Buchstabe z)

I. Unterhaltsvorschüsse

BELGIEN

Unterhaltsvorschüsse nach dem Gesetz vom 21. Fe-

bruar 2003 zur Einrichtung ei nes Dienstes für Un-

terhalts forde run gen beim FÖD Finanzen. 

BULGARIEN

Unterhaltszahlungen des Staats nach Artikel 92 des

Familienrechtsbuch. 

DÄNEMARK

Im Gesetz über Kindergeld vorgesehene Un ter halts-

vorschüsse für Kinder. 

Unterhaltsvorschüsse für Kinder konsolidiert durch

Gesetz Nr. 765 vom 11. Sep tem ber 2002. 

DEUTSCHLAND

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unter halts vor -

schuss gesetz vom 23.07.1979. 

ESTLAND

Unterhaltszahlungen im Sinne des Gesetzes über

Unterhaltshilfe vom 21. Februar 2007.

SPANIEN

Unterhaltsvorschüsse nach der Königlichen Ver ord-

nung 1618/2007 vom 7. Dezember 2007.

FRANKREICH

Unterhaltszahlung für ein Kind, wenn ein oder bei-

de Elternteile es versäumt haben oder außerstan-

de sind, ihrer Unter halts pflicht oder ihrer durch ge-

richtliche Ent scheidung festgelegten Ver pflich tung

zur Zahlung von Unterhalt nachzukommen. 

KROATIEN

Zeitlich begrenzte Vorschüsse, die von Sozialfür-

sorgezentren aufgrund der Verpflichtung nach dem

Familiengesetz (OG 116/03, in der jeweils geltenden

Fassung), vorübergehend Unterhalt zu leisten, ge-

zahlt werden.

LITAUEN

Zahlungen aus dem Unterhaltsfonds für Kinder nach

dem Gesetz über den Unterhaltsfonds für Kin der.

LUXEMBURG

Unterhaltsvorschüsse und Geltendmachung von Un-

terhaltsansprüchen im Sinne des Gesetzes vom

26. Juli 1980.

ÖSTERREICH

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvor -

schussgesetz 1985 - UVG.

POLEN

Leistungen aus dem Unterhaltsfonds nach dem Ge-

setz über Hilfe für Personen mit Anspruch auf Un-

terhalt.

PORTUGAL

Unterhaltsvorschüsse (Gesetz Nr. 75/98 vom 19. No-

vember über die Unterhalts ga rantie für Min der -

jährige).

SLOWENIEN

Unterhaltsersatz gemäß dem Gesetz der Republik

Slowenien über den öffentlichen Garantie- und Un-

terstützungsfonds vom 25. Juli 2006.

SLOWAKEI

Ersatzunterhalt gemäß Gesetz Nr. 452/2004 Slg.

über Ersatzunterhalt in der zuletzt geänderten

Fassung.
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FINNLAND

Unterhaltsvorschüsse nach dem Gesetz über die

Sicherung des Kindesunterhalts (671/1998).

SCHWEDEN

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unter haltsgesetz

(1996:1030).

SCHWEIZ

Kantonale Rechtsvorschriften über Unterhaltsvor-

schüsse auf der Grundlage von Artikel 131 Absatz

2 und Artikel 293 Absatz 2 des Schweizerischen

Zivilgesetzbuchs.

ISLAND

Unterhaltsvorschüsse nach dem Gesetz über die

soziale Sicherheit Nr. 100/2007.

LIECHTENSTEIN

Unterhaltsvorschüsse nach dem Unterhaltsvor-

schussgesetz vom 21. Juni 1989 in seiner geänder-

ten Fassung.

NORWEGEN

Vorschüsse für den Unterhalt von Kindern nach

dem Gesetz über Vorschüsse für den Unterhalt von

Kindern vom 17. Februar 1989 Nr. 2.

I. Besondere Geburts- und Adoptionsbei hil fen

BELGIEN

Geburts- und Adoptionsprämie.

BULGARIEN

Pauschale Mutterschaftsbeihilfe (Gesetz über Kin -

derzulagen).

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Geburtsbeihilfe.

I

ESTLAND

a) Geburtsbeihilfe;

b) Adoptionsbeihilfe.

SPANIEN

Einmalige Geburts- und Adoptionsbeihilfe.

FRANKREICH

Geburts- oder Adoptionsbeihilfe als Teil der „Klein-

kindbeihilfe”, außer wenn sie einer Person ge-

zahlt wird, die nach Artikel 12 oder Artikel 16 wei-

terhin den französischen Rechtsvorschriften un ter-

liegt.

KROATIEN

Einmalige Geldleistung für ein neugeborenes Kind

nach dem Gesetz über Mutterschafts- und Eltern-

schaftsleistungen (OG 85/08, in der jeweils gelten-

den Fassung);

einmalige Geldleistung für ein adoptiertes Kind nach

dem Gesetz über Mutterschafts- und Elternschafts-

leistungen (OG 85/08, in der jeweils geltenden

Fassung);

einmalige Geldleistungen für ein neugeborenes oder

ein adoptiertes Kind, die aufgrund von Verordnun-

gen über die lokale und regionale Selbstverwal-

tung gemäß Artikel 59 des Gesetzes über Mutter-

schafts- und Elternschaftsleistungen (OG 85/08, in

der jeweils geltenden Fassung) vorgesehen sind.

LETTLAND

a) Geburtszulage;

b) Adoptionsbeihilfe.

LITAUEN

Kinderbeihilfe.

LUXEMBURG

Familienbeihilfe;

Geburtsbeihilfe.
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UNGARN

Mutterschaftszulage.

POLEN

Einmalige Zahlung der Geburtsbeihilfe (Gesetz über

Familienleistungen). 

RUMÄNIEN

a) Geburtsbeihilfe;

b) Babyausstattungen für Neugeborene.

SLOWENIEN

Geburtszulage.

SLOWAKEI

a) Geburtsbeihilfe;

b) Zuschlag zur Geburtsbeihilfe.

FINNLAND

Mutterschaftspaket, Mutterschaftspauschalbeihil fe

und Unterstützung in Form eines Pauschalbe trags

zur Deckung der bei einer internationalen Adop -

tion anfallenden Kosten gemäß dem Gesetz über

Mutterschaftsbeihilfe. 

SCHWEIZ

Geburts- und Adoptionszulagen nach den einschlä-

gigen kantonalen Rechtsvorschriften auf der Grund-

lage von Artikel 3 Absatz 2 des Bundesgesetzes über

Familienzulagen.

ISLAND

Pauschale zur Deckung der bei einer internationa-

len Adoption anfallenden Kosten nach dem Ge-

setz über Adoptionsbeihilfen Nr. 152/2006

NORWEGEN

Pauschale, zahlbar bei Geburt eines Kindes nach

dem norwegischen Versicherungsschutzgesetz

Pauschale, zahlbar bei der Adoption, gemäß nor-

wegischem Versicherungsgesetz.
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ANHANG II

BESTIMMUNGEN VON ABKOMMEN, DIE WEITER IN

KRAFT BLEIBEN UND GEGEBE NENFALLS AUF DIE

PERSONEN BESCHRÄNKT SIND, FÜR DIE DIESE

BESTIMMUNGEN GELTEN 

(Artikel 8 Absatz 1)

Allgemeine Bemerkungen

Die Bestimmungen bilateraler Abkommen, die nicht

in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen

und weiterhin zwischen den Mitgliedstaaten gelten,

sind in diesem Anhang nicht enthalten. Dazu gehören

Verpflichtungen zwischen Mitgliedstaaten aus Ab kom-

men, die z. B. Bestimmungen über die Zusam men rech-

nung von in einem Drittland zurückgelegten Versiche -

rungszeiten enthalten.

Bestimmungen aus Abkommen über soziale Sicher -

heit, die weiterhin gelten

BELGIEN – DEUTSCHLAND

Artikel 3 und 4 des Schlussprotokolls vom 7. De zem ber

1957 zum Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag

in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 10. No vem -

ber 1960 (Anrechnung von Versicherungszeiten, die in

bestimmten Grenzregionen vor, während oder nach

dem Zweiten Weltkrieg zurückgelegt wurden).

BELGIEN – LUXEMBURG

Abkommen vom 24. März 1994 über soziale Sicher -

heit für Grenzgänger (im Hinblick auf die ergänzende

Pauschalerstattung).

BULGARIEN – DEUTSCHLAND

Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über

soziale Sicherheit vom 17. Dezember 1997 (Weiter gel -

tung von zwischen Bulgarien und der ehemaligen Deut-

schen Demokratischen Republik abgeschlossenen Ab -

kommen für Personen, die bereits vor 1996 eine Ren -

te bezogen).

BULGARIEN – KROATIEN

Artikel 35 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si-

cherheit vom 14. Juli 2003 (Anrechnung von bis zum

31. Dezember 1957 zurückgelegten Versicherungszeiten

zulasten des Vertragsstaates, in dem die versicherte

Person am 31. Dezember 1957 ihren Wohnsitz hatte).

BULGARIEN – ÖSTERREICH

Artikel 38 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 14. April 2005 (Anrechnung von vor dem

27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszei ten);

die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Per-

sonen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

BULGARIEN – SLOWENIEN

Artikel 32 Absatz 2 des Abkommens über soziale Si -

cher heit vom 18. Dezember 1957 (Anrechnung von vor

dem 31. Dezember 1957 zurückgelegten Versicherungs-

 zei ten).

TSCHECHISCHE REPUBLIK – DEUTSCHLAND

Artikel 39 Absatz 1 Buchstaben b und c des Ab kom -

mens über soziale Sicherheit vom 27. Juli 2001 (Wei -

tergeltung von zwischen der ehemaligen Tsche cho slo-

 wakischen Republik und der ehemaligen Deut schen

Demokratischen Republik geschlossenen Abkommen

für Personen, die bereits vor 1996 eine Rente bezo-

gen; Anrechnung der in einem der Vertragsstaaten zu-

rückgelegten Versicherungszeiten für Personen, die am

1. September 2002 bereits eine Rente aus dem ande-

ren Vertragsstaat bezogen, während sie auf dessen

Ho heitsgebiet wohnhaft waren).

TSCHECHISCHE REPUBLIK – ZYPERN

Artikel 32 Absatz 4 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 19. Januar 1999 (das die Zuständigkeit für

die Berechnung von im Rahmen des einschlägigen Ab-

kommens von 1976 zurückgelegten Beschäfti gungs zei-

ten festlegt); die Anwendung jener Bestimmung bleibt

auf die Personen beschränkt, für die dieses Ab kommen

gilt.
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TSCHECHISCHE REPUBLIK – LUXEMBURG

Artikel 52 Absatz 8 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 17. November 2000 (Anrechnung von

Ren tenversicherungszeiten für politische Flüchtlinge).

TSCHECHISCHE REPUBLIK – ÖSTERREICH

Artikel 32 Absatz 3 des Abkommens vom 20. Juli 1999

über soziale Sicherheit (Anrechnung von vor dem 27.

November 1961 zurückgelegten Versicherungszeiten);

die Anwendung dieser Bestimmung bleibt auf die Per -

sonen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

TSCHECHISCHE REPUBLIK – SLOWAKEI

Artikel 12, 20 und 33 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 29. Oktober 1992 (Artikel 12 legt die Zu -

ständigkeit für die Gewährung von Leistungen für

Hin terbliebene fest; Artikel 20 legt die Zuständigkeit

für die Berechnung der bis zum Tag der Auflösung der

Tsche chischen und Slowakischen Föderativen Repu blik

zurückgelegten Versicherungszeiten fest; Artikel 33 legt

die Zuständigkeit für die Berechnung der bis zum Tag

der Auflösung der Tschechischen und Slo wa kischen

Föderativen Republik zurückgelegten Versiche rungszei-

ten fest;

DÄNEMARK – FINNLAND

Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deck ung

zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krankheit wäh-

rend eines Aufenthalts in einem anderen nordischen

Land, die die Kosten der Rückreise in den Wohnstaat

erhöht).

DÄNEMARK – SCHWEDEN

Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deck ung

zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krankheit wäh-

rend eines Aufenthalts in einem anderen nordischen

Land, die die Kosten der Rückreise in den Wohnstaat

erhöht).

DEUTSCHLAND – SPANIEN

Artikel 45 Absatz 2 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 4. Dezember 1973 (Vertretung durch dip-

lomatische und konsularische Stellen).

DEUTSCHLAND – FRANKREICH

a) Vierte Zusatzvereinbarung vom 10. Juli 1950 zum

Allgemeinen Abkommen vom gleichen Tag in der

Fassung der Zweiten Ergänzungsvereinbarung vom

18. Juni 1955 (Anrechnung von zwischen dem 1. Ju -

li 1940 und dem 30. Juni 1950 zurückgelegten Ver -

sicherungszeiten);

b) Abschnitt I der Zweiten Ergänzungsvereinbarung

(An rechnung von vor dem 8. Mai 1945 zurückge-

legten Versicherungszeiten);

c) Nummern 6, 7 und 8 des Allgemeinen Protokolls

vom 10. Juli 1950 zum Allgemeinen Abkommen vom

gleichen Tag (Verwaltungsvereinbarungen);

d) Abschnitte II, III und IV der Vereinbarung vom 20.

Dezember 1963 (Soziale Sicherheit in Bezug auf das

Saarland).

DEUTSCHLAND – KROATIEN

Artikel 41 des Abkommens über soziale Sicherheit vom

24. November 1997 (Regelung der Ansprüche, die vor

dem 1. Januar 1956 in der Sozialversicherung des an-

deren Vertragsstaats erworben worden sind); die An-

wendung jener Bestimmung bleibt auf die Personen

beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

DEUTSCHLAND – LUXEMBURG

Artikel 4 bis 7 des Vertrags vom 11. Juli 1959 (An rech -

nung von zwischen September 1940 und Juni 1946 zu -

rückgelegten Versicherungszeiten).

DEUTSCHLAND – UNGARN

Artikel 40 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über

soziale Sicherheit vom 2. Mai 1998 (Weitergeltung des

zwischen Ungarn und der ehemaligen Deutschen De -

mokratischen Republik abgeschlossenen Abkommens

für Personen, die bereits vor 1996 eine Rente bezogen).
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DEUTSCHLAND – NIEDERLANDE

Artikel 2 und 3 der Vierten Zusatzvereinbarung vom

21. Dezember 1956 zum Abkommen vom 29. März 1951

(Regelung der Ansprüche, die von niederländischen

Arbeitskräften zwischen dem 13. Mai 1940 und dem 

1. September 1945 in der deutschen Sozial ver sicherung

erworben worden sind).

DEUTSCHLAND – ÖSTERREICH

a) Artikel 1 Absatz 5 und Artikel 8 des Abkommens

vom 19. Juli 1978 über die Arbeitslosenver siche rung

sowie Ziffer 10 des Schlussprotokolls zu oben ge-

nanntem Abkommen (Gewährung von Leistun gen

bei Arbeitslosigkeit für Grenzgänger durch den letz-

ten Beschäftigungsstaat) gelten weiter für Per so nen,

die am 1. Januar 2005 oder davor eine Er werbs-

tätigkeit als Grenzgänger ausgeübt haben und vor

dem 1. Januar 2011 arbeitslos werden.

b) Artikel 14 Absatz 2 Buchstaben g, h, i und j des Ab-

kommens über soziale Sicherheit vom 4. Oktober

1995 (Festlegung der Zuständigkeiten zwischen den

beiden Ländern für frühere Versicherungsfälle und

erworbene Versicherungszeiten); die Anwen dung

dieser Bestimmung bleibt auf die Personen be -

schränkt, für die dieses Abkommen gilt.

DEUTSCHLAND – POLEN

a) Abkommen vom 9. Oktober 1975 über Renten- und

Unfallversicherung, unter den in Artikel 27 Ab sät -

ze 2 bis 4 des Abkommens über soziale Sicherheit

vom 8. Dezember 1990 festgelegten Be dingungen

(Beibehaltung des Rechtsstatus auf der Grundlage

des Abkommens von 1975 der Per son en, die vor

dem 1. Januar 1991 ihren Wohnsitz auf dem Ho -

heits gebiet Deutschlands oder Polens ge nom men

hatten und weiterhin dort ansässig sind).

b) Artikel 27 Absatz 5 und Artikel 28 Absatz 2 des Ab -

kommens über soziale Sicherheit vom 8. De zem -

ber 1990 (Beibehaltung der Berechtigung zu einer

Rente, die gemäß dem zwischen der ehemaligen

Deutschen Demokratischen Republik und Polen

1957 abgeschlossenen Abkommen ausbezahlt wird;

Anrechnung von Versicherungszeiten, die von pol-

nischen Arbeitnehmern im Rahmen des 1988 zwi-

schen der ehemaligen Deutschen Demo kra ti schen

Republik und Polen abgeschlossenen Ab kom mens

zurückgelegt wurden).

DEUTSCHLAND – RUMÄNIEN

Artikel 28 Absatz 1 Buchstabe b des Abkommens über

soziale Sicherheit vom 8. April 2005 (Weitergeltung

des zwischen der ehemaligen Deutschen Demo kra ti -

schen Republik und Rumänien abgeschlossenen Ab -

kom mens für Personen, die bereits vor 1996 eine Rente

bezogen).

DEUTSCHLAND – SLOWENIEN

Artikel 42 des Abkommens über soziale Sicherheit vom

24. September 1997 (Regelung der Ansprüche, die vor

dem 1. Januar 1956 in der Sozialversicherung des an -

deren Vertragsstaats erworben worden sind); die An -

wendung jener Bestimmung bleibt auf die Per so nen

beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

DEUTSCHLAND – SLOWAKEI

Artikel 29 Absatz 1 Unterabsätze 2 und 3 des Ab kom -

mens vom 12. September 2002 (Weitergeltung des zwi-

schen der ehemaligen Tschechoslowakischen Re pu blik

und der ehemaligen Deutschen Demokra ti schen Repu-

blik abgeschlossenen Abkommens für Per sonen, die

bereits vor 1996 eine Rente bezogen; An rechnung der

in einem der Vertragsstaaten zurückgelegten Ver siche-

rungszeiten für Personen, die am 1. De zember 2003 be-

reits eine Rente aus dem anderen Ver trags staat bezo-

gen, während sie auf dessen Ho heits ge biet wohnhaft

waren).

DEUTSCHLAND – VEREINIGTES KÖNIGREICH

a) Artikel 7 Absätze 5 und 6 des Abkommens über so-

ziale Sicherheit vom 20. April 1960 (Vorschriften

für Zivilpersonen, die in den Streitkräften dienen);

b) Artikel 5 Absätze 5 und 6 des Abkommens über

Ar beitslosenversicherung vom 20. April 1960 (Vor -

schriften für Zivilpersonen, die in den Streitkräften

dienen).
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DEUTSCHLAND – SCHWEIZ

a) Abkommen vom 25. Februar 1964 über soziale Si-

cherheit, geändert durch das Erste Zusatzabkom-

men vom 9. September 1975 und das Zweite Zu-

satzabkommen vom 2. März 1989:

i) Nummer 9b Absatz 1 Nummern 1 bis 4 des Schluss-

protokolls (geltende Rechtsvorschriften und An-

spruch auf Sachleistungen im Krankheitsfall für

Einwohner der deutschen Exklave Büsingen);

ii) Nummer 9e Absatz 1 Buchstabe b Sätze 1, 2 und

4 des Schlussprotokolls (Zugang zur freiwilligen

Krankenversicherung in Deutschland bei Verle-

gung des gewöhnlichen Aufenthalts nach Deutsch-

land).

b) Abkommen vom 20. Oktober 1982 über Arbeits-

losenversicherung, geändert durch das Zusatzab-

kommen vom 22. Dezember 1992:

i) Artikel 8 Absatz 5, Deutschland (die Gemeinde

Büsingen) beteiligt sich in Höhe des nach den

schweizerischen Rechtsvorschriften vorgesehenen

kantonalen Beitrags an den Kosten für die von Ar-

beitnehmern, die unter diese Bestimmung fal-

len, tatsächlich belegten Plätze in arbeitsmarktli-

chen Maßnahmen.

IRLAND – VEREINIGTES KÖNIGREICH

Artikel 19 Absatz 2 der Vereinbarung über soziale Si -

cherheit vom 14. Dezember 2004 (betreffend die Über-

tragung und Anrechnung bestimmter Gutschrif ten auf-

grund von Erwerbsunfähigkeit).

SPANIEN – PORTUGAL

Artikel 22 des Allgemeinen Abkommens vom 11. Juni

1969 (Ausfuhr von Leistungen bei Arbeitslosigkeit). Die-

ser Eintrag bleibt zwei Jahre ab dem Zeitpunkt der An-

wendung dieser Verordnung in Kraft.

KROATIEN — ITALIEN

a) Abkommen zwischen Jugoslawien und Italien über

die gegenseitigen Verpflichtungen im Bereich der

Sozialversicherung mit Hinweis auf Anhang XIV

Nummer 7 des Friedensvertrags (am 5. Februar

1959 durch Notenwechsel geschlossen) (Anrech-

nung von vor dem 18. Dezember 1954 zurückge-

legten Versicherungszeiten); die Anwendung bleibt

auf die Personen beschränkt, für die dieses Ab-

kommen gilt.

b) Artikel 44 Absatz 3 des Abkommens über soziale

Sicherheit zwischen der Republik Kroatien und der

Italienischen Republik vom 27. Juni 1997 betreffend

die ehemalige Zone B des Freien Gebiets Triest

(Anrechnung von vor dem 5. Oktober 1956 zurück-

gelegten Versicherungszeiten); die Anwendung je-

ner Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt,

für die dieses Abkommen gilt.

KROATIEN — UNGARN

Artikel 43 Absatz 6 des Abkommens über soziale Si-

cherheit vom 8. Februar 2005 (Anrechnung von bis

zum 29. Mai 1956 zurückgelegten Versicherungszei-

ten zulasten des Vertragsstaates, in dem die versicher-

te Person am 29. Mai 1956 ihren Wohnsitz hatte).

KROATIEN — ÖSTERREICH

Artikel 35 des Abkommens über soziale Sicherheit vom

16. Januar 1997 (Anrechnung von vor dem 1. Januar 1956

zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung

jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt,

für die dieses Abkommen gilt.

KROATIEN — SLOWENIEN

a) Artikel 35 Absatz 3 des Abkommens über soziale

Sicherheit vom 28. April 1997 (Anrechnung von Ver-

sicherungszeiten mit Bonus nach den Rechtsvor-

schriften des ehemaligen gemeinsamen Staates);

b) Artikel 36 und 37 des Abkommens über soziale Si-

cherheit vom 28. April 1997 (für vor dem 8. Okto-

ber 1991 erworbene Ansprüche tritt weiterhin der

Vertragsstaat ein, der sie bewilligt hat. Renten, die

zwischen dem 8. Oktober 1991 und dem 1. Febru-

ar 1998 – dem Tag des Inkrafttretens des genann-

ten Abkommens – für in dem anderen Vertragsstaat

bis 31. Januar 1998 zurückgelegte Versicherungs-

zeiten bewilligt wurden, sind neu zu berechnen).
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SPANIEN – SCHWEIZ

Nummer 17 des Schlussprotokolls zum Abkommen

vom 13. Oktover 1969 über soziale Sicherheit, geändert

durch das Zusatzabkommen vom 11. Juni 1982; die ge-

mäß dieser Bestimmung in der spanischen Versiche-

rung versicherten Personen sind von der Versicherung

in der schweizerischen Krankenversicherung befreit. 

ITALIEN – SLOWENIEN

a) Abkommen über die gegenseitigen Verpflichtun gen

im Bereich der Sozialversicherung mit Hin weis auf

Anhang XIV Nummer 7 des Friedens ver trags (am

5. Februar 1959 durch Notenwechsel ge schlos sen)

(Anrechnung von vor dem 18. Dezem ber 1954 zu-

rückgelegten Versicherungszeiten); die Anwen dung

jener Bestimmung bleibt auf die Per sonen be-

schränkt, für die dieses Abkommen gilt.

b) Artikel 45 Absatz 3 des Abkommens über soziale

Sicherheit vom 7. Juli 1997 betreffend die ehema-

lige Zone B des Freien Gebiets Triest (Anrechnung

von vor dem 5. Oktober 1956 zurückgelegten Ver -

sicherungszeiten); die Anwendung jener Bestim -

mung bleibt auf die Personen beschränkt, für die

dieses Abkommen gilt.

ITALIEN – SCHWEIZ

Artikel 9 Absatz 1 des Abkommens vom 14. Dezember

1962 über soziale Sicherheit, geändert durch das Erste

Zusatzabkommen vom 18. Dezember 1963, die Zusatz-

vereinbarung vom 4. Juli 1969, das Zusatzprotokoll vom

25. Februar 1974 und die Zweite Zusatzvereinbarung

vom 2. April 1980.

LUXEMBURG – PORTUGAL

Abkommen vom 10. März 1997 (über die Anerkennung

von Entscheidungen von Institutionen in einem Ver -

tragsstaat betreffend den Grad der Arbeitsunfähigkeit

von Rentenanwärtern von Institutionen im anderen

Vertragsstaat).

LUXEMBURG – SLOWAKEI

Artikel 50 Absatz 5 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 23. Mai 2002 (Anrechnung von Ren ten -

ver sicherungszeiten für politische Flüchtlinge).

UNGARN – ÖSTERREICH

Artikel 36 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 31. März 1999 (Anrechnung von vor dem

27. November 1961 zurückgelegten Versicherungszei -

ten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die

Personen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

UNGARN – SLOWENIEN

Artikel 31 des Abkommens über soziale Sicherheit vom

7.Oktober 1957 (Anrechnung von vor dem 29. Mai 1956

zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwen dung

jener Bestimmung bleibt auf die Personen be schränkt,

für die dieses Abkommen gilt.

UNGARN – SLOWAKEI

Artikel 34 Absatz 1 des Abkommens vom 30. Januar

1959 über soziale Sicherheit (Artikel 34 Absatz 1 jenes

Abkommens bestimmt, dass die Versicherungszeiten,

die vor dem Tag der Unterzeichnung jenes Abkom -

mens erworben wurden, die Versicherungszeiten des

Vertragsstaats sind, auf dessen Hoheitsgebiet die an -

spruchsberechtigte Person einen Wohnsitz hatte); die

Anwendung jener Bestimmung bleibt auf die Per so -

nen beschränkt, für die dieses Abkommen gilt.

ÖSTERREICH – POLEN

Artikel 33 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 7. September 1998 (Anrechnung von vor

dem 27. November 1961 zurückgelegten Versicherungs-

zeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf

die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen

gilt.

ÖSTERREICH – RUMÄNIEN

Artikel 37 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 28. Oktober 2005 (Anrechnung von vor

dem 27. November 1961 zurückgelegten Versiche rungs-

zeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf

die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen

gilt.
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ÖSTERREICH – SLOWENIEN

Artikel 37 des Abkommens über soziale Sicherheit vom

10. März 1997 (Anrechnung von vor dem 1. Januar 1956

zurückgelegten Versicherungszeiten); die Anwendung

jener Bestimmung bleibt auf die Personen beschränkt,

für die dieses Abkommen gilt.

ÖSTERREICH – SLOWAKEI

Artikel 34 Absatz 3 des Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 21. Dezember 2001 (Anrechnung von vor

dem 27. November 1961 zurückgelegten Versicherungs-

zeiten); die Anwendung jener Bestimmung bleibt auf

die Personen beschränkt, für die dieses Abkommen

gilt.

FINNLAND – SCHWEDEN

Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Si -

cherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deckung

zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krankheit wäh-

rend eines Aufenthalts in einem anderen nordischen

Land, die die Kosten der Rückreise in den Wohnstaat

erhöht).

ISLAND — DÄNEMARK

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen nor-

dischen Land, die die Kosten für die Rückreise in den

Wohnstaat erhöht)

ISLAND — FINNLAND

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen

nordischen Land, die die Kosten für die Rückreise in

den Wohnstaat erhöht)

ISLAND — SCHWEDEN

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen nor-

dischen Land, die die Kosten für die Rückreise in den

Wohnstaat erhöht)

ISLAND — NORWEGEN

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen nor-

dischen Land, die die Kosten für die Rückreise in den

Wohnstaat erhöht)

NORWEGEN — DÄNEMARK

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen nor-

dischen Land, die die Kosten für die Rückreise in den

Wohnstaat erhöht)

NORWEGEN — FINNLAND

Artikel 7 des Nordischen Übereinkommens vom 18.

August 2003 über soziale Sicherheit (betreffend die

Deckung zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krank-

heit während eines Aufenthalts in einem anderen nor-

dischen Land, die die Kosten für die Rückreise in den

Wohnstaat erhöht)

NORWEGEN — SCHWEDEN

Artikel 7 des Nordischen Abkommens über soziale Si-

cherheit vom 18. August 2003 (betreffend die Deckung

zusätzlicher Reisekosten im Falle von Krankheit wäh-

rend eines Aufenthalts in einem anderen nordischen

Land, die die Kosten der Rückreise in den Wohnstaat

erhöht).
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ANHANG III

BESCHRÄNKUNG DES ANSPRUCHS AUF 

SACH -LEIS TUNGEN FÜR FAMILIEN ANGEHÖRIGE 

VON GRENZGÄNGERN 

(Artikel 18 Absatz 2)

DÄNEMARK

ESTLAND 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

IRLAND

SPANIEN 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

KROATIEN

ITALIEN 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

LITAUEN 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

UNGARN 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

NIEDERLANDE 

(dieser Eintrag wird während des in Artikel 87 Absatz

10a genannten Zeitraums gelten)

FINNLAND

SCHWEDEN

VEREINIGTES KÖNIGREICH

ISLAND

NORWEGEN

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang III

48
© GKV-Spitzenverband, DVKA Stand: 11.04.2017



ANHANG IV

MEHR RECHTE FÜR RENTNER, DIE IN DEN ZUSTÄN-

DIGEN MITGLIEDSTAAT ZURÜCKKEHREN

(Artikel 27 Absatz 2)

BELGIEN

BULGARIEN

TSCHECHISCHE REPUBLIK

DEUTSCHLAND 

GRIECHENLAND 

SPANIEN 

FRANKREICH 

ZYPERN

LUXEMBURG 

UNGARN

NIEDERLANDE

ÖSTERREICH 

POLEN 

SLOWENIEN

SCHWEDEN 

SCHWEIZ

ISLAND

LIECHTENSTEIN

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang IV
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ANHANG V

Mehr Rechte für ehemalige Grenzgänger, die in

den Mitgliedstaat zurückkehren, in dem sie zuvor

eine Beschäftigung oder eine selbständige

Erwerbstätigkeit ausgeübt haben (findet nur

Anwendung, wenn der Mitgliedstaat, in dem der

Träger, der die Kosten der dem Rentner in seinem

Wohnmitgliedstaat gewährten Sach leis tungen zu

tragen hat, seinen Sitz hat, auch aufgeführt ist) 

(Artikel 28 Absatz 2)

BELGIEN 

DEUTSCHLAND 

SPANIEN 

FRANKREICH 

LUXEMBURG 

ÖSTERREICH 

PORTUGAL 

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang V
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ANHANG VI

RECHTSVORSCHRIFTEN DES TYPS A, DIE DER 

SONDERKOORDINIERUNG UNTERLIEGEN SOLLTEN

(Artikel 28 Absatz 2)

(nicht wiedergegeben)

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang VI
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ANHANG VII

UNTERHALTSVORSCHÜSSE UND BE SONDERE
GEBURTS- UND ADOPTIONSHILFEN

(Artikel 46 Absatz 3 der Verordnung)

(nicht wiedergegeben)

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang VII
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ANHANG VIII

FÄLLE, IN DENEN AUF DIE ANTEILIGE 

BERECHNUNG VER ZICHTET WIRD ODER 

DIESE KEINE ANWENDUNG FINDET

(Artikel 52 Absätze 4 und 5)

(nicht wiedergegeben)

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang VIII
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ANHANG IX

LEISTUNGEN UND ABKOMMEN, DIE ES 

ER MÖGLICHEN, ARTIKEl 54 AN ZUWENDEN 

(nicht wiedergegeben)

Auszug aus der VO (EG) 883/04 (des Rates vom 29. April 2004) - Anhang IX
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ANHANG X

BESONDERE BEITRAGSUNABHÄNGIGE 

GELDLEISTUNGEN 

(Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe c))

BELGIEN

a) Einkommensersatzbeihilfe (Gesetz vom 27. Feb ru -

 ar 1987);

b) garantiertes Einkommen für ältere Personen (Ge -

setz vom 22. März 2001).

BULGARIEN

Sozialaltersrente (Artikel 89 des Sozialversiche rungs -

gesetzbuches).

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Sozialzulage (Gesetz Nr. 117/1995 Sb. über die staatli-

che Sozialhilfe).

DÄNEMARK

Wohngeld für Rentner (Gesetz über die individuelle

Hil fe zur Sicherung der Wohnung in der konsolidier-

ten Fas sung des Gesetzes Nr. 204 vom 29. März 1995).

DEUTSCHLAND

a) Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei

Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des

Zwölften Buches Sozialgesetzbuch.

b) Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts der

Grundsicherung für Arbeitssuchende, soweit für

diese Leistungen nicht dem Grunde nach die Vor -

aussetzungen für den befristeten Zuschlag nach

Be zug von Arbeitslosengeld (§ 24 Absatz 1 des

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch) erfüllt sind.

ESTLAND

a) Beihilfe für behinderte Erwachsene (Gesetz vom

27. Januar 1999 über Sozialleistungen für Be hin -

derte);

b) staatliche Arbeitslosenhilfe (Gesetz über Arbeits -

marktdienste und Unterstützung vom 29. Sep tem-

ber 2005).

IRLAND

a) Zuschuss für Arbeitssuchende (Social Welfare Con-

solidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 2);

b) (beitragsunabhängige) staatliche Rente (Social Wel-

 fare Consolidation Act 2005, Teil 3 Kapitel 4);

c) (beitragsunabhängige) Witwen- und Witwerrente

(Social Welfare Consolidation Act 2005, Teil 3,

Ka pitel 6);

d) Invaliditätsbeihilfe (Social Welfare Consolidation

Act 2005, Teil 3 Kapitel 10);

e) Mobilitätsbeihilfe (Health Act 1970, Abschnitt 61);

f) Blindenrente (Social Welfare Consolidation Act

2005, Teil 3 Kapitel 5).

GRIECHENLAND

Sonderleistungen für ältere Personen (Gesetz 1296/82).

SPANIEN

a) Garantiertes Mindesteinkommen (Gesetz Nr. 13/82

vom 7. April 1982);

b) Geldleistungen für ältere Personen und arbeits un-

fähige Invaliden (Königlicher Erlass Nr. 2620/81

vom 24. Juli 1981);

c) i)  beitragsunabhängige Invaliditäts- und Alters -

renten nach Artikel 38 Absatz 1 der durch das

Königliche Gesetzesdekret Nr. 1/1994 vom 20.

Ju  ni 1994 gebilligten konsolidierten Fassung des

Allgemeinen Gesetzes über die soziale Sicher-

heit; und

ii) die zusätzlich zu den oben genannten Renten

gewährten Leistungen nach den Rechts vor schrif-

ten der Comunidades Autónomas, wobei diese

Zusatzleistungen ein Mindestein kom men zur

Bestreitung des Lebensunterhalts ga ran tie ren,

das in Beziehung zu dem wirtschaftlichen und

sozialen Umfeld in den betreffenden Comu ni-

dades Autónomas steht;

d) Beihilfen zur Förderung der Mobilität und zum

Ausleich von Beförderungskosten (Gesetz Nr.

13/1982 vom 7. April 1982).
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FRANKREICH

a) Zusatzbeihilfen:

i) des Invaliditäts-Sonderfonds und

ii) des Solidaritätsfonds für Betagte unter Ach -

tung erworbener Rechte

(Gesetz vom 30. Juni 1956, kodifiziert in Band

VIII des Gesetzes über soziale Sicherheit);

b) Beihilfe für erwachsene Behinderte (Gesetz vom

30. Juni 1975, kodifiziert in Band VIII des Gesetzes

über soziale Sicherheit);

c) Sonderbeihilfe (Gesetz vom 10. Juli 1952, kodifi-

ziert in Band VIII des Gesetzes über soziale Si -

cher heit) unter Achtung erworbener Rechte;

d) Alterssolidarbeihilfe (Erlass vom 24. Juni 2004,

ko difiziert in Band VIII des Gesetzes über soziale

Sicherheit) vom 1. Januar 2006.

ITALIEN

a) Sozialrenten für Personen ohne Einkommen (Ge -

setz Nr. 153 vom 30. April 1969);

b) Renten und Zulagen für Zivilversehrte oder -inva-

liden (Gesetze Nr. 118 vom 30. März 1971, Nr. 18

vom 11. Februar 1980 und Nr. 508 vom 23. No vem-

 ber 1988);

c) Renten und Zulagen für Taubstumme (Gesetze Nr.

381 vom 26. Mai 1970 und Nr. 508 vom 23. No vem-

 ber 1988);

d) Renten und Zulagen für Blinde (Gesetze Nr. 382

vom 27. Mai 1970 und Nr. 508 vom 23. November

1988);

e) Ergänzungsleistungen zur Mindestrente (Gesetze

Nr. 218 vom 4. April 1952, Nr. 638 vom 11. No vem-

ber 1983 und Nr. 407 vom 29. Dezember 1990);

f) Ergänzungsleistungen zu den Invaliditätszulagen

(Gesetz Nr. 222 vom 12. Juni 1984);

g) Sozialbeihilfe (Gesetz Nr. 335 vom 8. August 1995);

h) Sozialaufschlag (Artikel 1 Absätze 1 und 12 des

Ge setzes Nr. 544 vom 29. Dezember 1988 und

nachfolgende Änderungen).

ZYPERN

a) Sozialrente (Gesetz über die Sozialrente 25(I)/95

von 1995, geändert);

b) Beihilfe bei schwerer Körperbehinderung (Mi nis -

terratsbeschlüsse Nr. 38.210 vom 16. Oktober 1992,

Nr. 41.370 vom 1. August 1994, Nr. 46.183 vom 11.

Juni 1997 und Nr. 53.675 vom 16. Mai 2001);

c) Sonderzulage für Blinde (Gesetz 77(I)/96 von 1996

über Sonderzulagen, geändert).

LETTLAND

a) Staatliche Sozialversicherungsleistung (Gesetz über

staatliche Sozialleistungen vom 1. Januar 2003);

b) Beihilfe zum Ausgleich der Beförderungskosten von

Behinderten mit eingeschränkter Mobilität (Ge setz

über staatliche Sozialleistungen vom 1. Ja nuar

2003).

LITAUEN

a) Sozialhilferente (Gesetz aus dem Jahr 2005 über

staatliche Sozialbeihilfen, Artikel 5);

b) Unterstützungszahlung (Gesetz aus dem Jahr

2005 über staatliche Sozialbeihilfen, Artikel 15);

c) Ausgleichszahlung für die Beförderung von Be hin -

derten mit Mobilitätsproblemen (Gesetz aus dem

Jahr 2000 über den Ausgleich von Beförde rungs -

kosten, Artikel 7).

LUXEMBURG

Einkommen für Schwerbehinderte (Artikel 1 Absatz 2

des Gesetzes vom 12. September 2003), mit Aus nah -

me von Personen, die als behinderte Arbeitnehmer

an erkannt und auf dem normalen Arbeitsmarkt oder

in einem geschützten Umfeld tätig sind.

UNGARN

a) Invaliditätsrente (Ministerratserlass Nr. 83/1987

(XII 27) über die Invaliditätsrente);

b) beitragsunabhängige Altersbeihilfe (Gesetz III von

1993 über Sozialverwaltung und Sozialleistun gen);

c) Beförderungsbeihilfe (Regierungserlass Nr. 164/1995

(XII 27) über Beförderungsbeihilfen für schwer Kör-

perbehinderte).
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MALTA

a) Zusatzbeihilfe (Abschnitt 73 des Gesetzes über

die soziale Sicherheit von 1987 (Kap. 318));

b) Altersrente (Gesetz über die soziale Sicherheit von

1987 (Kap. 318)).

NIEDERLANDE

a) Gesetz über Arbeits- und Beschäftigungsbeihilfen

für junge Menschen mit Behinderungen vom 24.

April 1997 (Wet Wajong);

b) Gesetz über Zusatzleistungen vom 6. November

1986 (TW).

ÖSTERREICH

Ausgleichszulage (Bundesgesetz vom 9. September

1955 über die Allgemeine Sozialversicherung – ASVG,

Bun desgesetz vom 11. Oktober 1978 über die Sozial ver-

sicherung der in der gewerblichen Wirtschaft selbst-

ständig Erwerbstätigen – GSVG und Bundes ge setz vom

11. Oktober 1978 über die Sozialversicherung der in der

Land- und Forstwirtschaft selbstständig Er werbstäti-

gen – BSVG).

POLEN

Sozialrente (Gesetz vom 27. Juni 2003 über die Sozi-

alrente).

PORTUGAL

a) Beitragsunabhängige Alters- und Invaliditätsrente

(Gesetzeserlass Nr. 464/80 vom 13. Oktober 1980);

b) beitragsunabhängiges Witwengeld (Durch füh rungs-

  verordnung Nr. 52/81 vom 11. November 1981);

c) Solidaritätszuschlag für ältere Menschen (Ge set -

zeserlass Nr. 232/2005 vom 29. Dezember 2005,

geändert durch Gesetzeserlass Nr. 236/2006 vom

11. Dezember 2006).

SLOWENIEN

a) Staatliche Rente (Gesetz vom 23. Dezember 1999

über die Renten- und Invaliditätsversicherung);

b) Einkommensbeihilfe für Rentner (Gesetz vom 23.

Dezember 1999 über die Renten- und Invali di -

täts versicherung);

c) Unterhaltsgeld (Gesetz vom 23. Dezember 1999

über die Renten- und Invaliditätsversicherung).

SLOWAKEI

a) Vor dem 1. Januar 2004 erfolgte Anpassung von

Ren ten als einzige Einkommensquelle;

b) vor dem 1. Januar 2004 bewilligte Sozialrente.

FINNLAND

a) Wohngeld für Rentner (Gesetz über das Wohn geld

für Rentner, 571/2007);

b) Unterstützungsleistung des Arbeitsmarkts (Gesetz

über die Arbeitslosenunterstützung, 1290/2002);

c) Sonderbeihilfe für Zuwanderer (Gesetz über die

Sonderbeihilfe für Zuwanderer, 1192/2002).

SCHWEDEN

a) Wohngeld für Rentner (Gesetz 2001:761);

b) Unterhaltsbeihilfe für ältere Menschen (Gesetz

2001:853).

VEREINIGTES KÖNIGREICH

a) Staatliche Rentenbeihilfe (State Pension Credit Act

2002 und State Pension Credit Act (Northern Ire-

land) 2002);

b) einkommensbezogene Arbeitslosenunterstützung

(Jobseekers Act (Gesetz über die Leistungen bei Ar -

beitslosigkeit) 1995 sowie Jobseekers (Northern

Ireland) Order 1995;

c) gestrichen durch Verordnung (EU) Nr. 465/2012

vom 22.05.2012 (ABl. L 149 vom 08.06.2012, S. 4);

d) Unterhaltsbeihilfe für Behinderte, Mobili täts kom -

ponente (Social Security Contributions and Bene -

fits Act (Gesetz über die Beiträge und Leistungen

der sozialen Sicherheit) 1992 und Social Security

Contributions and Benefits (Northern Ireland) Act

1992).

e) einkommensabhängige Beschäftigungs- und Un-

terstützungsbeihilfe (Employment and Support

Allowance Income-related — Welfare Reform Act

2007 und Welfare Reform Act (Northern Ireland)

2007).
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SCHWEIZ

1. Ergänzungsleistungen (Bundesgesetz vom 19. März

1965 über Ergänzungsleistungen) und gleichartige

in kantonalen Rechtsvorschriften vorgesehene Leis-

tungen.

2. Härtefallrenten der Invalidenversicherung (Artikel

28 Absatz 1 a des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959

über die Invalidenversicherung in seiner geänder-

ten Fassung vom 7. Oktober 1994).

3. Beitragsunabhängige Mischleistungen bei Arbeits-

losigkeit nach kantonalen Rechtsvorschriften.

4. Beitragsunabhängige außerordentliche Invaliden-

renten für Menschen mit Behinderungen (Artikel

39 des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1959 über die

Invalidenversicherung), die vor Eintritt ihrer Arbeits-

unfähigkeit nicht aufgrund einer Tätigkeit als Ar-

beitnehmer oder Selbständige unter schweizeri-

sches Recht gefallen sind.

LIECHTENSTEIN

a) Blindenbeihilfen (Gesetz vom 17. Dezember 1970

über die Gewährung von Blindenbeihilfen in der

geänderten Fassung).

b) Mutterschaftszulagen (Gesetz vom 25. November

1981 betreffend Ausrichtung einer Mutterschafts-

zulage in der geänderten Fassung).

c) Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen-

und Invalidenversicherung (Gesetz vom 10. De-

zember 1965 über Ergänzungsleistungen zur Alters-,

Hinterlassenen- und Invalidenversicherung in der

geänderten Fassung).

NORWEGEN

a) Garantierte Mindestergänzungen zur Rente für Per-

sonen, die seit ihrer Geburt oder seit ihrer frühen

Kindheit behindert sind, nach dem nationalen Ver-

sicherungsgesetz.

b) Sonderleistungen nach dem Gesetz Nr. 21 vom

29. April 2005 über zusätzliche Leistungen für

Personen, die sich für kurze Zeit in Norwegen

aufhalten.
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ANHANG XI

BESONDERE VORSCHRIFTEN FÜR DIE ANWEN-

DUNG DER RECHTSVOR SCHRIFTEN DER MITGLIED-

STAATEN

(Artikel 51 Absatz 3, Artikel 56 Absatz 1 

und Artikel 83) 

BULGARIEN

Artikel 33 Absatz 1 des bulgarischen Krankenver siche -

rungsgesetzes gilt für alle Personen, für die Bulgarien

nach Titel III Kapitel 1 dieser Verordnung der zuständi-

ge Mitgliedstaat ist;

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Für die Zwecke der Definition der Familienange höri -

gen nach Artikel 1 Buchstabe i umfasst der Ausdruck

Ehe gatte auch eingetragene Partner nach der Definition

im tschechischen Gesetz Nr. 115/2006 Slg. über die ein-

getragene Partnerschaft;

DÄNEMARK

1. a)Für die Berechnung der Renten nach dem „lov om

social pension" (Gesetz über Sozialrenten) gel ten

die von einem Grenzgänger oder einem Ar beit -

neh  mer, der sich zur Verrichtung von Saisonar -

beit nach Dänemark begeben hat, nach däni schen

Rechts vor schriften zurückgelegten Beschäftigungs-

zeiten oder Zeiten selbstständiger Tä tig keit als von

dem hinterbliebenen Ehegatten in Däne mark zu-

rückgelegte Wohnzeiten, sofern der hinterbliebe-

ne Ehegatte wäh rend dieser Zeiten mit dem oben

erwähnten Arbeitnehmer verheiratet war, und zwar

ohne Auf hebung der häuslichen Gemeinschaft oder

tatsächliches Getrenntleben we gen Unverträglich-

keit, und in ei nem anderen Mitgliedstaat wohn-

haft war. Im Sinne dieses Buch stabens ist unter

„Saison ar beit" jahreszeitlich be dingte Arbeit zu

verstehen, die jedes Jahr erneut anfällt.

b) Für die Berechnung der Renten nach dem „lov om

social pension" (Gesetz über Sozialrenten) gelten

die von einer Person, auf die Nummer 1 Buch sta -

be a nicht zutrifft, vor 1. Januar 1984 nach däni-

schen Rechtsvorschriften zurückgelegten Be schäf-

tigungs zeiten oder selbstständiger Tätig keit als von

dem hinterbliebenen Ehegatten in Dä ne mark zu-

rückgelegte Wohnzeiten, sofern der hinterbliebe-

ne Ehegatte während dieser Zeiten mit dem Betref-

fenden verheiratet war, und zwar ohne Aufhebung

der häuslichen Gemeinschaft oder tatsächliches Ge-

trenntleben wegen Unver träg lich keit, und in einem

anderen Mitgliedstaat wohnhaft war.

c) Nach den Buchstaben a und b zu berücksichti-

gende Zeiten bleiben jedoch außer Betracht, wenn

sie mit Zeiten, die bei der Berechnung der der be -

treffenden Person nach den Rechts vor schrif ten

ü ber die Pflichtversicherung eines anderen Mit -

gliedstaats geschuldeten Rente berücksichtigt wer-

den, oder mit Zeiten zusammentreffen, während

deren die betreffende Person eine Rente nach die-

sen Rechtsvorschriften erhielt. Diese Zei ten sind

jedoch zu berücksichtigen, wenn der jährliche Be-

trag der genannten Rente weniger als die Hälfte

des Grundbetrags der So zialrente ausmacht.

2. a)Ungeachtet der Bestimmungen von Artikel 6 die-

ser Verordnung haben Personen, die nicht in ei -

nem oder mehreren Mitgliedstaaten er werbstätig

waren, nur dann Anspruch auf dä nische So zi al -

rente, wenn sie ihren ständigen Wohnsitz vorbe-

haltlich der nach den dä ni schen Rechtsvor schrif -

ten geltenden Alters gren zen seit mindestens drei

Jahren in Dä ne mark ha ben oder zu einem frühe-

ren Zeitpunkt mindestens drei Jahre lang in Dä -

ne mark hatten. Vor behaltlich Artikel 4 dieser Ver-

ordnung gilt Ar tikel 7 nicht für eine dänische So-

zialrente, auf die diese Personen einen An spruch

erworben haben.

b) Die vorgenannten Bestimmungen gelten nicht für

den Anspruch auf eine dänische Sozialrente von

Familienangehörigen von Personen, die in Dä ne -

mark erwerbstätig sind oder waren, oder für Stu -

dierende und deren Familienangehörige.

3. Die dänische Überbrückungsleistung für Arbeits -

lose, die zu ledighedsydelse, einer flexiblen Ar -

beitsmaßnahme, zugelassen worden sind (Gesetz

Nr. 455 vom 10. Juni 1997), fällt unter Titel III Ka -

pi tel 6 dieser Verordnung. In Bezug auf Ar beits lo -

se, die sich in einen anderen Mitgliedstaat bege -
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ben, gelten die Artikel 64 und 65, wenn der be -

tref fende Mitgliedstaat über ähnliche Be schäf ti -

gungsprogramme für dieselbe Personengruppe

verfügt.

4. Hat der Empfänger einer dänischen Sozialrente

ebenfalls Anspruch auf eine Hinterbliebenen ren -

te aus einem anderen Mitgliedstaat, so gelten die-

se Renten für die Anwendung der dänischen Rechts-

vorschriften als Leistungen gleicher Art im Sinne

des Artikels 53 Absatz 1 dieser Verordnung, wo-

bei jedoch die Person, deren Versicherungs- oder

Wohnzeiten der Berechnung der Hinter blie benen-

rente zugrunde liegen, ebenfalls einen An spruch

auf eine dänische Sozialrente erworben haben

muss.

DEUTSCHLAND

1. Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Ver -

ordnung und § 5 Absatz 4 Nummer 1 Sozial ge -

setzbuch (SGB) VI kann eine Person, die eine Voll-

ren te wegen Alters nach den Rechtsvorschriften

ei nes anderen Mitgliedstaats erhält, beantragen,

in der deutschen Rentenversicherung pflichtver-

sichert zu werden.

2. Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Ver-

ordnung und § 7 SGB VI kann eine Person, die in

einem anderen Mitgliedstaat pflichtversichert ist

oder eine Altersrente nach den Rechtsvorschrif-

ten eines anderen Mitgliedstaats erhält, der frei-

willigen Versicherung in Deutschland beitreten.

3. Für die Zwecke der Gewährung von Geld leis tun -

gen nach § 47 Absatz 1 SGB V, § 47 Absatz 1 SGB

VII und § 200 Absatz 2 Reichs ver siche rungs ord -

nung an Versicherte, die in einem anderen Mit -

gliedstaat wohnhaft sind, berechnen die deutschen

Sozialversicherungen das Netto arbeitsent gelt, das

zur Berechnung der Leistungen herangezogen wird,

als würde die versicherte Per son in Deutschland

wohnhaft sein, es sei denn, diese be   antragt, dass

die Leistungen auf der Grundlage ihres tatsächli-

chen Nettoarbeits ent gelts berechnet werden.

4. Staatsangehörige anderer Mitgliedstaaten, die ih -

ren Wohnort oder gewöhnlichen Aufenthalt au ßer-

halb Deutschlands haben und die allgemeinen Vor-

aussetzungen der deutschen Renten ver sicherung

erfüllen, können nur dann freiwillig Ren tenbeiträ-

ge bezahlen, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt

in der Vergangenheit bereits in der deutschen Ren-

tenversicherung freiwillig versichert oder pflicht-

versichert waren; dies gilt auch für Staatenlose und

Flüchtlinge, die ihren Wohn ort oder gewöhnlichen

Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat haben.

5. Die pauschale Anrechnungszeit nach § 253 SGB VI

wird ausschließlich nach den in Deutschland zu -

rückgelegten Zeiten festgelegt.

6. In den Fällen, in denen für die Neuberechnung ei-

ner Rente die am 31. Dezember 1991 geltenden Vor-

schriften des deutschen Rentenrechts anzuwenden

sind, gelten für die Anrechnung deutscher Ersatz-

zeiten ausschließlich die deutschen Rechtsvor-

schriften.

7. Die deutschen Rechtsvorschriften über Arbeits un-

fälle und Berufskrankheiten, für die nach dem deut-

schem Fremdrentengesetz eine Entschädi gung zu

zahlen ist, und über Leistungen für Ver sicherungs-

zeiten, die nach dem Fremdrentenge setz in den in

§ 1 Absatz 2 Unterabsatz 3 des Bun desvertrieben-

engesetzes genannten Gebieten an zurechnen sind,

gelten weiterhin im Anwen dungs bereich dieser

Verordnung ungeachtet des § 2 des Fremdrenten-

gesetzes.

8. Zur Berechnung des theoretischen Betrags nach

Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser Ver -

ordnung in den berufsständischen Versor gungs ein-

richtungen für die kammerfähigen Berufe legt der

zuständige Träger für jedes Versicherungsjahr, das

nach den Rechtsvorschriften anderer Mit glied  staa-

ten zurückgelegt wurde, die während der Mit glied-

schaftszeit bei dem zuständigen Träger pro Jahr

durch Beitragszahlung erworbenen durchschnitt-

lichen jährlichen Rentenan wart schaften zu grunde.
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ESTLAND

Für die Berechnung des Erziehungsgeldes wird in Be -

zug auf die Beschäftigungszeiten in einem anderen Mit-

gliedstaat davon ausgegangen, dass der gleiche durch-

schnittliche Sozialsteuerbetrag wie für die damit zu-

sammengerechneten Beschäftigungszeiten in Est land

gezahlt wurde. Wenn eine Person im Bezugsjahr aus-

schließlich in anderen Mitgliedstaaten gearbeitet hat,

wird als Grundlage für die Berechnung der Leis tung die

zwischen dem Bezugsjahr und dem Mut ter schafts ur-

laub in Estland gezahlte durchschnittliche So zial steu -

er herangezogen.

IRLAND

1.     Bei der Berechnung des Wochenarbeitsentgelts

eines Versicherten für die Gewährung der Leis -

tung bei Krankheit oder bei Arbeitslosigkeit nach

den irischen Rechtsvorschriften wird abweichend

von Artikel 21 Absatz 2 und Artikel 62 dieser Ver -

ordnung diesem Versicherten für jede als Ar beit -

nehmer nach den Rechtsvorschriften eines ande-

ren Mitgliedstaats während des betreffenden Be -

zugsjahrs zurückgelegte Beschäftigungswoche ein

Betrag in Höhe des in diesem Jahr geltenden durch-

schnittlichen Wochenarbeitsentgelts eines Be schäf-

tigten angerechnet.

2.    Gilt Artikel 46 dieser Verordnung in dem Fall, dass

ein Arbeitnehmer, der im Anschluss an eine Ar-

beitsunfähigkeit invalide wird, während für ihn

die Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats

gelten, berücksichtigt Irland für die Zwecke von

Section 118 (1) (a) des Social Welfare Conso li da-

tion Act (kodifiziertes Gesetz über soziale Si cher -

heit und Sozialhilfe) 2005 alle Zeiten, in de nen der

Betreffende in Bezug auf die der Ar beits unfähig-

keit folgende Invalidität nach den irischen Rechts-

vorschriften als arbeitsunfähig gegolten hät te.

GRIECHENLAND

1.     Das Gesetz Nr. 1469/84 über die freiwillige Ren -

ten versicherung für griechische Staatsangehörige

und Ausländer griechischer Abstammung gilt für

Angehörige anderer Mitgliedstaaten, Staatenlose

und Flüchtlinge, wenn die Betroffenen ungeach-

tet ihres Wohn- oder Aufenthaltsorts zu irgendei-

nem Zeitpunkt in der Vergangenheit in der grie-

chischen Rentenversicherung freiwillig versichert

oder pflichtversichert waren.

2.    Ungeachtet des Artikels 5 Buchstabe a dieser Ver -

ordnung und des Artikels 34 des Gesetzes 1140/ 1981

können Personen, die nach den Rechtsvor schrif-

ten eines anderen Mitgliedstaats eine Rente auf-

grund von Arbeitsunfällen oder von Berufs krank -

heiten beziehen, einen Antrag auf eine Pflicht ver-

sicherung nach den vom OGA angewandten Rechts-

vorschriften stellen, sofern diese Personen eine

unter den Anwendungsbereich die  ser Rechts vor-

schriften fallende Tätigkeit ausüben.

SPANIEN

1.     Für die Durchführung der Bestimmungen des Ar -

ti kels 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser Ver -

ordnung werden die dem Bediensteten zum Er -

reichen des Pensionsalters oder zur Versetzung

in den Ruhestand nach Artikel 31 Nummer 4 der

Neu fassung des Ley de clases pasivas del Estado

(Gesetz über die Pensionslasten des Staats) feh-

lenden Jahre nur dann als tatsächliche Dienst jah -

re angerechnet, wenn der Berechtigte bei Eintritt

des dem Anspruch auf Invaliden- oder Hinter blie -

benenrente zugrunde liegenden Ereignisses dem

Sondersystem für Beamte in Spanien angehörte

oder einer Tätigkeit nachging, die im Rahmen

die ses Systems gleichgestellt wird, oder wenn der

Be rechtigte bei Eintritt des dem Rentenanspruch

zu grunde liegenden Ereignisses einer Tätigkeit

nach ging, die erfordert hätte, den Betreffenden in

das Sondersystem für Beamte und Angehörige

der Streitkräfte oder der Justizbehörden aufzuneh-

men, wäre die Tätigkeit in Spanien ausgeübt

worden.

2.    a)  Nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe c dieser

Ver ordnung erfolgt die Berechnung der spani-

schen theoretischen Leistung auf der Grund la -

ge der tatsächlich entrichteten Beiträge des Ver-

sicherten in den Jahren unmittelbar vor Ent -

 rich tung des letzten Beitrags zur spanischen

so zialen Sicherheit. Sind bei der Berechnung
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des Rentengrund be tra ges die in anderen Mit -

glied staaten zurückgelegten Versicherungs- bzw.

Wohn zeiten anzurechnen, wird die dem Refe -

renzzeitraum zeitlich nächst liegende Bei trags -

grundlage in Spanien un ter Berück sich ti gung

der Entwicklung des Ver braucher preis index auf

die vorgenannten Zeiten angewandt.

      b) Der ermittelte Betrag der Rente wird für Ren -

ten gleicher Art um die für jedes folgende Jahr

errechneten Steigerungs- und Anpassungs be -

träge erhöht.

3.    In anderen Mitgliedstaaten zurückgelegte Zeiten,

die im Sondersystem für Beamte und Angehörige

der Streitkräfte oder der Justizbehörden berück-

sichtigt werden müssen, werden für die Zwecke

des Artikels 56 dieser Verordnung genauso be -

handelt wie die zeitlich nächstliegenden Zeiten,

die als Beamter in Spanien zurückgelegt wurden.

4.    Die auf dem Alter beruhenden Zusatzbeträge,

nach der zweiten Übergangsbestimmung des all-

gemeinen Gesetzes über soziale Sicherheit, gel-

ten für alle nach der Verordnung Berechtigten, in

deren Namen nach spanischem Recht vor dem 1.

Januar 1967 Beiträge entrichtet wurden; in einem

anderen Mitgliedstaat vor diesem Datum ange-

rechnete Versicherungszeiten können nicht auf-

grund des Artikels 5 dieser Verordnung nur zu

dem vorliegenden Zweck wie in Spanien entrich-

tete Bei träge behandelt werden. Dem 1. Januar

1967 entspricht im Sondersystem für Seeleute der

1. Au gust 1970 und im Sondersystem der sozialen

Sicherheit für den Bergbau der 1. April 1969.

FRANKREICH

1.     gestrichen durch Verordnung (EU) Nr. 465/2012

vom 22.05.2012 (ABl. L 149 vom 08.06.2012, S. 4);

2.    Für Personen, die in den französischen Depar te -

ments Haut-Rhin, Bas-Rhin und Moselle wohnhaft

sind und nach den Artikeln 17, 24 oder 26 dieser

Verordnung Sachleistungen in Frankreich erhal-

ten, schließen die für den Träger eines anderen

Mitgliedstaats, der für die Übernahme der Kos ten

zuständig ist, gewährten Sachleistungen die Leis-

tungen der allgemeinen Krankenkasse und der

gesetzlichen örtlichen Zusatzkranken ver sicherung

der Region Alsace-Moselle ein.

3.    Die für noch oder vormals Beschäftigte oder selbst-

ständig Tätige geltenden französischen Rechts vor-

schriften umfassen für die Anwendung von Titel III

Kapitel 5 dieser Verordnung die Alters grund ver -

sicherung(en) und die zusätzliche(n) Renten versi-

cherung(en), die für die betreffende Person ge-

golten haben.

ZYPERN

Zur Durchführung der Artikel 6, 51 und 61 dieser Ver -

ordnung wird für jeden Zeitraum, der am oder nach

dem 6. Oktober 1980 beginnt, eine Versicherungs wo -

che nach dem Recht der Republik Zypern be stimmt,

indem das versicherbare Gesamteinkommen in dem

betreffenden Zeitraum durch den wöchentlichen Be -

trag des versicherbaren Grundeinkommens in dem be-

treffenden Beitragsjahr geteilt wird, vorausgesetzt, die

auf diese Weise ermittelte Anzahl von Wochen über-

steigt nicht die Anzahl der Kalenderwochen dieses

Zeitraums.

MALTA

Besondere Vorschriften für Beamte

a)    Personen, die nach dem Gesetz über die Streit -

kräfte (Malta Armed Forces Act; Kapitel 220 der

maltesischen Gesetze), dem Gesetz über die Po li -

zei (Police Act; Kapitel 164 der maltesischen Ge -

setze) und dem Gesetz über die Gefängnisse (Pri -

sons Act; Kapitel 260 der maltesischen Gesetze) be-

schäftigt sind, werden ausschließlich für die Zwecke

der Anwendung der Artikel 49 und 60 die ser Ver-

ordnung als Beamte behandelt.

b)    Renten, die nach den oben genannten Gesetzen

und dem Rentenerlass (Kapitel 93 der maltesischen

Gesetze) zu zahlen sind, gelten ausschließlich für

die Zwecke von Artikel 1 Buchstabe e der Verord-

nung als „Sondersysteme für Beamte'.
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NIEDERLANDE

1.     Krankenversicherung

      a)  In Bezug auf den Anspruch auf Sachleistungen

sind nach den niederländischen Rechtsvor schrif-

ten zur Durchführung des Titels III Kapi tel 1 und

2 der Verordnung unter Leistungs be rechtigten

zu verstehen:

          i)   Personen, die nach Artikel 2 des Zorg ver ze -

keringswet (Krankenversicherungsgesetz) da-

zu verpflichtet sind, sich bei einem Kran -

kenversicherungsträger zu versichern, und 

          ii)  soweit nicht bereits unter Ziffer i erfasst,

Fa milienangehörige des militärischen Per so-

nals im aktiven Dienst, die in einem an deren

Mitgliedstaat leben, und Personen, die in ei-

nem anderen Mitgliedstaat wohnhaft sind

und nach dieser Verordnung zu Lasten der

Niederlande Anspruch auf medizinische Ver-

sorgung in ihrem Wohnstaat ha ben. 

      b) Die in Nummer 1 Buchstabe a Ziffer i genann-

ten Personen müssen sich gemäß dem Zorg -

ver zekeringswet (Krankenversicherungsgesetz)

bei einem Krankenversicherungsträger versi-

chern, und die in Nummer 1 Buchstabe a Ziffer

ii genannten Personen müssen sich beim Col -

lege voor Zorgverzekeringen (Verband der Kran-

kenversicherungsträger) eintragen lassen.

      c)  Die Vorschriften des Zorgverzekeringswet (Kran-

kenversicherungsgesetz) und des Alge me   ne Wet

Bijzondere Ziektekosten (Allge mei nes Ge setz

ü ber außergewöhnliche Krank heits kos ten) über

die Beitragspflicht gelten für die un ter Buch -

sta be a genannten Leistungsberechtigten und

ihre Familienangehörigen. Bezüglich der Fa mi -

lienangehörigen werden die Bei träge bei der

Person erhoben, von der sich der Kranken ver -

si cherungsanspruch ableitet, aus ge   nommen die

Familienangehörigen von militärischem Per  so-

nal, die in einem anderen Mit gliedstaat leben,

von denen die Beiträge direkt erhoben werden.

      d) Die Vorschriften des Zorgverzekeringswet (Kran -

kenversicherungsgesetz) über den zu spä ten Ab-

schluss einer Versicherung gelten ent spre chend

bei einer zu späten Eintragung der in Nummer

1 Buchstabe a Ziffer ii genannten Personen beim

College voor Zorgverzekeringen (Verband der

Krankenversicherungsträger).

      e)  Personen, die aufgrund der Rechtsvorschriften

eines anderen Mitgliedstaats als der Nieder lande

leistungsberechtigt sind und die in den Nieder-

landen wohnhaft sind oder sich dort vorüber-

gehend aufhalten, haben Anspruch auf Sach-

leistungen gemäß dem den eigenen Ver sicher-

ten gebotenen Versicherungsschutz durch den

Träger des Wohnorts bzw. des Auf ent haltsorts

nach den Artikeln 11 Absätze 1, 2 und 3 und

Artikel 19 Absatz 1 des Zorg ver ze ke ringswet

(Kranken versiche rungsge set zes) so wie auf Sach-

leistungen nach dem Algemene Wet Bijzondere

Ziektekosten (Allgemeines Ge setz über außer-

gewöhnliche Krankheits kos ten).

      f)  Für die Anwendung der Artikel 23 bis 30 die-

ser Verordnung werden (neben den Renten nach

Titel III Kapitel 4 und 5 dieser Verord nung) fol-

gende Leistungen wie Renten behandelt, die

nach den niederländischen Rechts vor schriften

geschuldet werden:

          –   Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom

6. Januar 1966 über Renten für Beamte und

ihre Hinterbliebenen (Algemene burgerlijke

pensioenwet) (Allgemeines Beamtenver sor -

gungsgesetz); 

          –   Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom

6. Oktober 1966 über Renten für Ange hö ri ge

der Streitkräfte und ihre Hinterbliebenen

(Algemene militaire pensioenwet) (Allge mei -

nes Soldatenversorgungsgesetz); 

          –   Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit nach dem

Gesetz vom 7. Juni 1972 über Leis tun gen bei

Arbeitsunfähigkeit für Angehörige der Streit -

kräfte (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorzie-

ning militairen) (Gesetz über die Sol da ten -

versorgung bei Arbeitsunfähig keit); 

          –   Versorgungsbezüge nach dem Gesetz vom

15. Februar 1967 über Renten für Bediens te -

te der NV Nederlandse Spoorwegen (nieder-
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ländischen Eisenbahnen) und ihre Hin ter -

blie  benen (Spoorwegpensioenwet) (Ei sen -

bahner-Versorgungsgesetz); 

         –   Versorgungsleistungen nach der Regelung

Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoor we -

gen (Regelung über die Arbeitsbedingungen

bei den niederländischen Eisenbahnen); 

         –   Leistungen wegen Ruhestands vor Voll en-

dung des 65. Lebensjahres aufgrund einer

Ruhestandsregelung, die die Versorgung von

ehemaligen Arbeitnehmern im Alter zum

Ziel hat, oder Leistungen für ein verfrühtes

Ausscheiden aus dem Arbeitsmarkt infolge

einer staatlichen oder tarifvertraglichen Re -

gelung für Personen von mindestens 55 Jah -

ren;

         –   Leistungen, die an Soldaten und Beamte auf -

grund einer Regelung bei Entlassung, Ver set -

zung in den Ruhestand und bei vorzeitigem

Eintritt in den Ruhestand gezahlt werden. 

    fa)Personen im Sinne des Artikels 69 Absatz 1 des

Zorgverzekeringswet (Krankenversicherungsge-

setz), die am letzten Tag des Monats, der dem

Monat vorausgeht, in dem sie das 65. Lebens-

jahr vollenden, eine Rente erhalten oder eine

Leistung, die gemäß Nummer 1 Buchstabe f

dieses Eintrags wie eine nach den niederlän-

dischen Rechtsvorschriften geschuldete Rente

behandelt wird, gelten als Rentenantragsteller

im Sinne des Artikels 22 dieser Verordnung,

bis sie das Rentenalter gemäß Artikel 7a des

Algemene Ouderdomswet (allgemeines Alters-

rentengesetz) erreicht haben.

    g)  gestrichen durch Verordnung (EU) Nr. 465/2012

vom 22.05.2012 (ABl. L 149 vom 08.06.2012,

S. 4);

    h) Für die Zwecke von Artikel 18 Absatz 1 dieser

Verordnung haben die in Nummer 1 Buchsta-

be a Ziffer ii dieses Anhangs genannten Perso-

nen, die sich vorübergehend in den Niederlan-

den aufhalten, Anspruch auf Sachleistungen ge-

mäß dem den eigenen Versicherten gebotenen

Versicherungsschutz durch den Träger des Auf-

 

 

 

  

  

  

enthaltsorts nach Artikel 11 Absätze 1, 2 und 3

und Artikel 19 Absatz 1 des Zorgverzekerings-

wet (Krankenversicherungsgesetz) sowie auf

Sachleistungen nach dem Algemene Wet Bijzon-

dere Ziektekosten (Allgemeines Gesetz über

außergewöhnliche Krankheitskosten).

2.    Anwendung des Algemene Ouderdomswet (AOW)

(allgemeines Altersrentengesetz)

      a)  Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 1 des Al -

gemene Ouderdomswet (AOW) (allgemeines

Altersrentengesetz) wird nicht auf Kalenderjah-

re vor dem 1. Januar 1957 angewandt, in denen

der Be rech tigte, der die Voraussetzungen für

die An rech nung dieser Jahre als Versicherungs-

zeiten nicht erfüllt,

          –   zwischen dem vollendeten 15. und dem voll -

endeten 65. Lebensjahr in den Nie der lan -

den wohnhaft war oder 

          –   in denen er zwar in einem anderen Mit glied-

staat wohnhaft war, aber in den Nieder lan-

den eine Beschäftigung im Dienst eines in

den Niederlanden ansässigen Ar beit gebers

ausübte oder 

          –   in Zeiten, die als Versicherungszeiten im nie-

derländischen System der sozialen Si cher -

heit angerechnet werden, in einem anderen

Mitgliedstaat erwerbstätig war. 

          In Abweichung von Artikel 7 AOW gilt auch je-

der, der nur vor dem 1. Januar 1957 in Überein-

stimmung mit den oben genannten Be din gun-

gen in den Niederlanden wohnhaft war oder

gearbeitet hat, als rentenberechtigt.

      b) Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 1 AOW wird

nicht auf Kalenderjahre vor dem 2. August 1989

angewandt, in denen die verheiratete bzw. die

ehemals verheiratete Person zwischen ihrem

vollendeten 15. und 65. Le bens jahr nicht nach

diesen Rechtsvorschriften versichert war und

dabei in einem anderen Mit gliedstaat als den

Niederlanden wohnhaft war, soweit diese Ka -

lenderjahre mit Ver siche rungs zeiten, die von

ihrem Ehegatten während ihrer gemeinsamen

Ehe nach Maßgabe der vorgenannten Rechts-
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vorschriften zurückgelegt wurden, oder mit Ka-

lender jah ren, die nach Nummer 2 Buch stabe a

zu be rück sichtigen sind, zusammenfallen.   

         In Abweichung von Artikel 7 AOW gilt diese

Person als rentenberechtigt.

     c)  Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 2 AOW wird   

nicht auf Kalenderjahre vor dem 1. Januar 1957

angewandt, in denen der Ehegatte der renten-

berechtigten Person, der die Voraus set zungen

für die Anrechnung dieser Jahre als Ver siche-   
rungszeiten nicht erfüllt,

         –   zwischen dem vollendeten 15. und dem voll  -

endeten 65. Lebensjahr in den Nieder lan -

den wohnhaft war oder 

         –   in denen er zwar in einem anderen Mit glied-

staat wohnhaft war, aber in den Nie der lan-   

den eine Beschäftigung im Dienst ei nes in

den Niederlanden ansässigen Ar beit gebers

ausübte oder 

         –   in Zeiten, die als Versicherungszeiten im nie -

derländischen System der sozialen Sicher -

heit angerechnet werden, in einem an deren

Mitgliedstaat erwerbstätig war.   

     d) Die Kürzung nach Artikel 13 Absatz 2 AOW wird

nicht auf Kalenderjahre vor dem 2. Au gust 1989

angewandt, in denen der Ehegatte der renten-

berechtigten Person zwischen seinem vollen-

deten 15. und 65. Lebensjahr in ei nem anderen

Mitgliedstaat als den Nieder lan den wohnhaft   

war und nicht nach den vorgenannten Rechts-

vorschriften versichert war, soweit diese Kalen-

derjahre mit Versiche rungs zeiten, die von der   
rentenberechtigten Person nach Maßgabe die-

ser Rechtsvorschriften während ihrer gemein-

samen Ehe zurückgelegt wur den, oder mit Ka-

lenderjahren, die nach Num mer 2 Buchstabe

a zu berücksichtigen sind, zusammenfallen.

     e)  Nummer 2 Buchstaben a, b, c und d gilt nicht

für Zeiten, die mit folgenden Zeiten zusammen-

fallen:

         –   Zeiten, die bei der Berechnung der Renten -

ansprüche nach dem Altersversiche rungs -

recht eines anderen Mitgliedstaats als den

 

 

 

 

 

 

 

 

Niederlanden berücksichtigt werden kön-

nen, oder 

      –   Zeiten, für die die betreffende Person eine

Altersrente nach solchen Rechtsvorschriften

bezogen hat. 

      Zeiten der freiwilligen Versicherung nach dem

System eines anderen Mitgliedstaats werden

für die Zwecke dieser Vorschrift nicht berück-

sichtigt.

 f)  Nummer 2 Buchstaben a, b, c und d gelten nur,

wenn der Betreffende nach dem vollendeten

59. Lebensjahr sechs Jahre in einem oder meh-

reren Mitgliedstaaten wohnhaft war und nur

solange er im Gebiet eines dieser Mit gliedstaa-

ten wohnhaft ist.

 g)  In Abweichung von Kapitel IV AOW ist jeder

Einwohner eines anderen Mitgliedstaats als der

Niederlande, dessen Ehegatte nach den dor ti-

gen Rechtsvorschriften pflichtversichert ist, be-

rechtigt, sich für die Zeiten, in denen der Ehe-

gatte pflichtversichert ist, nach eben diesen

Rechtsvorschriften freiwillig zu versichern.

      Diese Berechtigung erlischt nicht, wenn die

Pflichtversicherung des Ehegatten wegen des-

sen Todes beendet wurde und der Hinter blie -

bene ausschließlich eine Rente nach dem Al -

gemene nabestaandenwet (Gesetz über die all-

gemeine Hinterbliebenenversicherung) erhält.

      Das Recht auf freiwillige Versicherung erlischt

in jedem Fall an dem Tag, an dem die betref-

fende Person das 65. Lebensjahr vollendet.

      Der Beitrag für die freiwillige Versicherung wird

gemäß den Bestimmungen des AOW über die

Festsetzung der Beiträge zur freiwilligen Versi-

cherung festgelegt. Folgt jedoch die freiwillige

Versicherung auf eine in Nummer 2 Buchstabe

b genannte Versicherungszeit, so wird der Bei-

trag gemäß den Bestimmungen des AOW über

die Festsetzung des Beitrags zur Pflichtversiche-

rung festgelegt, wobei davon aus gegangen wird,

dass das zu berücksichtigende Einkommen in

den Niederlanden bezogen wurde.
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      h) Die Berechtigung nach Nummer 2 Buchstabe g

besteht nicht, wenn der Betreffende nach den

Rechtsvorschriften eines anderen Mitglied staats

für den Versicherungsfall des Alters oder des

Todes versichert ist.

      i)   Wer sich nach Nummer 2 Buchstabe g freiwil-

lig versichern will, muss innerhalb eines Jah -

res nach dem Zeitpunkt, zu dem die Bei tritts -

voraussetzungen erfüllt sind, bei der So zial ver-

sicherungsanstalt (Sociale Ver zeke ringsbank)

einen entsprechenden Antrag stellen.

3.    Anwendung des Algemene nabestaandenwet (ANW)

(Gesetz über die allgemeine Hinterbliebenenver-

sicherung) 

      a)  Hat der überlebende Ehegatte nach Artikel 51

Absatz 3 dieser Verordnung Anspruch auf eine

Hinterbliebenenrente nach dem Algemene

Nabestaandenwet (ANW) (Gesetz über die all-

gemeine Hinterbliebenenversicherung), wird

diese Leistung nach Maßgabe des Artikels 52

Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung fest-

gestellt.

          Für die Anwendung dieser Bestimmungen wer -

den vor dem 1. Oktober 1959 zurückgelegte Ver-

sicherungszeiten ebenfalls als nach niederlän-

dischen Rechtsvorschriften zurückgelegte Versi-

cherungszeiten betrachtet, wenn der Versicher-

te in diesen Zeiten nach Vollendung des 15.

Lebensjahres:

          –   in den Niederlanden wohnhaft war oder 

          –   zwar in einem anderen Mitgliedstaat wohn-

haft war, aber in den Niederlanden eine Be-

schäftigung im Dienst eines in den Nie der -

landen ansässigen Arbeitgebers ausübte oder

          –   in Zeiten, die als Versicherungszeiten im nie-

derländischen System der sozialen Si cher-

heit angerechnet werden, in einem an deren

Mitgliedstaat erwerbstätig war. 

      b) Außer Betracht bleiben die nach Nummer 3

Buchstabe a zu berücksichtigenden Zeiten, die

mit Zeiten der Pflichtversicherung gegen den

Versicherungsfall des Todes nach den Rechts- 

vor schriften eines anderen Mitgliedstaats zu -

sammenfallen.

      c)  Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buch -

stabe b dieser Verordnung gelten als Versiche -

rungszeiten ausschließlich die Versicherungs -

zeiten, die nach Vollendung des 15. Lebens jah -

res nach den niederländischen Rechtsvor schrif-

ten zurückgelegt wurden.

      d) In Abweichung von Artikel 63a Absatz 1 ANW ist

ein Einwohner eines anderen Mitglied staats als

der Niederlande, dessen Ehegatte nach dem

ANW pflichtversichert ist, berechtigt, sich nach

den vorgenannten Rechtsvorschriften ausschließ-

lich für die Zeit, in der der Ehegatte pflichtver-

sichert ist, freiwillig zu versichern, sofern die-

se Versicherung am Tag des Beginns der An-

wendbarkeit dieser Verordnung bereits begon-

nen hat. 

          Diese Berechtigung erlischt an dem Tag, an dem

die Pflichtversicherung des Ehegatten nach dem

ANW endet, sofern die Pflicht ver si cherung des

Ehegatten nicht infolge seines To des endet

oder der Überlebende ausschließlich eine Rente

nach dem ANW erhält.

          Das Recht auf freiwillige Versicherung erlischt

in jedem Fall an dem Tag, an dem die betref-

fende Person das 65. Lebensjahr vollendet. 

          Der Beitrag für die freiwillige Versicherung wird

gemäß den Bestimmungen des ANW ü ber die

Festsetzung der Beiträge zur freiwilligen Versi-

cherung festgelegt. Folgt jedoch die freiwillige

Versicherung auf eine in Nummer 2 Buch sta-

be b genannte Versicherungszeit, so wird der

Beitrag gemäß den Bestimmungen des ANW

über die Festsetzung des Beitrags zur Pflichtver-

sicherung festgelegt, wobei davon aus gegangen

wird, dass das zu berücksichtigende Einkom-

men in den Niederlanden bezogen wurde. 

.    Anwendung der niederländischen Rechts vor schrif-

ten über die Arbeitsunfähigkeitsversiche rung

      a)  Hat die betreffende Person nach Artikel 51 Ab -

satz 3 dieser Verordnung Anspruch auf nieder-

ländische Leistungen bei Invalidität, wird der

4
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in Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Ver -

ordnung angeführte Betrag zur Berechnung der

Leistung wie folgt festgelegt:

         i)   wenn die betreffende Person unmittelbar vor

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Tä tig keit

als Arbeitnehmer im Sinne des Arti kels 1

Buchstabe a dieser Verordnung ausgeübt

hat;

         –   entsprechend den Bestimmungen des Wet

op arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

(Gesetz über die Arbeitsunfähigkeits ver si-

cherung), wenn die Arbeitsunfähigkeit vor

dem 1. Januar 2004 eingetreten ist oder 

         –   entsprechend den Bestimmungen des Wet

Werk en inkomen naar arbeidsvermogen

(WIA) (Gesetz über Arbeit und Einkommen

entsprechend der Erwerbsfähigkeit), wenn

die Arbeitsunfähigkeit am oder nach dem 1.

Januar 2004 eingetreten ist. 

         ii)  entsprechend den Bestimmungen des Wet

op arbeidsongeschiktheidsverzekering zelf-

standigen (WAZ) (Gesetz über die Arbeits-

unfähigkeitsversicherung von Selbständigen),

wenn die betreffende Person unmittelbar vor

Eintritt der Arbeitsunfähigkeit eine Tä tig keit

als Selbstständiger im Sinne des Ar ti kels 1

Buchstabe b dieser Verordnung ausgeübt hat

und die Arbeitsunfähigkeit vor dem 1. August

2004 eingetreten ist. 

     b) Bei der Berechnung der Leistungen nach dem

WAO, dem WIA oder dem WAZ berücksichtigen

die niederländischen Träger:

         –   vor dem 1. Juli 1967 in den Niederlanden zu-

rückgelegte Beschäftigungszeiten und gleich-

gestellte Zeiten; 

         –   nach dem WAO zurückgelegte Versiche rungs-

zeiten; 

         –   nach dem Algemene Arbeidsonge schikt heids -

wet (AAW) (Allgemeines Arbeitsun fä higkeits-

gesetz) von der betreffenden Person nach

Vollendung des 15. Lebensjahres zurückge-

legte Versicherungszeiten, sofern sie sich 

 

 

 

 

 

 

 

 

nicht mit den nach dem WAO zurückgeleg-

ten Versicherungszeiten decken; 

          –   nach dem WAZ zurückgelegte Versiche rungs-

zeiten; 

          –   nach dem WIA zurückgelegte Versiche rungs-

zeiten. 

ÖSTERREICH

1.     Zum Zweck des Erwerbs von Pensionsver si che -

rungszeiten wird der Besuch einer Schule oder

ei ner vergleichbaren Bildungseinrichtung in ei nem

anderen Mitgliedstaat als gleichwertig mit dem Be-

such einer Schule oder einer Bildungs ein rich tung

nach § 227 Absatz 1 Nummer 1 und § 228 Absatz

1 Nummer 3 des Allgemeinen Sozial ver si cherungs-

gesetzes (ASVG), § 116 Absatz 7 des Ge werblichen

Sozialversicherungsgesetzes (GSVG) und § 107 Ab-

satz 7 des Bauern-Sozialver siche rungs gesetzes

(BSVG) anerkannt, wenn die be tref fende Person

zu irgendeinem Zeitpunkt den öster reichischen

Rechtsvorschriften auf Grund der Aus übung einer

Beschäftigung oder selbstständigen Er werbstätig-

keit unterlag und die nach § 227 Ab satz 3 des

ASVG, § 116 Absatz 9 des GSVG sowie § 107 Absatz

9 des BSVG vorgesehenen Son der beiträge zum Er-

werb derartiger Aus bil dungs zei ten entrichtet wer-

den.

2.    Für die Berechnung der anteiligen Leistung nach

Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b dieser Ver ord nung

werden besondere Steigerungsbeträge für Beiträge

zur Höherversicherung und der knappschaftliche

Leistungszuschlag nach den österreichischen

Rechtsvorschriften nicht berücksichtigt. In diesen

Fällen wird die ohne diese Leis tungs teile berech-

nete anteilige Leistung gegebenenfalls um die un-

gekürzten besonderen Steigerungs be träge für Bei-

träge zur Höherversicherung und um den knapp-

schaftlichen Leistungszuschlag erhöht.

3.    Sind nach Artikel 6 dieser Verordnung Ersatzzei -

ten in der österreichischen Pen si ons ver si che rung

entstanden, ohne dass für diese eine Be mes sungs-

grundlage nach §§ 238 und 239 des All ge meinen

Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), §§ 122 und 123
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des Gewerblichen Sozialversiche rungs ge setzes

(GSVG) und §§ 113 und 114 des Bauern-So zialver-

sicherungsgesetzes (BSVG) gebildet werden kann,

ist für diese Zeiten die Bemes sungs grund lage für

Zeiten der Kindererziehung nach § 239 ASVG, 

§ 123 GSVG und § 114 BSVG heranzuziehen.

FINNLAND

1. Zur Feststellung der Anspruchsberechtigung und

zur Berechnung der Höhe der staatlichen finni-

schen Rente nach Artikel 52 bis 54 dieser Ver -

ordnung werden Rentenansprüche, die nach den

Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats er-

worben wurden, ebenso behandelt wie Ren ten -

ansprüche, die nach finnischen Rechtsvor schrif -

ten erworben wurden.

2. Ist Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b Ziffer i dieser

Verordnung zur Berechnung des Entgelts für die

nach den finnischen Rechtsvorschriften über Er -

werbsrenten gutgeschriebene Zeit anzuwenden

und hat die betreffende Person während eines

Teils des Referenzzeitraums nach den finnischen

Rechtsvorschriften in einem anderen Mit glied staat

Versicherungszeiten aufgrund einer Beschäftigung

oder einer selbstständigen Tätigkeit zurückgelegt,

entspricht das Entgelt für die gutgeschriebene Zeit

der Summe des Entgelts während des in Finn-

land zurückgelegten Teils des Re fe renz zeitraums,

geteilt durch die Anzahl der im Re  ferenzzeitraum

in Finnland zurückgelegten Ver sicherungsmonate.

SCHWEDEN

1. Wenn nach Artikel 67 dieser Verordnung El tern -

geld an einen Familienangehörigen gezahlt wird,

der keine Beschäftigung ausübt, wird das Eltern -

geld in Höhe des Grundbetrags oder des Min dest-

betrags gewährt.

2. Für die Berechnung des Elterngelds gemäß Ka pi -

tel 4 Absatz 6 des Lag (1962:381) om allmän för-

säkring (Gesetz über die allgemeine Ver siche rung)

für Personen, die Anspruch auf ein beschäftigungs-

bezogenes Elterngeld haben, gilt Fol gen des:

Für einen Elternteil, dessen krankenversicherungs -

wirksames Einkommen auf der Grundlage eines

Erwerbseinkommens in Schweden berechnet wird,

gilt die Voraussetzung, dass er mindestens wäh-

rend 240 aufeinander folgender Tage vor der Ge-

burt des Kindes über dem Mindestsatz kranken-

versichert sein musste, als erfüllt, wenn der be-

treffende Elternteil in dem genannten Zeit raum ein

Einkommen aus einer Erwerbstätigkeit in ei nem

anderen Mitgliedstaat hatte, das einer Ver siche-

rung über dem Mindestsatz entspricht. 

.    Die Bestimmungen der Verordnung über die Zu -

sammenrechnung von Versicherungs- und Wohn-

 zeiten gelten nicht für die Übergangsbestimmun-

gen der schwedischen Rechtsvorschriften in Be -

zug auf den Anspruch auf Mindestrente für Per -

sonen, die 1937 und früher geboren wurden und

vor dem Rentenantrag eine bestimmte Zeit lang in

Schweden wohnhaft waren (Gesetz 2000:798).

.  Für die Berechnung des Einkommens für das ein-

kommensbezogene Krankengeld und das Er werbs-

ausfallgeld gemäß Kapitel 8 des Lag (1962:381) om

allmän försäkring (Gesetz über die allgemeine Ver-

sicherung) gilt Folgendes:

a) Unterlag der Versicherte während des Refe renz-

zeitraums aufgrund einer Beschäftigung oder

selbstständigen Erwerbstätigkeit auch den

Rechtsvorschriften eines oder mehrerer an de -

rer Mitgliedstaaten, wird für das dortige Ein -

kommen das während des Teils des Refe renz -

zeitraums in Schweden erzielte durchschnittli-

che Bruttoeinkommen angerechnet, das sich

aus dem in Schweden erzielten Ent gelt, geteilt

durch die Zahl der Jahre, während der dieses

Entgelt erzielt wurde, ergibt.

b) Bei der Berechnung der Leistungen nach Ar ti -

kel 46 dieser Verordnung für nicht in Schwe den

versicherte Personen wird der Referenz zeit-

raum gemäß Kapitel 8 Absätze 2 und 8 des ge-

nannten Gesetzes festgelegt, als ob die be tref-

fende Person in Schweden versichert wäre.

Wenn die Person während dieses Zeitraums

3

4
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kein rentenwirksames Einkommen nach dem

Gesetz (1998:674) über einkommensbezogene

Altersrente hat, wird der Referenzzeitraum von

einem früheren Zeitpunkt an gerechnet, als der

Versicherte ein Erwerbseinkommen in Schwe -

den hatte. 

5. a)  Bei der Berechnung des angenommenen Ren -

tenkapitals für eine einkommensbezogene Hin -

terbliebenenrente (Gesetz 2000:461) werden,

wenn der nach schwedischem Recht voraus-

gesetzte Erwerb von Rentenanwartschaften für

mindestens drei der fünf Kalenderjahre, die

dem Todesfall vorausgehen (Referenz zeit raum),

nicht erfolgt ist, auch die in anderen Mit glied -

staaten zurückgelegten Versiche rungs zeiten be-

rücksichtigt, als wenn sie in Schwe den zu rück-  

gelegt worden wären. Ver siche rungs zeiten in

anderen Mitgliedstaaten werden auf der Grund-  
lage des Durchschnitts der schwedischen Ren-

 
tenbemessungsgrundlage berücksichtigt. Wenn

nur ein Jahr in Schwe den mit ei ner Ren tenbe-

messungsgrundlage vor liegt, wer den alle Versi-

cherungszeiten in anderen Mit glied staa ten mit

dem entsprechen den Betrag berücksichtigt.

b) Zur Berechnung der fiktiven Rentenpunkte für

die Hinterbliebenenrenten bei Todesfällen ab

dem 1. Januar 2003 werden, wenn die nach

den schwedischen Rechtsvorschriften verlang-

ten Rentenpunkte für mindestens zwei der vier

Jahre, die dem Todesfall unmittelbar voraus-

gehen (Referenzzeitraum), nicht vorliegen, auch

die während des Referenzzeitraums in anderen

Mitgliedstaaten zurückgelegten Ver si cherungs-

zeiten berücksichtigt; diese Jahre wer  den auf

der Grundlage der gleichen Ren tenpunkte an-

gerechnet wie das Jahr in Schwe den.

VEREINIGTES KÖNIGREICH

1. Hat eine Person nach den Rechtsvorschriften des

Vereinigten Königreichs gegebenenfalls Anspruch

auf eine Altersrente, wenn

a) die Beiträge eines früheren Ehepartners ange-

rechnet werden, als handelte es sich um die

eigenen Beiträge dieser Person, oder

b) die einschlägigen Beitragsvoraussetzungen durch

den Ehepartner oder früheren Ehe part ner dieser

Person erfüllt sind, gelten die Be stim mungen

des Titels III Kapitel 5 der Ver ord nung für die

Feststellung des Anspruchs nach den Rechtsvor-

schriften des Vereinigten Kö nig reichs jeweils un-

ter der Voraussetzung, dass der Ehegatte oder

frühere Ehegatte eine Er werbs tätigkeit als Ar-

beitnehmer oder Selbst ständiger ausübt oder

ausgeübt hat und den Rechtsvorschriften von

zwei oder mehr Mit gliedstaaten unterliegt oder

unterlag; dabei gel ten Bezugnahmen auf „Ver-

sicherungs zei ten“ in diesem Kapitel 5 als Bezug-

nahmen auf die von folgenden Personen zu-

rückgelegte Ver si che rungszeiten:

i) von einem Ehegatten oder früheren Ehe gat -

ten, wenn ein Anspruch

– von einer verheirateten Frau oder

– von einer Person geltend gemacht wird,

deren Ehe auf andere Weise als durch den

Tod des Ehegatten beendet wurde, oder

ii) von einem früheren Ehegatten, wenn ein An-

spruch geltend gemacht wird

– von einem Witwer, der unmittelbar vor Er -

reichen der Altersgrenze keinen Anspruch

auf Hinterbliebenengeld für verwitwete

Mütter und Väter hat, oder

– von einer Witwe, die unmittelbar vor Er rei -

chen der Altersgrenze keinen Anspruch auf

Witwengeld für verwitwete Mütter oder Hin-

terbliebenengeld für verwitwete Mütter und

Väter oder Witwenrente hat, oder die nur ei-

ne nach Artikel 52 Absatz 1 Buchstabe b die-

ser Verordnung berechnete altersbezogene

Witwenrente bezieht; in diesem Sinne ist un-

ter „altersbezogener Witwenrente“ ei ne Wit-

wenrente zu verstehen, die gemäß Section

39 (4) des Social Security Con tri bu tions and

Benefits Act (Gesetz über Beiträge und Leis-

tungen der sozialen Sicherheit) 1992 zu ei-

nem verminderten Satz gezahlt wird.
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2. Für die Anwendung des Artikels 6 dieser Ver ord -

nung auf die Vorschriften über den Anspruch auf

Pflegegeld (attendance allowance), Beihilfe für den

Pfleger (carer's allowance) und Unter halts bei hilfe

für Behinderte (disability living allowance) werden

Zeiten der Beschäftigung, der selbstständigen Er-

werbstätigkeit oder Wohnzeiten im Ge biet eines

anderen Mitgliedstaats als des Ver einigten König-

reichs in dem Maße berücksichtigt, wie dies zur

Erfüllung der Voraussetzungen be tref fend die er-

forderlichen Anwesenheitszeiten im Vereinigten

Königreich vor dem Tag, an dem der Anspruch auf

die betreffende Leistung entsteht, erforderlich ist.

3. Für die Zwecke des Artikels 7 dieser Verordnung

wird jede Person, die eine Geldleistung bei Inva -

lidität, Alter oder für Hinterbliebene, eine Rente

aufgrund von Arbeitsunfällen oder Berufskrank -

heiten und Sterbegeld nach den Rechtsvorschrif ten

des Vereinigten Königreichs bezieht und die sich

im Gebiet eines anderen Mitgliedstaats aufhält,

während der Dauer dieses Aufenthalts als Person

betrachtet, die in diesem anderen Mit gliedstaat

wohnhaft ist.

4. Soweit Artikel 46 dieser Verordnung Anwendung

findet, berücksichtigt das Vereinigte Königreich im

Falle von Personen, die aufgrund einer Ar beits un-

fähigkeit invalide werden, während sie den Rechts-

vorschriften eines anderen Mit glied staats unter-

liegen, bei der Anwendung von Sec tion 30A (5)

des Social Security Contributions and Benefits Act

(Gesetz über die Beiträge und Leis tungen der so-

zialen Sicherheit) 1992 alle Zeiten, in denen die be-

treffenden Personen für die be treffende Arbeitsun-

fähigkeit folgende Leistungen erhalten haben:

i) Geldleistungen bei Krankheit oder an Stelle die-

ser Leistungen Lohn- oder Gehaltszah lun gen

oder

ii) Leistungen im Sinne des Titels III Kapitel 4 und

5 dieser Verordnung für die im Anschluss an

diese Arbeitsunfähigkeit eingetretene In va lidi-

tät nach den Rechtsvorschriften des anderen

Mitgliedstaats und zwar so, als handele es sich

um Zeiten, in denen Leistungen wegen kurz -

fristiger Arbeitsunfähigkeit nach Section 30A (1)

bis (4) des Social Security Con tri bu tions and

Benefits Act (Gesetz über die Bei träge und Leis-

tungen der sozialen Sicherheit) 1992 gezahlt

wurden. 

          Soweit diese Bestimmung Anwendung findet,

werden nur Zeiten berücksichtigt, in denen die

Person arbeitsunfähig im Sinne der Rechts vor -

schriften des Vereinigten Königreichs gewesen

wäre.

5. 1)  Bei der Berechnung des Entgeltfaktors (earnings

factor) zur Feststellung des Leis tungs an spruchs

nach den Rechtsvorschriften des Ver einigten

Kö nigreichs wird für jede nach den Rechts vor -

schriften eines anderen Mitglied staats zurück-

gelegte Woche der Erwerbs tä tig keit als Arbeit -

neh mer, die im betreffenden Ein kommen-

steuerjahr im Sinne der Rechtsvor schrif ten des

Vereinigten Königreichs begonnen hat, die be-

treffende Per son so angesehen, als habe sie auf

der Grundlage eines Entgelts in Höhe von zwei

Dritteln der Ent gelt ober grenze für das betref-

fende Jahr als Ar beit neh mer (employed earner)

Beiträge entrichtet oder als habe sie ein ent-

sprechendes Er werbs ein kommen, für das Bei-

träge gezahlt wurden;

2) Für die Zwecke des Artikels 52 Absatz 1 Buch -

stabe b Ziffer ii dieser Verordnung gilt:

a) Hat eine als Arbeitnehmer beschäftigte Per-

son in einem Einkommensteuerjahr, das am

oder nach dem 6. April 1975 beginnt, Versi-

cherungs-, Beschäftigungs- oder Wohn zei-

ten ausschließlich in einem anderen Mit -

gliedstaat als dem Vereinigten Königreich zu-

rückgelegt und führt die Anwendung der

obigen Nummer 5. 1) da zu, dass dieses Jahr

für die Anwendung des Artikels 52 Absatz 1

Buchstabe b Ziffer i dieser Verordnung als an-

spruchswirksames Jahr im Sinne der Rechts-

vorschriften des Vereinigten Kö nig reichs

zählt, so wird davon ausgegangen, dass sie

in diesem Jahr 52 Wochen lang in dem an-

deren Mitgliedstaat versichert ge we sen ist;
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          b) Zählt ein am oder nach dem 6. April 1975

be ginnendes Einkommensteuerjahr für die

Anwen dung von Artikel 52 Absatz 1 Buch sta-

be a Ziffer i dieser Verordnung nicht als an-

spruchwirksames Jahr im Sinne der Rechts-

vor schrif ten des Vereinigten König reichs, wer-

den in die sem Jahr zurückgelegte Versiche-

rungs-, Be schäftigungs- oder Wohnzeiten

außer Acht ge lassen. 

      3)  Für die Umrechnung eines Entgeltfaktors in Ver-

sicherungszeiten wird der Entgeltfaktor, der

während des betreffenden Einkommensteuer -

jahres im Sinne der Rechtsvorschriften des Ver-

einigten Königreichs erreicht worden ist, durch

die für das betreffende Steuerjahr festgesetzte

Ent gelt un ter grenze geteilt. Das Er geb nis wird als

ganze Zahl ausgedrückt; Stellen hinter dem Kom-

ma bleiben unberücksichtigt. Die so errechne-

te Zahl gilt als Anzahl der nach den Rechtsvor-

schriften des Ver ei nigten Kö nigreichs während

dieses Steuer jah res zurückgelegten Versiche-

rungswochen; diese Zahl darf jedoch nicht hö-

her als die Anzahl der Wochen sein, während

welcher die genannten Rechtsvorschriften in die-

sem Steuerjahr für die Person gegolten haben.

SCHWEIZ

1.     Artikel 2 des Bundesgesetzes über die Alters- und

Hinterlassenenversicherung sowie Artikel 1 des

Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung,

die die freiwillige Versicherung in diesen Versi-

cherungszweigen für schweizerische Staatsange-

hörige regeln, die in einem Staat wohnen, für den

dieses Abkommen nicht gilt, sind anwendbar auf

außerhalb der Schweiz wohnende Staatsangehö-

rige der anderen Staaten, für die dieses Abkom-

men gilt, sowie auf Flüchtlinge und Staatenlose,

die im Gebiet dieser Staaten wohnen, wenn diese

Personen spätestens ein Jahr nach dem Tag, ab

dem sie nach einer ununterbrochenen Versiche-

rungszeit von mindestens fünf Jahren nicht mehr

in der schweizerischen Alters-, Hinterlassenen- und

Invalidenversicherung versichert sind, ihren Bei-

tritt zur freiwilligen Versicherung erklären.

2.    Ist eine Person nach einer ununterbrochenen Ver-

sicherungszeit von mindestens fünf Jahren nicht

mehr in der Alters-, Hinterlassenen- und Invaliden-

versicherung versichert, ist sie berechtigt, die Ver-

sicherung mit Zustimmung des Arbeitgebers wei-

terzuführen, wenn sie in einem Staat, für den die-

ses Abkommen nicht gilt, für einen Arbeitgeber

in der Schweiz tätig ist und den Antrag innerhalb

von sechs Monaten nach Beendigung des Versiche-

rungsverhältnisses stellt.

3.    Versicherungspflicht in der schweizerischen Kran-

kenversicherung und mögliche Befreiungen

      a)  Den schweizerischen Rechtsvorschriften über

die Krankenversicherungspflicht unterliegen die

nachstehend genannten Personen, die nicht in

der Schweiz wohnen:

          i)   die Personen, die nach Titel II der Verord-

nung den schweizerischen Rechtsvorschrif-

ten unterliegen;

          ii)  die Personen, für die nach den Artikeln 24,

25 und 26 der Verordnung die Schweiz die

Kosten für Leistungen trägt;

          iii)die Personen, die Leistungen der schweize-

rischen Arbeitslosenversicherung erhalten;

          iv) die Familienangehörigen der unter den Zif-

fern i und iii genannten Personen oder eines

Arbeitnehmers oder Selbständigen, der in

der Schweiz wohnt und in der schweizeri-

schen Krankenversicherung versichert ist,

wenn diese Familienangehörigen nicht in

einem der folgenden Staaten wohnen: Däne-

mark, Spanien, Ungarn, Portugal, Schweden,

Vereinigtes Königreich;

          v)  die Familienangehörigen der unter Ziffer ii

genannten Personen oder eines Rentners, der

in der Schweiz wohnt und in der schweize-

rischen Krankenversicherung versichert ist,

wenn diese Familienangehörigen nicht in

einem der folgenden Staaten wohnen: Däne-

mark, Portugal, Schweden, Vereinigtes König-

reich.
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Als Familienangehörige gelten dabei diejenigen Per-

sonen, die nach den Rechtsvorschriften des Wohn-

staates als Familienangehörige anzusehen sind.

b) Die unter Buchstabe a) genannten Personen

können auf Antrag von der Versicherungs-

pflicht befreit werden, wenn sie in einem der

folgenden Staaten wohnen und nachweisen,

dass sie dort für den Krankheitsfall gedeckt

sind: Deutschland, Frankreich, Italien, Öster-

reich und — was die unter Buchstabe a Ziffern

iv und v genanten Personen angeht — Finnland

und — was die unter Buchstabe a Ziffer ii ge-

nannten Personen angeht — Portugal.

Dieser Antrag

aa) ist innerhalb von drei Monaten nach Ent-

stehung der Versicherungspflicht in der

Schweiz zu stellen; wird in begründeten

Fällen der Antrag nach diesem Zeitraum

gestellt, so wird die Befreiung ab dem Zeit-

punkt der Entstehung der Versicherungs-

pflicht wirksam;

          bb) schließt sämtliche im selben Staat wohnen-

den Familienangehörigen ein.

4. Unterliegt eine nach Titel II der Verordnung den

schweizerischen Rechtsvorschriften unterliegende

Person in Anwendung von Nummer 3 Buchstabe

b für die Krankenversicherung den Rechtsvorschrif-

ten eines anderen Staates, für den dieses Ab-

kommen gilt, so werden die Kosten für Sachleis-

tungen bei Nichtberufsunfällen zwischen dem

schweizerischen Träger der Versicherung gegen

Berufs- und Nichtberufsunfälle sowie gegen Be-

rufskrankheiten und dem zuständigen Kranken-

versicherungsträger je zur Hälfte geteilt, wenn ein

Anspruch auf Sachleistungen gegenüber beiden

Trägern besteht. Bei einem Arbeitsunfall, einem

Unfall von oder zu der Arbeitsstätte oder bei ei-

ner Berufskrankheit trägt der schweizerische Trä-

ger der Versicherung gegen Berufs- und Nichtbe-

rufsunfälle sowie gegen Berufskrankheiten die Kos-

ten allein, selbst wenn ein Anspruch auf Leistun-

gen eines Krankenversicherungsträgers des Wohn-

staates besteht.

5. Für Personen, die in der Schweiz arbeiten, aber

nicht dort wohnen und die aufgrund von Num-

mer 3 Buchstabe b der gesetzlichen Krankenver-

sicherung ihres Wohnstaates angehören, sowie

für deren Familienangehörige gelten während ei-

nes Aufenthalts in der Schweiz die Bestimmun-

gen von Artikel 19 der Verordnung.

6. Für die Anwendung der Artikel 18, 19, 20 und 27

der Verordnung in der Schweiz übernimmt der

zuständige schweizerische Versicherer den Gesamt-

betrag der in Rechnung gestellten Kosten.

7. Die bei der Versicherung eines anderen Staates,

für den dieses Abkommen gilt, zurückgelegten

Krankengeldversicherungszeiten werden berück-

sichtigt, um einen etwaigen Vorbehalt in der Kran-

kengeldversicherung bei Mutterschaft oder Krank-

heit zu verringern oder aufzuheben, wenn sich die

betreffende Person innerhalb von drei Monaten

nach Beendigung des ausländischen Versiche-

rungsverhältnisses bei einem schweizerischen Ver-

sicherer versichert.

8. Ein Arbeitnehmer oder Selbstständiger, der den

schweizerischen Rechtsvorschriften über die Inva-

lidenversicherungnicht mehr unterliegt, weil er

seine existenzsichernde Erwerbstätigkeit in der

Schweiz infolge Unfalls oder Krankheit aufgeben

musste, gilt als in dieser Versicherung versichert

für den Erwerb des Anspruchs auf Eingliederungs-

maßnahmen bis zur Zahlung einer Invalidenrente

und während der Durchführung dieser Maßnah-

men, sofern er keine anderweitige Erwerbstätig-

keit außerhalb der Schweiz aufnimmt.

ISLAND

1. a)  Ungeachtet des Artikels 6 sind Personen, die

nicht in einem oder mehreren EG-Mitgliedstaa-

ten oder EFTA-Staaten erwerbstätig waren, nur

berechtigt, eine isländische Sozialrente zu be-

ziehen, wenn sie mindestens drei Jahre lang

dauerhaft in Island wohnen oder gewohnt ha-

ben, und unterliegen den gesetzlich vorgeschrie-

benen isländischen Altersgrenzen.
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b) Die oben erwähnten Bestimmungen gelten nicht

für den Anspruch auf isländische Sozialrente

von Familienangehörigen von Personen, die in

Island erwerbstätig sind oder waren, oder für

Studenten und deren Familienangehörige.

2. Ist die Beschäftigung oder selbständige Erwerbs-

tätigkeit in Island beendet und tritt der Versiche-

rungsfall während einer Beschäftigung oder selb-

ständigen Erwerbstätigkeit in einem anderen Staat,

für den diese Verordnung gilt, ein und schließt

die Erwerbsunfähigkeitsrente der Sozialversiche-

rung wie auch der ergänzenden Rentensysteme

(Rentenkassen) in Island den Zeitraum zwischen

dem Eintritt des Versicherungsfalls und dem Ren-

tenalter (künftiger Zeitraum) nicht mehr ein, so

werden die nach den Rechtsvorschriften eines

anderen Staates, für den diese Verordnung gilt,

zurückgelegten Versicherungszeiten für die Forde-

rung des künftigen Zeitraums so berücksichtigt, als

handele es sich um in Island zurückgelegte Versi-

cherungszeiten.

LIECHTENSTEIN

1. Pflichtversicherung nach der liechtensteinischen

Krankenpflegeversicherung und mögliche Befrei-

ungen:

a) Die Rechtsvorschriften der liechtensteinischen

Krankenpflegeversicherung gelten für die fol-

genden Personen, die nicht in Liechtenstein

wohnen:

i) Personen, die den Rechtsvorschriften Liech-

tensteins nach Titel II der Verordnung unter-

liegen;

ii) Personen, für die nach den Artikeln 24, 25

und 26 der Verordnung Liechtenstein die

Kosten der Leistungen trägt;

iii) Personen, die von Liechtenstein Leistungen

wegen Arbeitslosigkeit erhalten;

iv) Familienangehörige der unter den Ziffern i

und iii genannten Personen oder einer be-

schäftigten oder selbständig erwerbstätigen

Person, die in Liechtenstein wohnt und in

der liechtensteinischen Krankenversicherung

versichert ist;

v) Familienangehörige der unter Ziffer ii ge-

nannten Personen oder eines Rentners, der

in Liechtenstein wohnt und in der liechten-

steinischen Krankenversicherung versichert

ist.

          Als Familienangehörige sind dabei diejenigen

Personen anzusehen, die nach den Rechtsvor-

schriften des Wohnsitzstaats als Familienan-

gehörige gelten.

b) Unter Buchstabe a genannte Personen können

auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit

werden, wenn und solange sie in Österreich

wohnen und nachweisen können, dass sie dort

Anspruch auf eine gesetzliche oder gleichwer-

tige Krankenversicherung haben. Die Befreiung

kann nicht widerrufen werden, außer im Falle

des Wechsels des Arbeitgebers.

Dieser Antrag

i) muss innerhalb von drei Monaten nach In-

krafttreten der Versicherungspflicht in Liech-

tenstein eingereicht werden; wird der Antrag

in gerechtfertigten Fällen nach Ablauf dieser

Frist eingereicht, tritt die Befreiung mit Be-

ginn der Versicherungspflicht in Kraft. Perso-

nen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens

der Verordnung im EWR bereits in Österreich

versichert sind, gelten als von der liechten-

steinischen Versicherungspflicht befreit;

ii) gilt für alle Familienangehörigen, die in dem-

selben Staat wohnen.

2. Personen, die in Liechtenstein arbeiten, aber nicht

wohnen, und die wie auch ihre Familienangehö-

rigen nach Nummer 1 Buchstabe b in ihrem Wohn-

sitzstaat einen gesetzlichen oder gleichwertigen

Versicherungsschutz haben, kommen während

ihres Aufenthalts in Liechtenstein in den Genuss

der Bestimmungen von Artikel 19 der Verordnung.
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3. Bei Anwendung der Artikel 18, 19, 20 und 27 der

Verordnung in Liechtenstein trägt der zuständige

Versicherer alle in Rechnung gestellten Kosten.

4. Unterliegt eine Person, für die nach Titel II der Ver-

ordnung die Rechtsvorschriften Liechtensteins gel-

ten, bezüglich der Krankenversicherung den Rechts-

vorschriften eines anderen Staates, der Vertrags-

partei dieses Abkommens ist, so werden die Kos-

ten für diese Sachleistungen für Nichtberufsun-

fälle gleichermaßen zwischen dem liechtensteini-

schen Träger der Versicherung gegen Berufs- und

Nichtberufsunfälle sowie gegen Berufskrankhei-

ten und dem zuständigen Krankenversicherungs-

träger geteilt, sofern ein Anspruch auf Sachleis-

tungen von beiden Trägern besteht. Der liechten-

steinische Träger der Versicherung gegen Berufs-

und Nichtberufsunfälle sowie gegen Berufskrank-

heiten trägt alle Kosten im Falle eines Berufsun-

falls, eines Unfalls von oder zu der Arbeitsstätte

oder einer Berufskrankheit, auch wenn ein An-

spruch auf Leistungen von einem Krankenversi-

cherungsträger im Wohnsitzstaat besteht.

NORWEGEN

1. Die Übergangsbestimmungen der norwegischen

Rechtsvorschriften, die eine Minderung der Ver-

sicherungszeit, die bei Personen, die vor 1937 ge-

boren sind, für eine volle Zusatzrente erforderlich

ist, beinhalten, sind auf alle dieser Verordnung

unterliegenden Personen anwendbar, sofern sie

für die erforderliche Anzahl von Jahren nach ihrem

sechzehnten Geburtstag und vor dem 1. Januar

1967 einen Wohnsitz in Norwegen hatten oder dort

als Beschäftigte oder Selbständige einer Erwerbs-

tätigkeit nachgingen. Die erforderliche Anzahl be-

trägt jeweils ein Jahr für jedes vor 1937 liegende

Lebensjahr der betreffenden Person.

2. Eine aufgrund des norwegischen Versicherungs-

gesetzes versicherte Person, die versicherte und

pflegebedürftige alte Menschen, Behinderte oder

Kranke betreut, erhält unter bestimmten Voraus-

setzungen für diese Zeiten Rentenpunkte. Unbe-

schadet Artikel 44 der Verordnung (EG) Nr.

987/2009 erhält in gleicher Weise eine Person,

die in einem anderen Staat, für den diese Verord-

nung gilt, Kinder betreut, Rentenpunkte, wenn die-

se Person sich im Elternurlaub nach dem norwe-

gischen Arbeitsrecht befindet.

3. a)  Ungeachtet des Artikels 6 sind Personen, die

nicht in einem oder mehreren EG-Mitgliedstaa-

ten oder EFTA-Staaten erwerbstätig waren, nur

berechtigt, eine norwegische Sozialrente zu be-

ziehen, wenn sie mindestens drei Jahre lang

dauerhaft in Norwegen wohnen oder gewohnt

haben, und unterliegen den gesetzlich vorge-

schriebenen norwegischen Altersgrenzen.

b) Die oben erwähnten Bestimmungen gelten

nicht für den Anspruch auf norwegische So-

zialrente von Familienangehörigen von Per-

sonen, die in Norwegen erwerbstätig sind

oder waren, oder für Studenten und deren

Familienangehörige.
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